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Reform - Gesamtkonzeption 
oder Politik der kleinen Schritte?

Es hat in Deutschland einmal ein großes Zeit-
alter der Reformen gegeben: in Preußen nach 
1807. Namen wie Stein, Scharnhorst, Hum-
boldt, Stichworte wie Bauernbefreiung, Ge-
werbefreiheit, Städteordnung, Heeresreform 
und Universitätsgründung erinnern an dieses 
Zeitalter. Von seinen Früchten, vom Glanz der 
Bildungsstätten, den wirtschaftlichen Energien, 
der Tüchtigkeit der Verwaltung und der 
Schlagkraft der Heeresorganisation, hat Preu-
ßen, hat schließlich Deutschland ein Jahrhun-
dert lang gezehrt.
Nach 1945 hat sich Vergleichbares nicht wie-
derholt. So erfolgreich der Wiederaufbau voll-
zogen wurde, so gering blieb der Ertrag an 
tiefgreifenden Strukturveränderungen, wenn 
man vom politischen Bereich im engsten Sinne 
— der Verfassungsordnung und dem Parteien-
system — einmal absieht. Daß, als sei in ihnen 
und durch sie nichts geschehen, die Universi-
täten „im Kern gesund" seien, verfestigte sich 
bald zur herrscheiiden Überzeugung — und 
beleuchtet exemplarisch den allgemeinen Sach-
verhalt. „Keine Experimente!“ hieß das poli-
tisch-unpolitische Erfolgsschlagwort der fünf-
ziger Jahre, in dessen Zeichen zum ersten und 
bisher einzigen Male eine Partei die absolute 
Mehrheit aller Wählerstimmen errang.
Doch kann man Versäumtes, überfälliges nicht 
nachholen? Wohl selten waren Reformerwar-
tungen so weit verbreitet und so hoch ge-
spannt wie im Jahre 1969, als die sozial-libe-
rale Koalition gebildet wurde und die Regie-
rung Brandt-Scheel ihr Amt antrat. Beinahe 
alles, so schien es, sollte und konnte nun an-
ders, neu, besser werden: „Wir fangen erst 
an!"
Inzwischen sind die Erwartungen weithin in 
Enttäuschung umgeschlagen. Sieht man von 
der Neuorientierung der Ostpolitik ab — ge-
wiß einer bedeutenden, gegen erbitterten Wi-
derstand durchgesetzten, in den Wahlen von 
1972 von den Bürgern bestätigten Leistung —, 
so fällt die Bilanz tatsächlich mager aus. So 
führte die Enttäuschung zur Reaktion: Begriffe 
wie Ruhe, Sicherheit und Ordnung gewannen 
abermals Vorrang; Hoffnungen gelten vor 
allem einer möglichst effektvollen Krisen-
bewältigung, die nicht so sehr Neues erreichen 
als vielmehr das Bestehende verteidigen und

Einführung in eine Diskussion

das gewohnte Wirtschaftswachstum wieder 
in Gang bringen soll.

Angesichts dieses Ablaufs und Umschlags ist 
es vielleicht an der Zeit, wenigstens Fragen 
neu zu stellen: Wie lassen sich überhaupt Re-
formen durchführen — unabhängig davon, ob 
sie im einzelnen als wünschenswert oder not-
wendig angesehen werden? Hat man nicht wo-
möglich zuviel über Inhalte gestritten und 
dabei, einigermaßen naiv, aus subjektiven 
Wünschen deren objektive Realisierbarkeit ab-
geleitet? Was ist das eigentlich: eine Reform? 
Und gibt es so etwas wie strategische Prinzi-
pien von Reformen? Was sind die Bedingun-
gen ihrer Möglichkeit? Wo liegen die Hinder-
nisse, wo die Grenzen?

Darüber ist, überraschend genug, sehr wenig 
bekannt. Ganze Bibliotheken lassen sich mit 
Büchern zum dramatisch attraktiven oder 
traumatisch verstörenden Thema „Revolution" 
füllen; aber an Analysen zum Begriff und zur 
Sache der Reform fehlt es nahezu völlig. 
Dies alles mag für die Faszinationskrait des 
Heroischen, Theatralischen, auch Tragischen 
zeugen. Der tatsächlichen Bedeutung trägt das 
Mißverhältnis jedoch schwerlich Rechnung. Re-
volution — das ist der Ausnahmelall. Und 
trotz aller einschlägigen Prophezeiungen, Hoff-
nungen und Ängste ist nicht einmal ausge-
macht, ob Revolutionen in entwickelten In-
dustriegesellschaften jemals durchgeführt wer-
den können. Bisher gibt es dafür noch kein 
einziges Beispiel. Reform aber — das ist die 
Praxis. Reformen mögen manchmal gelingen, 
häufiger scheitern, immer Konflikte hervorru-
fen; in jedem Falle bezeichnen sie das Alltäg-
liche: den Stoff sozusagen, aus dem Politik als 
der Kampf um die Veränderung oder Bewah-
rung bestehender Verhältnisse gemacht ist. 
Vom Gelingen oder Scheitern Kann indessen 
vieles, alles abhängen, etwa die Entscheidung 
darüber, ob unabweisbare Wandlungen sich 
friedlich oder — wie in Deutschland in unse-
rem Jahrundert mehrfach — als Katastrophen 
der politischen Gesamtordnung durchsetzen.

Christian Graf von Krockow

(Aus dem Vorwort zu seinem Buch „Reforfn 
als politisches Prinzip", Piper Verlag, Mün-
chen 1976)



Martin Greiffenhagen

Reform im Zeitalter der Revolutionen'

In seinem jüngsten Buch „Reform als politi-
sches Prinzip" geht Christian Graf von Krok- 
kow auf der Suche nach einem tragfähigen 
Reformbegriff von einer Antinomie aus, die 
seit anderthalb Jahrhunderten in Deutschland 
dafür die Orientierung geliefert hat: „Soll man 
kompromißlos ein Maximalprogramm verkün-
den und verfechten, oder soll man Verbündete 
suchen, wo immer man sie finden kann, und 
Kompromisse schließen, um schrittweise ein 
Programm der Veränderungen und Verbesse-
rungen bestehender Verhältnisse durchzuset-
zen, selbst auf die Gefahr hin, daß dabei die 
revolutionäre Kraft der „reinen Lehre“ Scha-
den leidet? Radikalismus oder Reform?" Ist 
diese Alternative für uns noch gültig? Ich 
meine, nein, und will dafür einige Gründe 
liefern. Die These Krockows bleibt dabei kri-
tisch im Blick.

Krockows Überlegungen nehmen ihren Aus-
gang bei der begrifflich eingeführten Unter-
scheidung von Revolution und Reform: der 
revolutionäre Radikale will „das Übel bei der 
Wurzel packen, also das Bestehende zerstören, 
um an seine Stelle Neuartiges, nicht Verbes-
sertes, sondern wirklich Besseres zu setzen". 
Der Reformer will „das Gegenwärtige mit dem 
Kommenden verbinden; er will das Bestehen-
de verändern, um es zu erhalten".

Krockows Verständnis von Reform trifft ihren 
Sprachsinn präzis: etwas, das in seiner Iden-
tität als durch die Zeiten Dauerndes festgehal-
ten werden soll, wird in seiner Gestalt ver-
ändert, damit es bleiben kann, was es — im 
Kern — immer gewesen ist. Dieses Reform-
verständnis ist deshalb prinzipiell, d. h. im 
Blick auf Ursprung und Wesen, rückwärts ge-
wandt. Nicht Vergangenheit als perfektive 
Abgeschlossenheit, aber Herkunft als ver-
pflichtende Tradition liefert die Maßstäbe, 
nach denen sich Maß und Richtung des not-
wendigen Wandelns bemessen.

Kriterium dieses konservativen Reformprin-
zips ist die sogenannte „Beweislastvertei- 
lungsregel", für deren Beachtung sich heute 
besonders Hermann Lübbe einsetzt: Die Be-
weislast seiner Vernünftigkeit und Praktika-
bilität hat stets das Neue und der Neuerer, 
nicht das Alte und der Bewahrer. Die faktische 
Existenz bestehender Verhältnisse enthält die 

Vermutung ihrer Vernünftigkeit und also den 
Hinweis, den Status quo solange zu behalten, 
bis seine Unhaltbarkeit offenbar wird.

Die Beweislastverteilungsregel galt und gilt 
mit gutem Sinn in statischen Gesellschaften, 
deren Stabilität durch die Kontinuität der be-
stehenden Ordnung garantiert war: Herkunft 
lieferte die Maßstäbe für Zukunft. Wer die 
Tradition überkommener Institutionen und 
Werthaltungen verlassen wollte, war beweis-
pflichtig, weil er Unsicherheit brachte. Ein 
gutes Beispiel dafür lieferte Justus Möser 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts, als er drin-
gend vor den Folgen des zu seiner Zeit be-
ginnenden Impfens warnte: Die Konsequenz 
dieser medizinischen Reform werde Rückgang 
der Kindersterblichkeit und damit Hungers-
not sein.
Seit den Tagen des Justus Möser wird der 
Rückgriff auf Herkunft als verpflichtende Leit-
linie zur Gestaltung der Zukunft immer pro-
blematischer. Wer sich auf Tradition beruft, 
sieht sich einer Vielfalt von Traditionen kon-
frontiert, unter denen die Tradition radikaler 
Veränderungen selber einen wichtigen Platz 
einnimmt. Fortschritt (einerlei, ob als Ver-
heißung oder als Verhängnis bewertet) hat 
die Sicherheit des Alten Wahren verdrängt, 
und unser aller Existenz ist durch Planung 
eher als durch starres Festhalten an vergan-
genen Verhaltensmustern und Existenzwei-
sen gesichert.

Hinzu kommt eine Einsicht, die von Reform-
konservativen leicht übersehen wird: „ent-
wickelte" d. h. sich in Zukunft rasch verän-
dernde Industriegesellschaften sind uns in 
ihrer historischen Genese und in ihren sozio-
ökonomischen Bedingungen erkennbar. Jeden-
falls wissen wir, daß unsere Gesellschaft keine 
naturhafte, sondern eine von Menschen ver-
änderte ist: wir können die Frage ihrer Ver-
nünftigkeit oder Gerechtigkeit nicht trennen 
von der Einsicht in die Bedingungen und Ur-
sachen ihres Gewordenseins. Und wo immer 
die sozioökonomische ,Versuchsanordnung' 
unserer Gesellschaft als unbefriedigend emp-
funden wird, fragen wir kritisch nach der „Be-
dingung der Möglichkeit" (Kant) dieses Status 
quo, d. h. wie fordern dem System den Beweis 
seiner Vernünftigkeit ab.



Konservative Reformer wollen die Beweislast-
verteilungsregel für dynamische Gesellschaf-
ten mit folgender Begründung retten: der 
Komplexitätsgrad moderner Gesellschaften sei 
so hoch, daß sich die Vernünftigkeit oder Un-
vernünftigkeit des Gesamtsystems nicht mehr 
aufweisen lasse. Arnold Gehlen meint, auf 
diese Weise rückten hochentwickelte Indu-
striegesellschaften als Erfahrungsbereich des 
einzelnen in die Nähe naturwüchsiger Gesell-
schaften. Diese Parallele übersieht den ent-
scheidenden Umstand, daß das Leben in mo-
dernen Gesellschaften nicht abzutrennen ist 
von dem Bewußtsein, dieses Leben nur durch 
Planung d. h. durch den Vorgriff auf eine von 
der Gegenwart unterschiedene Zukunft sichern 
zu können. Energie- und Gesundheitspolitik 
liefern hierfür gegenwärtig Beispiele, die je-
dermann einleuchten.

Der Irrtum des konservativen Reformver-
ständnisses liegt somit in der Diagnose. Sein 
verborgener Ontologismus will nicht wahr-
haben, daß wir in einem „Zeitalter der Revo-
lutionen" (Tocqueville) leben, in dem Rück-
griffe auf das Alte Wahre immer schwieriger 
werden. Da war die sogenannte „konservative 
Revolution" der zwanziger Jahre zugleich 
skeptischer und intelligenter. Moeller van den 
Brucks Devise, man müsse „Dinge schaffen, 
die zu erhalten sich lohnt", gestand die Not-
wendigkeit ein, in einer sich radikal wandeln-
den Gesellschaft Konzepte zu entwerfen, die 
denen der Revolution von links an Radikalität 
nicht nachstehen. Die Angemessenheit eines 
modernen Reformbegriffes entscheidet sich 
also daran, ob man die gesellschaftliche Dyna-
mik in seine Lagebeschreibung aufnimmt oder 
nicht.
Krockow gewinnt seinen Reformbegriff am 
Gegenbild des radikalen, revolutionären Den-
kens und am Vorhandensein eines „General-
konzeptes": „Dazu bedarf es natürlich einer 
Utopie, einer Vision der künftigen, befreiten, 
wahrhaft humanen Ordnung. Deshalb muß der 
Radikale, auch und gerade insofern es ihm um 
Praxis geht, zunächst einmal und beständig 
weiter umfassende theoretische, philosophi-
sche Arbeit leisten." Sein Irrtum liegt darin 
zu meinen, diese theoretische Arbeit könne 
sich irgend jemand heute sparen. Jede politi-
sche Position und Richtung ist heute auf prin-
zipielle und also theoretische Konzepte ver-
wiesen. Solche .radikalen' Konzepte, Entwür-
fe, Modelle und .Utopien' aber sind längst 
nicht mehr identisch mit Strategien zur Revo-
lution im Sinne einer gewaltsamen Totalum-
wälzung. Diese Identifikation sollte bei uns 

endlich aufgegeben werden. Der Frontverlauf 
Revolution/Reform gehört ins 19. Jahrhun-
dert, nicht zu einer realistischen Einschätzung 
unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit. Wer 
sie immer noch anbietet, macht sich einer 
schlimmen Verzeichnung der eigentlichen Pro-
bleme schuldig, baut Scheingegner auf, um sich 
die Mühe gesellschaftlicher Konzeption zu spa-
ren (oder das Volk über die eigenen Zielvor-
stellungen im dunkeln zu lassen).
Die westdeutsche Gesellschaft unterscheidet 
sich von westeuropäischen Gesellschaften des 
19. Jahrhunderts darin, daß es keine Klasse 
mehr gibt, die nichts zu verlieren hätte als 
ihre Ketten und deshalb die Zerschlagung des 
Gesamtsystems heute noch als ihre Aufgabe 
ansehen müßte. Der Grund für diese Verbesse-
rung der Lage ist in nichts anderem als in 
jener radikalen Fragestellung zu suchen, die 
das Bürgertum im 19. Jahrhundert zu revo-
lutionären Umwälzungen befähigte. Die Kon-
zeption und Forderung einer „neuen Gesell-
schaft" auf der Basis individueller Freiheit und 
sozialer Gleichheit hat die Dynamik einer Ent-
wicklung in Gang gesetzt, die uns bis heute 
nach einer materialen Ausfüllung jenes Orien-
tierungsrahmens suchen läßt, den die politi-
sche Aufklärung setzte. Emanzipation, Demo-
kratisierung, Partizipation sind Forderungen, 
die ohne den Rückgriff auf jene radikalen 
Fragen nach Gleichheit und Freiheit nicht ge-
stellt werden können. Wer diesen Prozeß poli-
tischer Aufklärung für abgeschlossen hält oder 
die in ihr liegende Dynamik prinzipiell stop-
pen will, wendet sich gegen die Konsequenzen 
bürgerlichen Freiheitswillens ebenso wie ge-
gen die Tradition sozialstaatlicher Politik.
Bei seiner Berufung auf Tradition und Konti-
nuität vergißt oder unterschlägt der konserva-
tive Reformer den Umstand, daß es sich stets 
um ausgewählte Kontinuitäten und bevor-
zugte Traditionen handelt. Dies gelingt ihm 
leicht, weil die überwiegende Mehrheit der 
Menschen in der Bundesrepublik nicht weiß, 
daß es emanzipative Traditionen gibt, und 
deshalb, entgegen ihren eigenen Interessen, 
die konservative Traditionsauswahl für die 
einzige historische Kontinuität hält. Der Pro-
zeß gesellschaftlicher Aufklärung vollzieht 
sich in Westdeutschland langsamer als etwa 
in Schweden (wofür die Gestaltung des Straf-
vollzugs ein deutliches Beispiel abgibt). Dem 
französischen Volk sind unterschiedliche poli-
tische Traditionsströme seit der großen Revo-
lution voll bewußt.
Wer in der Bundesrepublik versucht, die Tra-
dition emanzipativer Politik ins Bewußtsein zu 



heben, sieht sich gegenwärtig dem leiden-
schaftlich erhobenen Vorwurf ausgesetzt, er 
wolle als Führer in Emanzipation sein .Heils-
wissen' den unwissenden Massen mit List 
oder Gewalt aufzwingen. Damit bekunde er 
vor aller Welt, daß er kein Reformer, sondern 
ein Revolutionär mit elitärem Anspruch sei. 
Dieser Vorwurf trifft nur eine marginal kleine 
Gruppe von Linken, welche den politischen 
Umsturz für den unvermeidlichen Schritt zur 
Emanzipation halten. Für alle anderen ist die 
in unseren Tagen bis zum Überdruß verkün-
dete Gleichung: Linksintellektuelle — Gesamt-
konzeption — Umsturz absurd, aus folgen-
dem Grunde:
Die Idee der Volkssouveränität wird in west-
lichen Demokratien längst nicht nur in einem 
institutionell-rechtlichen, sondern zugleich in 
einem sozialpsychologisch gefüllten Sinne ver-
standen: als die hier und jetzt sich realisieren-
de Identität einer Staatsgesellschaft, die, mit 
eigener Geschichte und eigener sozioökono-
mischer Entwicklung ausgestattet, sich in einer 
bestimmten Phase ihrer geistig-politischen Ge-
schichte befindet. Wie jede Autobiographie 
Phasen kennt, die man in der Rückschau we-
niger schätzt, so gibt es auch in der Geschichte 
eines Volkes bekömmliche oder weniger be-
kömmliche Abschnitte. In beiden Fällen aber 
gilt: durchstreichen lassen sich solche Phasen 
deshalb nicht, weil sie als eigene mit zu der 
Identität beigetragen haben, die im Guten wie 
im Schlimmen einen .eigenen’ Wert besitzt.

Jede Reformkonzeption des zukünftigen We-
ges der Gesellschaft muß deshalb den gegen-
wärtigen Entwicklungsstand berücksichtigen, 
schon weil man gegen den politischen Be-
wußtseinsstand und also Willen des Volkes 
keine Politik machen kann: man würde keine 
Mehrheiten finden. Was bleibt, ist die vielge- 
schmähte .Doppelstrategie': loyale Mitarbeit 
in gegenwärtigen Institutionen bei gleichzei-
tigem Wissen um in der Zukunft notwendige 
Veränderungen. Dies ist der heutzutage am 
schwersten politisch vertretbare Standpunkt, 
auch der am schwersten verständlich zu ma-
chende: Wir wissen, daß unsere Gesellschaft 
sich schon aus technologischen Gründen stets 
verändert, auch ohne daß ein progressiver oder 
konservativer Veränderungswille eigens wirk-
sam würde. Wir können die Veränderungs-
richtung mit den Mitteln der Sozialwissen-
schaft ausmachen und mit sozialwissenschaft-
lichen Planungsmethoden (in Grenzen) steu-
ern. Dieses Wissen bringt uns zu dem jeweili-
gen Status quo in eine gewisse Distanz. Ge-
sellschaftliche Orientierung (etwa im Erzie-

hungsprozeß) kann sich deshalb nicht auf 
Orientierung am Status quo beschränken, son-
dern muß die Vorbereitung auf das, was man 
an zukünftigen Entwicklungen erwartet, mit 
berücksichtigen. Gesellschaftspolitik, sei sie 
in ihrem Wertbezug ,rückwärts' oder .vor-
wärts' orientiert, wird sich stets als planende 
und steuernde verstehen müssen.

Die Distanz, in der nicht nur Gesellschafts-
theoretiker, sondern potentiell das ganze Volk 
zum Status quo steht, bringt unvermeidlich 
Schwierigkeiten mit sich, die uns während 
der vergangenen zehn Jahre bewußt gewor-
den sind. Die Verdauungsfähigkeit des sozia-
len Systems wird strapaziert, wenn man die 
Bedingungen vergißt, unter denen gesellschaft-
liche Strukturen und gesellschaftliches Be-
wußtsein gegenwärtig stehen. Es ist nicht nur 
sinnlos, sondern lieblos, in den Schulen gegen 
familiäre Strukturen zu Felde zu ziehen, die 
man für überholt hält, solange Kinder ihre Le-
benskraft aus diesen Strukturen ziehen. Es ist 
sinnlos und lieblos, kleine Kinder auf eine 
Schul- oder Berufswelt vorzubereiten, die es 
(noch) nicht gibt. Es ist sinnlos und lieblos (um 
nicht nur Beispiele aus linker Politik zu ge-
ben), auf dem Altar des Leistungsprinzips gan-
ze Generationen von älteren Menschen zu op-
fern, indem man sie für zwei oder drei Jahr-
zehnte gesellschaftlicher Nutzlosigkeit und da-
mit der eigenen Sinnlosigkeit überläßt. Wie 
der einzelne in seiner Biographie an kindliche 
oder jugendliche Präformierungen gebunden 
bleibt, auch wenn er von ihnen weiß und sie 
kritisch beurteilt, so kann man auch Institu-
tionen, in denen und von denen man lebt, 
nicht vernichten, solange sie die gesellschaft-
liche Identität garantieren. Loyale Mitarbeit 
in ihnen ist somit ein berechtigtes gesell-
schaftliches Interesse. Aber wer (wie Arnold 
Gehlen) darauf hinarbeitet, das Volk glauben 
zu machen, solche Institutionen seien eine 
Naturordnung, handelt verantwortungslos, 
weil er ihm eine falsche gesellschaftliche Wirk-
lichkeit vorgaukelt und die Möglichkeit zur 
Distanz nimmt.
Der schwer zu ertragende aber notwendige 
Widerspruch loyaler Bindung in Institutionen 
bei gleichzeitig kritischer Distanz zu ihnen 
läßt sich nur auflösen, wenn ein anderer Wi-
derspruch verschwindet: der Widerspruch zwi-
schen denen, die naiv auf der Geltung von 
Institutionen bestehen, weil sie über den dy-
namischen Charakter unserer Gesellschaft im 
unklaren (gelassen) sind, und denen, welche 
die zeitliche und strukturelle Bedingtheit von 
Institutionen kennen und planerisch einsetzen.



Die Gruppe dieser .Aufgeklärten' gliedert sich 
politisch wiederum in zwei Gruppen: die Kon-
servativen, die ihr Wissen für sich behalten 
und eine Ideologie des Status quo verbreiten, 
'und die Progressiven, die ihre unbequemen 
und ängstigenden Einsichten mitteilen und da-
für bei den Massen Mißtrauen und bei den 
Konservativen den Vorwurf doppelstrategi-
scher Illoyalität ernten.

Ein demokratischer Reformbegriff kann auf 
beides nicht verzichten: auf ein Gesamtkon-
zept der wünschbaren Entwicklung, dazu einen 
Bewußtseinsstand des Volkes, der es möglich 
macht, einzelne politische Schritte ihm als die-
sem Konzept verpflichtet zu erklären und zu 
empfehlen. Davon sind wir weit entfernt. Un-
sere Gesellschaft befindet sich in einem schlim-
men Mißverhältnis von dynamischer Entwick-
lung und der Unkenntnis über diesen Um-
stand. Das zeigt sich nirgends deutlicher als 
in der Partei, die sich selbst als Reformpartei 
empfiehlt. Die Orientierungsrahmen der SPD 
zeigen das unsichere Schwanken zwischen ana-
lytischen Einsichten, strategischen Konzepten 
und (vor allem) wahltaktischem Manövrieren. 
Die SPD betreibt einerseits die Politik der 
Union, aus Sorge, die bürgerlichen Wähler zu 
verlieren. (Die Ideologie einer kontinuierli-
chen Fortführung des Status quo gehört des-
halb auch zum vorgetragenen Programm.) An-
dererseits gibt es Reformen oder Reforman-
sätze, die solche Ideologie nicht zulassen. Das 
gilt zum Beispiel für die Mietrechtsreform, die 
gesellschaftspolitisch in der Perspektive eines 
radikalen Bedeutungswandels des Eigentums 
und seiner Verfügungsgewalt liegt. Das wurde 
von den Gegnern dieser Reform auch rasch 
erkannt, so daß das Thema bis heute nicht er-
ledigt ist. (Ähnliches gilt für die Festbetrags-
politik Klunckers, die zurecht für revolutionär’ 
gehalten wird, da sie perspektivisch auf eine 
radikal veränderte Bewertung des Verhält-
nisses von Leistung und Einkommen hinaus-
läuft). Wer aber meint ,die Privatisierungsstra-
tegie der Konservativen sei weniger revolu-
tionär, nur weil sie sich an einer früheren Stufe 
sozialökonomischer Politik orientiert, verkennt 
die gegenwärtige Lage.
Heute liefert die Arbeitslosigkeit ein neues 
Beispiel dafür, daß praktische Lösungsver-
suche notwendig ein konzeptionelles und also 
in meinem Sinn .radikales' Denken verlan-
gen. Die Prognose, mit der Arbeitslosigkeit 
(verstanden als Dysfunktion innerhalb neoli-
beraler Wirtschaftskonzepte) für längere Zeit 
.leben zu müssen', zwingt uns, sie sozial-
planerisch anzugehen. Planen aber tut auch 

derjenige, der (im Wissen um mögliche an-
dere Strategien) sich entschließt, nach alt- oder 
neuliberaler Weise sich mit der Arbeitslosig-
keit abzufinden und sie mit den herkömmli-
chen Mitteln der Arbeitslosenunterstützung le-
diglich zu lindern. Dieses Konzept ist in sei-
ner theoretischen Struktur nicht weniger .ra-
dikal' als Konzepte, die den beschrittenen 
Weg zum Sozialstaat perspektivisch weiter-
gehen, indem sie Arbeitslosigkeit weder als 
Ergebnis von Faulheit noch sozialdarwinistisch 
als Ergebnis des sozialen Kampfes noch libe- 
ralistisch als ökonomisches Schicksal betrach-
ten, sondern als vom Individuum nicht mehr 
zu verantwortendes Risiko auf die Gesell-
schaft im ganzen verteilen (mit der Konse-
quenz von Reformen des Bildungs- und Aus-
bildungssektors, der Urlaubsbemessung, des 
Pensionsalters, der Arbeitszeit und nicht zu-
letzt der Steuerpolitik). Diese Reform wird nur 
dem als revolutionär’ erscheinen, der nicht 
sieht, daß auch der konservative Weg eines 
scheinbaren Weitermachens' im Horizont mög-
licher anderer Alternativen steht, für die es 
ebenfalls längst Traditionen gibt.

Die antinomische Gegenüberstellung von Re-
form und Radikalismus beruht, das sieht Krok- 
kow richtig, auf einer spezifisch deutschen 
Blickfeldverengung. An einer Stelle seines 
Buches hält Krockow deshalb im Blick auf Eng-
land einen Radikalismus der Reformen für 
denkbar, bleibt aber der deutschen Tradition 
darin verhaftet, daß er unter Radikalismus 
den dialektischen Sprung, den großen Schlag 
versteht. Der folgende Satz ist richtig, bedarf 
aber einer Ergänzung: „Wirkliche Aufklärung 
und Emanzipation, die Ersetzung von Fremd-
bestimmung durch selbstverantwortliches Han-
deln, das Selbstdiziplin notwendig einschließt, 
dies alles läßt sich nicht mit einem großen 
Schlage erreichen, sondern einzig in einem 
langfristigen sozialen und geistigen Entwick-
lungsprozeß." Um die Richtung eines Entwick-
lungsprozesses auch nur im kleinsten Schritt 
angeben zu können, bedarf es eines Gesamt-
konzeptes, das man utopisch oder revolutionär 
nennen mag, wenn immer man darunter eine 
prinzipielle perspektivische Richtungsangabe 
versteht. Diese Perspektive kann sich konser-
vativ in Richtung auf vergangene Zustände be-
ziehen (die man aber ebenso planen muß wie 
eine neue soziale Gestalt); sie kann auch eine 
progressive Perspektive sein, für die es in-
zwischen auch Traditionen gibt. Die Mühe eines 
Gesamtkonzeptes aber kann sich keine Partei 
sparen, wenn sie auch nur die kleinste Reform 
ernsthaft begründen will.



Rudolf von Thadden

Reform im Zeitalter der Restauration

Es gehört zu den Merkwürdigkeiten unserer 
an Merkwürdigkeiten nicht ganz armen Zeit, 
daß trotz einer weit verbreiteten und vielfach 
auch herbeigeredeten Reformmüdigkeit über 
Sinn und Wesen von Reformen wieder vehe-
ment gestritten wird. Einen Anstoß hierzu gab 
die von Christian Graf von Krockow jüngst 
veröffentlichten Studie „Reform als politisches 
Prinzip", mit der sich Martin Greiffenhagen 
in einem Artikel mit dem bezeichneten Titel 
„Reform im Zeitalter der Revolutionen" kri-
tisch auseinandersetzte. Während Krockow ein 
beklagenswertes Mißverhältnis zum Prinzip 
der Reform in Deutschland feststellen zu müs-
sen meint und die Möglichkeiten und Grenzen 
von Reformen im Kontrast zur historischen 
Alternative der Veränderung durch Revolu-
tionen erörtert, wehrt Greiffenhagen sich ge-
gen dieses Schema und verweist den „Front-
verlauf Revolution/Reform . .. ins 19. Jahr-
hundert".

Die Diskussionsfront scheint dabei von einer 
interessanten Variante bestimmt zu sein: nicht 
die bekannten Positionen des „gemäßigten" 
Reformers und des „radikalen" Revolutionärs 
stehen gegeneinander, sondern — in seltsamer 
Verkehrung — die eines entschiedenen Refor-
mers und eines maßvoll gewordenen Anhän-
gers revolutionsbezogener Traditionen. Beide 
Positionen enthalten ein erhebliches gesell-
schaftskritisches Potential. Aber während 
Krockow Reformen für ein letzten Endes wirk-
sameres Mittel zur Veränderung gesellschaft-
licher Strukturen hält als Revolution, sind Re-
formen für Greiffenhagen Teilstücke eines 
mühsam gewordenen revolutionären Prozes-
ses, der angeblich unser Zeitalter bestimmt.

Der hier zum Ausdruck kommende Unterschied 
ist deshalb von Belang, weil er grundsätz-
licher Natur ist und zugleich wichtige Ele-
mente der politischen Reformdiskussion unse-
rer Tage widerspiegelt. Für die einen sind 
Reformen Maßnahmen ohne doppelten Boden 
zu einer als notwendig erkannten Moderni-
sierung von wirtschaftlichen und sozialen Ver-
hältnissen, für die anderen haben sie den Stel-
lenwert von umstandsbedingten Teilverwirk-
lichungen eines übergeordneten revolutionä-
ren Konzepts, das letzten Endes auf Totalver-

änderung abzielt. Auch wenn die zuletzt Ge-
nannten glaubwürdig beteuern, daß sie keinen 
Umsturz beabsichtigen, so richten sie doch ihre 
praktische Politik am Entwurf einer Gesamt-
konzeption aus, die alle konkreten Entschei-
dungen begründet oder in Frage stellt. Greif-
fenhagen formuliert dies so: „Ein demokrati-
scher Reformbegriff kann auf beides nicht ver-
zichten: auf ein Gesamtkonzept der wünsch-
baren Entwicklung, dazu einen Bewußtseins-
stand des Volkes, der es möglich macht, ein-
zelne politische Schritte ihm als diesem Kon-
zept verpflichtet zu erklären und zu empfeh-
len."

Dies klingt gut, weil es den Eindruck erweckt, 
daß es in der Kontroverse um die Frage gehe, 
ob und inwieweit Reformen hinreichend von 
Zieivorstellungen getragen werden. Es zeich-
net sich folgendes Bild ab: Auf der einen Seite 
stehen die konzeptionslos dahinwurstelnden 
Praktiker, die von der Hand in den Mund 
leben und allenfalls Flickschusterei betreiben. 
Auf der anderen Seite stehen die überlegenen, 
theoretisch gebildeten Strategen, die eine lang-
fristige Konzeption haben und wissen, wohin 
die Reise gehen soll. Aber dieses Bild ist min-
destens in zweifacher Hinsicht falsch. Zum ei-
nen trifft es Krockows Reformverständnis 
nicht, das keineswegs so theorielos ist, wie 
Greiffenhagen unterstellt. An mehreren Stel-
len der Schrift werden ja Zielvorstellungen — 
etwa in der Bildungspolitik — erörtert. Zum 
andern aber liegt der Ton in der Kontroverse 
nicht auf dem zweiten, sondern auf dem ersten 
Teil des Begriffs Gesamtkonzeption. Strittig ist 
nicht, ob Reformen von einer Konzeption ge-
tragen werden sollten oder nicht, strittig ist 
allein die Frage, ob sie von einem abstrak-
ten Entwurf einer übergeordneten Gesamt-
konzeption bestimmt sein sollen und können. 
Und hier allerdings scheiden sich die Geister.

Wer wie Greiffenhagen in der jakobinischen 
Tradition der französischen Revolution das 
Herkommen als Orientierungpunkt für Gegen-
wartsüberlegungen prinzipiell in Frage stellt, 
ist verständlicherweise stärker auf Fernziel-
projektionen angewiesen als derjenige, der die 
geschichtliche Erfahrung gleichberechtigt mit 
Zukunftshoffungen und -entwürfen in seine 



Rechnung einbezieht. Er muß sich aber heute 
mehr als im 19. Jahrhundert die Frage gefal-
len lassen, ob nach dem mit der Aufklärung 
und den großen Revolutionen einmal erfolg-
ten Durchbruch zur modernen Industriegesell-
schaft Entwürfe von Totalkonzeptionen als 
Maßstab für praktische Politik überhaupt noch 
angemessen geschweige denn sinnvoll sind. 
Globale Utopien mögen in der vorindustriellen 
Welt ihre Bedeutung als Ansporn zur Über-
windung der Befangenheit des Menschen in 
scheinbar schicksalhaften Bindungen gehabt 
haben, in unserer hochtechnisierten Zeit der 
Machbarkeit aller Dinge haben sie einen ande-
ren Stellenwert.

Im Gegensatz zu Greiffenhagen möchte ich 
also meinen, daß im sogenannten Zeitalter 
der Revolutionen (das ich für Europa weit 
eher als postrevolutionär bezeichnen würde) 
Reformen nicht mehr als Schritte zu einer 
letzten Endes revolutionär verstandenen Total-
veränderung der Gesellschaft sinnvoll sind, 
sondern nur noch als Maßnahmen der Entfal-
tung der einmal zum Bewußtsein ihrer selbst 
gelangten Gesellschaft der freien Bürger. Mag 
in vorrevolutionären, agrarisch geprägten Epo-
chen das Verlangen nach neuen Lebensverhält- 
nissen bei völligem Bruch mit dem Herkom-
men verständlich und erträglich gewesen sein, 
unter den Bedingungen der nachrevolutionä-
ren modernen Industriegesellschaft kann jede 
Fortschrittsfixiertheit, die nicht durch Rück-
sicht auf vorgegebene Verhältnisse ausbalan-
ciert ist, unübersehbare Folgen haben und in 
ihr Gegenteil umschlagen.

Dies führt zu einem zweiten Einwand gegen 
Greiffenhagens Reformkonzeption, einem Ein-
wand, der freilich mehr von den Wirkungen 
als von der Intention seines Ansatzes aus-
geht. Wenn eine Reformmaßnahme immer nur 
als Teil eines gesellschaftlichen Gesamtkon-
zepts geplant ist, entsteht zwangsläufig der 
Verdacht, daß sie fremden Zwecken dient und 
als Mittel zur Bewegung anderer Kräfte ge-
reichen soll. Wer beispielsweise Hochschul-
reform sagt und damit doch nur einen Modus 
der Gesellschaftsreform meint, darf sich nicht 
wundern, wenn sich Mißtrauen einstellt und 
Gegenkräfte dieses Mißtrauen zur Verhinde-
rung auch der Hochschulreform benutzen. 
Sicher: jede einzelne Reform hat einen allge-
meinen gesellschaftlichen Bezug. Wenn aber 
aus der Betonung des Zusammenhangs von 
Teilfragen untereinander Forderungen nach 
totalen Konzeptionen abgeleitet werden, kom-
men allgemeine Ängste auf, die bei einem 

Verzicht auf solche Verknüpfungen nicht auf- 
kommen würden. Die Reformen werden auf 
diese Weise, wie so häufig in der kontinental-
europäischen Geschichte seit 1789, erschwert 
oder gar verhindert: weil sie als erster Schritt 
auf dem — abschüssigen—- Weg zum Abgrund 
der letzten Endes revolutionären Totalverän-
derung der Gesellschaft erscheinen, werden 
sie von vornherein inhibiert und diskreditiert. 
Principiis obsta — das ist die Antwort auf Re-
formen, die revolutionspolitischer Absichten 
verdächtigt werden!

Krockow kennt diese Gefahr und stellt des-
wegen folgende Forderung auf: „Reformer 
müssen aufrichtig und fair sein. Sie müssen 
die vorgegebenen oder ad hoc vereinbarten 
.Spielregeln' strikt einhalten. Der Eindruck, 
daß sie übertölpeln wollen, daß sie ein dop-
pelbödiges Spiel betreiben und in Wahrheit 
auf ganz etwas anderes zielen, als sie sagen, 
daß also die propagierte Reform nur als He-
bel dienen soll, um etwa auf die revolutionäre 
Total Veränderung hinzuarbeiten: dieser Ein-
druck muß sich verheerend auswirken und un-
absehbar jedes noch so unschuldige und drin-
gend notwendige Reformvorhaben diskredi-
tieren."

Greiffenhagen sieht dieses Problem auch; er 
ist nicht blind gegenüber den Schwierigkeiten, 
die einer zielgerichteten Reformpolitik entge-
genstehen. Da sein Ansatz ihm aber keinen 
Verzicht auf die Einbettung in ein geschichts-
theoretisches Gesamtkonzept erlaubt, kommt 
er aus dem Dilemma der Politik mit doppel-
tem Boden nicht heraus: „Was bleibt, ist die 
vielgeschmähte ,Doppelstrategie': loyale Mit-
arbeit in gegenwärtigen Institutionen bei 
gleichzeitigem Wissen um in der Zukunft not-
wendige Veränderungen. Dies ist der heutzu-
tage am schwersten politisch zu vertretende 
Standpunkt, auch der schwerst verständlich 
zu machende. . ."

In der Tat ist ein solcher Standpunkt nur 
schwer verständlich zu machen, er kann ja 
auch kaum überzeugen. Wie soll ein Politiker 
Vertrauen finden, wenn er mit seinen Hand-
lungen immer mehr meint, als er sagt, und mit 
seiner Praxis theoretische Konzeptionen ab-
blendet, die er doch haben soll, um langfristig 
überzeugend wirken zu können? So angelegt, 
erscheint jede Reformmaßnahme notwendiger-
weise als nur taktischer Schritt, ja schlimmer 
noch: sie erzeugt abermals Ängste, die sachlich 
nicht mit der angestrebten Veränderung Zu-
sammenhängen und sie doch faktisch gefähr-
den. Im Endeffekt läuft auch dieses Denken 



auf eine Stärkung der reformfeindlichen Kräfte 
hinaus, auf eine Bewegung zur Restauration 
aus Angst vor der scheinbar drohenden Revo-
lution.

Aber auch noch aus einem anderen Grunde 
führt ein einseitig zielfunktionales Reform-
verständnis fast sicher in Sackgassen der Re-
stauration. Wenn in so starkem Maße auf die 
theoretische Ausrichtung von Reformen ab-
gehoben und die Vordringlichkeit einer Ge-
samtkonzeption betont wird, gerät leicht ein 
Nachholbedarf an Reflexion aus dem Blick, der 
in den Traditionen deutschen politischen Den-
kens besonders schwer wiegt und dem Krok- 
kow mit seiner Studie Rechnung zu tragen 
versucht: das Defizit an Reflexion der insti-
tutioneilen Bedingungen, unter denen Reform 
möglich ist. \

Wer sich die Reformdiskussionen der letzten 
Jahre vergegenwärtigt, weiß, wie groß das 
Mißverhältnis zwischen Gedanken zum Inhalt 
und Gedanken zur Form von Veränderungs-
plänen war und ist, wie in allen Debatten vor-
rangig inhaltliche Begründungen gefordert 
wurden und werden. Die Präsentierung eines 
vertretbaren Reformzieles entband meistens 
von dem Nachweis seiner Realisierungsmög-
lichkeiten, und das Verlangen nach Prü-
fung der praktischen Voraussetzungen eines 
solchen Zieles galt häufig als unnötige Er-
schwernis der Aktion. Dies! konnte so weit 
gehen, daß der Versuch einer dem Scheitern 
ausgesetzten Reform, sofern sie nur als in-
haltlich fortschrittlich ausgewiesen erschien, 
höher bewertet wurde als die überlegte Zu-
rückstellung einer formal nicht ausreichend ge-
sicherten Reformmaßnahme. Beispiele aus dem 
Bildungs- und Hochschulbereich ließen sich 
hierfür mühelos finden.

Deswegen muß betont werden, daß kaum et-
was so nötig ist wie eine fundierte Erörterung 
der Grundlagen und Möglichkeiten von Refor-
men. Wenn die Instrumente und institutionel-
len Voraussetzungen einer beabsichtigten Re-
form nicht genauso ernsthaft bedacht werden 
wie ihre Inhalte und Ziele, wird ein Scheitern 
unvermeidlich sein. So wie der leichtfertige 
Einsatz einer von Idealen bestimmten, aber 
schlecht ausgerüsteten Jugend im Ersten Welt-
krieg bei Langenmarck zu hohen Opfern 
führte, kann auch eine Verfolgung von Re-
formzielen ohne hinreichende institutionelle 
und politische Fundierung unsinnige Opfer an 
Zeit und Energie von engagierten, wiederum 
oft idealistisch motivierten Kräften fordern.

Dies aber zieht unausweichlich Resignation 
nach sich, weil die Opfer, bzw. das Scheitern 
nicht als Folge ungenügender Umsicht, sondern 
als Ergebnis mangelnder Einsicht der anderen 
in die Überlegenheit der eigenen Zielvorstel-
lungen erscheinen. Und die Resignation wie-
derum arbeitet der Restauration in die Hand, 
die auf die Erschlaffung der reformwilligen 
Kräfte baut

So münden schließlich — ungewollt — alle 
drei Komponenten der Greiffenhagenschen 
Reformkonzeption in eine Stärkung restau- 
rativer Elemente: die Forderung eines reform-
politischen Gesamtkonzepts, das daraus fol-
gende Postulat einer Doppelstrategie und der 
mangelnde Sinn für eine Reflexion der insti-
tutionellen Bedingungen von Reformen. Ob-
wohl als Hilfen zur Überwindung von Alltags-
verstrickungen einer als unumgänglich erkann-
ten Reformpolitik gemeint, laufen sie doch 
auf eine Lähmung dieser Politik hinaus, die 
langfristig gefährlich sein kann. Dadurch daß 
— überflüssige — Ängste geweckt und Re-
signationen gefördert werden, erhalten schein-
bar bannende Gegenkräfte eine partielle Le-
gitimation, die schwer zu entkräften ist. Wo 
aber die vielen so willkommene Reformmüdig-
keit auch noch das Argument der Tunlichkeit 
aus Staatsräson erhält, wird es schwierig, die 
Bürger des Landes für eine Bejahung von Re-
formen zu gewinnen, die ja doch immer ein 
Stück Unbequemlichkeit mit sich bringen. 
Diese Gewinnung aber ist unerläßlich, wenn 
Reformpolitik in einer freiheitlichen Demokra-
tie betrieben werden soll.

Die Gesellschaft der Bundesrepublik ist heute 
weit mehr von einem Sog zur Restauration be-
droht als von einem Sturz in Revolution. Mag 
in den Köpfen einiger Intellektueller ein „Zeit-
alter der Revolution" angebrochen sein, in der 
Wirklichkeit gibt es nur ein Gespenst der Re-
volution und eine allerdings sehr reale Angst 
vor diesem Gespenst, die der Restauration den 
Weg bereitet. Es gibt Bereiche, wie beispiels-
weise die Kirchen, in denen trotz verbaler De-
klamationen und theoretischer Forderungen in 
den letzten zehn „reformpolitischen'' Jahren 
so gut wie keine institutionellen Reformen 
stattgefunden haben und wo gerade wegen 
dieser Deklamationen in der Öffentlichkeit ein 
ganz falscher Eindruck entstanden ist. Die 
mit großer Radikalität geführten theologischen 
Diskussionen haben vielfach dazu beigetra-
gen, daß ein Bild von einer revolutionsgefähr-
deten Kirche entstanden ist, obwohl doch die 
Strukturen der Kirchlichkeit im wesentlichen 



unverändert geblieben sind. Bedroht sind die 
Kirchen nicht von einer unabsehbaren Verän-
derung ihrer Institutionen, sondern von einer 
seltsamen Verbindung von scheinrevolutio-
närer Theologie und realkonservativer Praxis, 
die die Menschen der Kirche entfremdet. Am 
Ende steht nicht eine wie auch immer zu ver-
stehende Reform, sondern eine Auszehrung 
der Amtskirche, mit der fast zwangsläufig Re-
signation einhergeht.

Wie man es also auch wendet: es gibt keine 
überzeugende Alternative zur Reform als po-
litischem Prinzip. Auch wenn der Alltag gele-
gentlich übermächtig zu werden droht und 
die Politik im Widerstreit der Interessen 
manchmal perspektivenlos zu werden scheint, 
trügt die Hoffnung auf den großen Entwurf. 
Deutschland bleibt ein Land der Restauratio-
nen, solange es ein Land der Scheinrevolu-
tionen ist.



Hermann Borgs-Maciejewski

Parlament und Nachrichtendienste
Die unzulängliche Kontrolle der geheimen Nachrichtendienste *)

Die parlamentarische Kontrolle der geheimen Nachrichtendienste ist ein umstrit-
tenes Thema notwendiger Demokratie — Staatsschatz hat viele rechtliche und 
praktische Aspekte. Der Autor stellt seine Vorschläge für eine rechtsstaatliche 
Lösung der Frage zur Diskussion. Die Redaktion wird weitere Beiträge verölfent-
lichen.

I. Einführung

Die Ämter für Verfassungsschutz (ÄfV), der 
Bundesnachrichtendienst (BND) und der Mili-
tärische Abschirmdienst (MAD) sind staatli-
che Behörden oder Dienststellen, die — wie 
andere Einrichtungen des Staates auch — öf-
fentliche Aufgaben erfüllen und öffentliche 
Gewalt ausüben. Sie unterliegen in vollem 
Umfang den Bindungen der Verfassung und 
der Gesetze, und zwar nicht nur in dem Sin-
ne, daß sie den Bestimmungen der Rechtsord-
nung nicht zuwiderhandeln dürfen, sondern 
auch in der Weise, daß es für sie keinen un-
geregelten und unkontrollierten Freiraum ge-
ben darf. Keine Legitimationsbasis bildet die 
Staatsnotwendigkeit (oder Staatsraison), 
denn „mit der letzten Gewißheit, daß es kei-
nen Primat der Politik vor dem Recht geben 
kann, s 1teht und fällt der Rechtsstaat" ). Die 
volle Einbindung in die Rechtsordnung be-
rührt zwangsläufig die Effektivität der nach-
richtendienstlichen Arbeit, zumal den Dien-
sten der Bundesrepublik Geheimdienste ge-
genüberstehen, deren Wirken keinerlei recht-
lichen oder moralischen Schranken unterwor-
fen ist. Auch aus der Abwehr heraus darf 
sich der Verfassungsschutz die Mittel und 
Methoden totalitärer Herrschaft nicht auf-
drängen lassen2). Das bedeutet, einen lücken-
haften Staatsschutz in Kauf zu nehmen, um 
das Schutzgut — den freiheitlichen Rechts-
staat — nicht zu beeinträchtigen. Die Gefähr-
lichkeit und Skrupellosigkeit des Gegners soll 
damit nicht als rechtlich belanglos abgetan 
werden. Die Rechtsordnung weist genügend

1) A. Arndt, Der Rechtsstaat und sein polizeilicher 
Verfassungsschutz, NJW 1961, 897 899.
2) Evers, Privatsphäre und Ämter für Verfassungs-
schutz, 1960, S. 102 f.
3) Ausdruck der „flexible response“ ist z. B. das 
Opportunitätsprinzip bei der Antragstellung für 
ein Parteiverbot (Art. 21 II GG) oder bei der Ver-
wirkung von Grundrechten (Art. 18); das Abstu-
fungsprinzip tritt z. B. in § 2 II Gesetz zu Art. 10 GG 
zutage (Brief- und Telefonkontrolle als ultima ratio 
nachrichtendienstlicher Arbeitsweise).
4) Bei Pannen, die auf unzulängliche Zusammen-
arbeit zwischen den Diensten zurückzuführen sind, 
wird vielfach die Forderung nach deren Zusammen-
legung erhoben. Der 2. Untersuchungsausschuß der 
5. Wahlp. (BT-Drucks. V/4208) hat sich u. a. deshalb 
dagegen ausgesprochen, weil bei einer solchen Zen-
tralbehörde „die bei Nachrichtendiensten sowieso 
schon beschränkte Kontrollmöglichkeit" weiter ver-
ringert Würde; ebenso auch die Kommission „Vor-
beugender Geheimschutz", BT-Drucks. 7/3083, S. 36.

Der Beitrag geht zurück auf Ausführungen des 
Verfassers bei einem wissenschaftlichen Colloquium, 
das aus Anlaß des 75. Geburtstages des Staats-
rechtslehrers Ernst Friesenhahn vom 7. bis 9. Ja-
nuar 1977 in Maria Laach statt fand.

1

Spielraum auf, um auf Herausforderungen 
elastisch zu reagieren: Je stärker und gefähr-
licher der Gegner, desto entschiedener die 
Abwehr und desto reichhaltiger die Möglich-
keiten zu 3r Bekämpfung ).

Nachrichtendienste können eine enorme 
Machtfülle besitzen, wofür die Abkürzungen 
„Gestapo" und „KGB" stellvertretend genannt 
sein mögen. Die Dienste der Bundesrepublik 
sind nicht nur im Vergleich hierzu, sondern 
auch zu den Diensten anderer westlicher Län-
der in ihrer Macht erheblich beschnitten: Die 
föderalistische Struktur des Verfassungs-
schutzes verhindert ein Informationsmonopol 
beim Bundesamt und gewährt allen großen 
Parteien über die von ihnen gestellten Regie-
rungen Einblick und Einflußnahme. Die Zu-
weisung der nachrichtendienstlichen Funktio-
nen des Bundes an drei voneinander unabhän-
gige Institutionen verringert deren Macht zu-
sätzlich4). Die von einem zentralen Nachrich-



tendienst ausgehende Gefahr, zum Staat im 
Staate zu werden, kann dadurch als gebannt 
gelten. Schließlich ist durch die Versagung 
polizeilicher Befugnisse sichergestellt, daß 
kein Bürger von Mitarbeitern eines Nachrich-
tendienstes in dienstlicher Eigenschaft festge-
nommen oder zu irgend etwas gezwungen 
werden kann. Durch diese organisatorischen 
und gesetzgeberischen Maßnahmen wird zwar 
die Machtzusammenballung bei einer Behörde 
verhindert, nicht aber der Machtmißbrauch in 
den jeweiligen Zuständigkeitsparzellen ausge-
schlossen. Für den Bürger verlieren die Or- 
well'schen Visionen nicht dadurch ihren 
Schrecken, daß der Große Bruder durch meh-
rere kleine Brüder abgelöst wird, die zudem 
miteinander in enger 

5
Verbindung stehen. Das 

„Problem des belauschten Bürgers" ) wird 
dadurch nicht gelöst, die „Herrschaft der Dos-
siers" 6) nicht vereitelt.

Die Forderung nach zusätzlicher parlamenta-
rischer oder sonstiger Kontrolle über die 

Nachrichtendienste ist schon oft erhoben 
worden. Dahinter stand oft ein gewisses Un-
behagen gegenüber diesen im Verborgenen 
wirkenden Einrichtungen oder die Erwartung, 
daß diese dadurch der Aura des Zwielichtigen 
entrückt würden und Vertrauen in der Bevöl-
kerung gewännen. Gewiß hat zuweilen auch 
das Rechtsstaatsprinzip bei solchen Überle-
gungen Pate gestanden, doch meist nur mit 
jenem Grad von Nachdrücklichkeit, mit dem 
man etwas als wünschenswert oder prüfungs-
würdig bezeichnet. Im folgenden soll darge-
legt werden, daß es bei der Forderung nach 
effektiver Parlamentskontrolle nicht um 
rechtsstaatliches decorum, um Zweckmäßig-
keit oder Imagepflege der Dienste geht, son-
dern darum, daß ohne eine solche Kontrolle 
die Verfassungsmäßigkeit nachrichtendienstli-
chen Handelns — soweit es über das Sam-
meln und Auswerten offen zugänglicher Ma-
terialien hinausgeht — in Zweifel zu ziehen 
ist.

II. Bestehende Kontrollmöglichkeiten

Möglichkeiten zur Kontrolle der Nachrichten-
dienste sind auch jetzt schon vorhanden. Sie 
sind teils von überwiegend theoretischer Be-
deutung, wie z. B. die parlamentarische Ver-
antwortlichkeit des betreffenden Ressortchefs 
oder die gerichtliche Kontrolle, teils aber 
auch von praktischem Wert, wie die Fach- 
und Dienstaufsicht innerhalb der Exekutive 
oder die Überprüfung durch Untersuchungs-
ausschüsse. Es handelt sich teils um die allge-
meinen, gegenüber allen Regierungs- und 
Verwaltungseinrichtungen bestehenden Kon-
trollrechte, teils um speziell für die Nachrich-
tendienste getroffene Vorkehrungen.

Die Kontrollfunktion des Gesamtparlaments 
versagt bei den Diensten meist schon aus 
Gründen der Geheimhaltungsbedürftigkeit. 
Fragen von Abgeordneten, die in diese Rich-
tung zielen, werden von der Bundesregierung 
stereotyp damit beantwortet, daß die Vertrau-
lichkeit der Angelegenheit e

7
ine öffentliche 

Erörterung im Parlament verbiete ). Das *

5) A. Arndt, NJW 1961, 898.
6) A. Arndt, NJW 1961, 901.
7) Vgl. z. B. Verhandlungen des D. Bundestages 
vom'14. 11. 1974 (131. Sitzung) S. 8947 f.; zuweilen 
artikuliert sich auch deutlicher Unmut gegen diese 
Praxis, vgl. Abg. Gansel am 5. 12. 1974 (134. Sit-
zung) S. 9090.

kann im Grunde auch nicht anders sein, be-
weist aber die Schwäche des allgemeinen par-
lamentarischen Kontrollrechts im Hinblick 
auf die Nachrichtendienste. Zu ausführlichen 
Plenardebatten kann es allerdings bei der Be-
ratung der Berichte einschlägiger Untersu-
chungsausschüsse kommen. Hier ist der Ge-
heimschutz durch die vorausgegangenen Aus-
schußberatungen oft bereits so durchlöchert, 
daß nichts mehr im Wege steht, auch die po-
litische Verantwortlichkeit der Regierung für 
Mängel im Bereich der Nachrichtendienste öf-
fentlich herauszustellen. In einem solchen 
Fall erweist sich das Kontrollrecht des Parla-
ments — das ja in der Verfassungswirklich-
keit vornehmlich eines der Opposition ist — 
als nicht minder wirksam, als wenn die Re-
gierung wegen einer anderen Angelegenheit 
zur Rechenschaft gezogen würde. Zu beden-
ken ist aber, daß die Kontrolle der Regierung 
durch Fragen und Auskunftsbegehren seitens 
der Abgeordneten die Regel, die Einsetzung 
von Untersuchungsausschüssen die Ausnah-
me ist.

Untersuchungsausschüsse haben sich bisher 
relativ häufig mit nachrichtendienstlichen 
Themen beschäftigt (z. B. in den Fällen 
„John", „Guillaume" und in der sog. Telefon-
abhöraffäre). Sie ermöglichen eine gründliche 



und weitgehende Aufklärung eines Sachver-
haltes, ähnlich wie in einem Gerichtsverfah-
ren. Untersuchungsausschüsse werden meist 
aufgrund öffentlicher Skandale eingesetzt. 
Ausschlaggebend ist in der politischen Praxis 
weniger das Kontrollbedürfnis des Parlaments 
als die vermutete Eignung der Materie zum 
Kampf gegen den innenpolitischen Gegner. 
Die Untersuchungen finden in einem emotio-
nal aufgeheizten Klima und unter großer An-
teilnahme der Massenmedien statt, die stets 
neue Sensationen und Enthüllungen erwarten. 
Das bestimmt zu einem gewissen Grade auch 
die Auswahl der Ausschußmitglieder: Für die 
Fraktionen kommt es darauf an, daß ihre Mit-
glieder vor allem gute Ankläger oder Vertei-
diger sind; Erfahrung und Sachkenntnis ran-
gieren erst dahinter. Die für Untersuchungs-
ausschüsse typische Atmosphäre disqualifi-
ziert sie im Grunde für die Untersuchung ge-
heimdienstlicher Themen. Es besteht die Ge-
fahr, daß der eventuell von ihnen erzielte 
Aufklärungserfolg außer Verhältnis zu dem 
durch die Untersuchung angerichteten Scha-
den steht8). Das trifft mit Sicherheit auch auf 
die Untersuchungen der Handlungsweise des 
CIA durch Ausschüsse des nordamerikani-
schen Parlaments zu, die zwar Erschrecken-
des zu Tage gefördert haben, den amerikani-
schen Gegenspieler des KGB aber auch ent-
scheidend geschwächt haben. Aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht sind die Untersu-
chungsausschüsse ein taugliches Mittel zur 
Aufklärung von Vorkommnissen im nachrich-
tendienstlichen Bereich und können daher in-
nerhalb dieses Rahmens als wirksame parla-
mentarische Kontrollorgane angesehen wer-
den. Zu berücksichtigen ist aber, daß es sich 
bei ihnen nicht um ständige, systematisch ar-
beitende Einrichtungen handelt, sondern um 
relativ selten und aus meist zufälligem Anlaß 
konstituierte Kontrollinstanzen mit einge-
schränktem Untersuchungsauftrag. Da Untersu-
chungsausschüsse ihr Entstehen meist irgend-
welchen Skandalen verdanken, sei noch fol-
gendes zu erwägen gegeben: Bei einer Behör-
de, über die keine negativen Meldungen im 
Umlauf sind, kann im allgemeinen davon aus-
gegangen werden, daß sie die Gesetze beach-
tet, weil sonst ihr Publikum vernehmlich Wi-

8) Der Präsident des BND, Wessel, äußerte im Hin-
blick auf den Guillaume-Ausschuß: „Für die öst- 
lichen Nachrichtendienste ist die öffentliche Bloß-
stellung und Zerfleischung der deutschen Dienste 
ein Geschenk, dessen unschätzbarer Wert sich noch 
weit in die Zukunft auswirken wird" (zitiert in 
Verhandlungen des D. Bundestages vom 27. 2. 1975, 
152. Sitzung, S. 10569).

derstand geleistet hätte. Bei einem Geheim-
dienst besagt dies dagegen nur, daß die Ge-
heimhaltung funktioniert, nicht aber, daß 
sonst alles in Ordnung ist.

Eine gewisse Kontrolle findet auch in den re-
gulären Ausschüssen statt, die mit den auf-
sichtsführenden Ressorts korrespondieren, 
also im Innenausschuß über das Bundesamt 
für Verfassungsschutz (BfV) und im Vertei-
digungsausschuß über den MAD. Für den 
beim Bundeskanzleramt ressortierenden BND 
fehlt es an einem speziellen Pendant. Die 
Kontrolle vollzieht sich entweder in der Ent-
gegennahme allgemeiner Berichte über die 
Tätigkeit des Dienstes in einem bestimmten 
Zeitraum oder in der Erörterung bestimmter 
Vorkommnisse. Bei der Behandlung der Tätig-
keitsberichte steht nicht die Kontrolle der 
Dienste, sondern das Ergebnis ihrer Arbeit im 
Vordergrund. Es geht um die Erkenntnisse — 
und deren Bewertung — die in dem zugewie-
senen Sicherheitsbereich gewonnen worden 
sind, nicht um die Mittel und Methoden, die 
zur ihrer Erlangung angewendet worden sind. 
Die Erörterung einzelner Vorkommnisse 
(meist publik gewordener Pannen) ist zu spo-
radisch und punktuell, als daß von einer sy-
stematischen Kontrolle gesprochen werden 
könnte. Eine wesentliche Verbesserung der 
Kontrolle durch diese Ausschüsse scheidet 
schon wegen ihrer Überlastung mit anderen 
Aufgaben aus, aber auch deshalb, weil Staats-
geheimnisse aus Sicherheitsgründen nicht in 
einem solch großen Kreis behandelt werden 
können. Es kommt auch vor, daß der Minister 
die Auskunft über besonders sicherheitsemp-
findliche Details unter Hinweis darauf ver-
weigert, daß darüber das Parlamentarische 
Vertrauensmännergremium informiert werde 
oder informiert worden sei. Da die Ausschuß-
sitzungen nicht öffentlich sind und zusätzlich 
für geheim erklärt werden können, ist die 
Ausschußkontrolle alles in allem effektiver 
als die des Plenums und diskreter als die der 
Untersuchungsausschüsse.

Das Parlamentarische Vertrauensmännergre-
mium (PVMG) geht zurück auf ein Angebot 
des Bundeskanzlers Adenauer an die Fraktio-
nen des Bundestages im Jahre 1956, einen 
kleinen Kreis von Abgeordneten über Angele-
genheiten des im Jahre zuvor als Dienststelle 
des Bundeskanzleramtes gebildeten BND (zu-
vor „Organisation Gehlen") zu unterrichten. 
Nachdem der Bundestag am 29. April 1964 auf 
Antrag des Untersuchungsausschusses in Sa-
chen „Telefonabhöraffäre" die Bundesregie-



rung ersucht hatte, Vorschläge über die par-
lamentarische Kontrolle der Nachrichtendien-
ste vorzulegen9), empfahl die Bundesregie-
rung, die Tätigkeit des BfV und des MAD in 
den Aufgabenbereich des PVMG einzubezie-
hen 10).  Innenausschuß und Plenum billigten 
di 11esen Vorschlag ) und brachten damit zum 
Ausdruck, daß sie das PVMG als parlamenta-
risches Kontrollorgan anerkannten.

’) BT-Drucks. IV/2170.
10) BT-Drucks. IV/2582.
”) BT-Drucks. IV/3469; Plenarsitzung vom 30. 6. 
1965.
12) Kurzprotokoll Nr. 6 der Unterkommission II 
„Parlament und Regierung" der Enquete-Kommis-
sion für Fragen der Verfassungsreform vom 12. 5. 
1972, S. 10.
13) Protokoll Nr. 6 der Unterkommission II (s. FN 
12) S. 13.

9) BT-Dru IV/2170cks. 420.
1ä) S. hierzu Evers in „Bonner Kommentar" Art. 73 
Nr. 10 RN 77—79 und Walde, ND-Report, 1971 
S. 253.
16) BVerfGE 30, 1; Evers — RN 55 (vgl. FN 15) — 
hält generell eine Unterrichtung für erforderlich, 
sobald die Interessenlage, die die Geheimhaltung 
rechtfertigte, nicht mehr andauert.

Das PVMG ist insoweit „parlamentarisch", 
als es aus Abgeordneten (je drei aus jeder 
Fraktion) zusammengesetzt ist. Seine Mitglie-
der werden jedoch nicht vom Parlament ge-
wählt, sondern von den Fraktionen bestellt. 
Das langjährige Mitglied des PVMG Friedrich 
Schäfer hat eingeräumt, daß er sich in dieser 
Funktion immer als Vertrauensperson seiner 
Fraktion, nicht des Gesamtparlaments, ver-
standen habe 12).  Bis vor kurzem wurde das 
PVMG vom Bundeskanzler einberufen und 
von ihm geleitet. Neuerdings wechselt der 
Vorsitz zwischen den Abgeordneten, die auch 
das Recht erhalten haben, die Einberufung 
des Gremiums zu verlangen. Die Geschäfts-
führung des PVMG liegt weiterhin beim Bun-
deskanzleramt. Der Rang und die politische 
Bedeutung des PVMG geht u. a; daraus her-
vor, daß ihm stets auch die Fraktionsvorsit-
zenden angehören. Das hat dazu geführt, daß 
die Gespräche im PVMG seitens der Regie-
rung auch dazu genutzt wurden, die Frakti-
onsspitzen über hochvertrauliche Angelegen-
heiten außerhalb des Geheimdienstbereichs 
zu informieren, z. B. über den Freikauf von 
Häftlingen aus der DDR oder über die seiner-
zeitige Waff 13enhilfe an Israel ).

Das PVMG agiert ohne spezielle Rechtsgrund-
lage; es ist weder im Grundgesetz, noch in der 
Geschäftsordnung des Bundestages oder in 
einer sonstigen Rechtsvorschrift vorgesehen; 
seiner Tätigkeit kann daher keinerlei Rechts-
wert beigemessen werden. Ein Kontrollorgan 
des Parlaments ist es schon deshalb nicht, weil 
es nicht vom Bundestag gewählt ist und ihn 
daher nicht repräsentiert. Es ist bezeichnend, 
daß der aus fünf Mitgliedern des PVMG (Bar-
zel, Helmut Schmidt, Mischnick, Stücklen, 

Hirsch) zusammengesetzte 2. Untersuchungs-
ausschuß der 5. Wahlperiode vorschlug, das 
PVMG durch einen im Grundgesetz zu veran-
kernden Ausschuß des Bundestages für Ange-
legenheiten der Nachrichtendienste zu erset-
zen 14).  Die große Bedeutung des PVMG in 
seiner jetzigen Struktur als informeller Ge-
sprächskreis zwischen den Vertrauensleuten 
der Fraktionen und der Regierung über ver-
traulich zu behandelnde Themen steht außer 
Frage: Nur liegt sie im Politischen, nicht im 
Rechtlichen.

Die Erörterung der Haushaltspläne der Nach-
richtendienste und die Rechnungsprüfung ist 
einem Unterausschuß des Haushaltsausschus-
ses vorbehalten, der aus je einem Abgeordne-
ten der drei Fraktionen besteht. Die übrigen 
Abgeordneten erfahren nur die Endsummen 
der den Diensten zur Verfügung gestellten 
„Zuschüsse", nicht aber die Zweckbestim-
mung im einzelnen15 ). Der Unterausschuß 
bildet also keine zusätzliche parlamentarische 
Kontrolle, sondern einen Ersatz für Funktio-
nen, die dem Haushaltsausschuß und dem Ge-
samtparlament entzogen sind.

Ihre wirksamste Schranke findet die Verwal-
tung im allgemeinen in dem Bestreben des 
Bürgers, sich nichts gefallen zu lassen und 
sich sein Recht notfalls vor Gericht zu su-
chen. Auch gegen Maßnahmen der Nachrich-
tendienste steht jedem, der sich in seinen 
Rechten verletzt glaubt, der Rechtsweg offen 
(Art. 19 IV GG). Die Besonderheit der nach-
richtendienstlichen Arbeitsweise besteht dar-
in, daß sie von der Zielperson möglichst nicht 
bemerkt werden soll. Wer aber nichts davon 
erfährt, daß er observiert, belauscht, fotogra-
fiert oder „verkartet" wird, kann auch nicht 
dagegen klagen. Auch nach Abschluß der 
Maßnahmen wird der von ihnen Betroffene 
im allgemeinen nicht informiert, — eine Pra-
xis, die nicht frei von juristischen Bedenken 
ist. Bei der Brief- und Telefonkontrolle ist es 
immerhin für erforderlich gehalten worden, 
die Möglichkeit, von einer Mitteilung abzuse-
hen, in der Verfassung selbst niederzulegen 
(Art. 10 11); das Bundesverfassungsgericht hat 
eine einschränkende Interpretation hinzuge-
fügt 16 ). Wegen seiner Uninformiertheit ist 



der Einzelne gegenüber den Nachrichtendien-
sten faktisch rechtlos. Auch die in § 9 Abs. 2 
des Gesetzes zu Art. 10 GG vorgesehene Be-
schwerdemöglichkeit ist nur von theoreti-
schem Wert, da der Betroffene — jedenfalls 
zunächst — von der Beschränkungsmaßnahme 
nichts erfährt und das Knacken in der Leitung 
gerade kein Zeichen für die Telefonüberwa-
chung ist. Wird ihm eine Post- oder Telefon-
überwachung später mitgeteilt, so steht fest, 
daß diese von der zuständigen Kommission — 
die auch über die Beschwerde entscheidet — 
genehmigt worden war. Eine begründete Be-
schwerde ist daher bei normalem Geschehens- 
ablauf kaum denkbar. Da die individuell ver-
anlaßte Rechtskontrolle über Maßnahmen der 
Geheimdienste pr

17

aktisch ausfällt, fehlt es 
auch an der entscheidenden Schranke, die die 
Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns 
normalerweise erzwingt ).

Der Vollständigkeit halber sei noch die Fach-
und Dienstauisicht erwähnt, der die Nach-
richtendienste und ihre Mitarbeiter seitens 
der obersten Dienstbehörden, zu denen sie ge-
hören, unterliegen. Da es sich hierbei um eine 
Eigenkontrolle innerhalb der Exekutive han-
delt, ist wegen der verfassungsrechtlichen 
Blickrichtung dieses Beitrags eine Auseinan-
dersetzung 18hiermit entbehrlich ).

Bei der Kontrolle der Dienste durch den Bun-
desrechnungshof (BRH) besteht insofern eine 
Besonderheit, als die Jahresrechnung der 
Nachrichtendienste von einem Kollegium un-
ter Beteiligung des Präsidenten oder Vizeprä-
sidenten geprüft wird und das Ergebnis dem 
bereits erwähnten Unterausschuß des Haus-
haltsausschusses mitgeteilt wird. Die Prüfung 
erstreckt sich auf die Ordnungsmäßigkeit 
(einschließlich Recht- und Gesetzmäßigkeit) 
und die Wirtschaftlichkeit (einschließlich 
Sparsamkeit und Wirksamkeit) der getätigten 
Ausgaben, jedoch treten diese Gesichtspunkte 
gegenüber Fragen politischer Zweckmäßig-
keit zurück 19).

17) Rottmann, Verfassungsschutz im Rechtsstaat, 
AöR Bd. 88 (1963) S. 227, 242.
18) Bei der Telefonabhöraffäre der Jahre 1963/64 
stellte sich heraus, daß der Bundesinnenminister 
nicht darüber informiert war, daß das BfV seit 1956 
mangels eigener Abhörrechte bei den Alliierten 
entsprechende Maßnahmen veranlaßt hatte (BT- 
Drucks. IV/2170; Verhandlungen des D. Bundes-
tages v. 29. 4. 1964, S. 5991); seither ist die Auf-
sicht über das BfV wesentlich verschärft worden.

19) H. Schäfer, Die Rechnungsprüfung der sogenann-
ten Geheimfonds, Festschrift für W. Weber („Im 
Dienst an Recht und Staat“) 1974 S. 405, 412; s. auch 
Walde, ND-Report, 1971 S. 257.

Die Frage, ob die vorhandenen Kontrollmög-
lichkeiten als ausreichend gelten können, ist 
in Zusammenhang zu sehen mit der Rechtser-
heblichkeit nachrichtendienstlicher Arbeits-
weise sowie der Stringenz der für sie gelten-
den gesetzlichen Bestimmungen. Es ist ein-
leuchtend, daß ein Geheimdienst der Kontrol-
le in höherem Maße bedarf als etwa das 
Deutsche Archäologische Institut in Berlin. 
Auch muß die Kontrolle um so strenger sein, 
je lückenhafter und unbestimmter das Gesetz 
Auftrag und Befugnisse der Behörde geregelt 
hat.

III. Rechtliche Relevanz nachrichtendienstlicher Tätigkeit

Das Wirken der Nachrichtendienste kann 
Probleme in allen Rechtsgebieten aufwerfen, 
z. B. im Völkerrecht (Einbau von Abhörgerä-
ten in Botschaftsgebäuden; Verwendung von 
Nachrichtendienstlern in diplomatischen 
Funktionen), im Straf recht (vor allem im Hin-
blick auf die Bestimmungen über die Verlet-
zung des persönlichen Lebens- und Intimbe-
reichs, §§ 201 ff. StGB) und im Prozeßrecht 
(Problematik des „Zeugen vom Hörensagen"). 
Im folgenden soll nur dargestellt werden, in-
wieweit die Tätigkeit der Nachrichtendienste 
die Rechte des Mitbürgers verletzen kann.

Nachrichtendienstliche Tätigkeit besteht im 
wesentlichen aus dem Sammeln und Bewerten 
von Nachrichten. Soweit es sich um die Ge-
winnung und Verwertung von Erkenntnissen 
aus offen zugänglichen Quellen handelt — 
und das trifft immerhin auf 80 °/o aller Infor-
mationen zu — ist die Gefahr von Rechtsver-
letzungen gering, wenngleich das Bundesda-
tenschutzgesetz auch die Speicherung solcher 
Daten nicht unbeschränkt zuläßt. Problematisch 
ist vor allem die heimliche Beschaffung und 
Verwertung vertraulicher Informationen über 
Personen. Wenn diese Tätigkeit einen Sinn 
haben soll, muß sie mit Intensität und Syste-
matik betrieben werden, so daß schließlich be-
urteilt werden kann, ob jemand verfassungs-
feindliche Bestrebungen fördert, Kontakte zu 
gegnerischen Nachrichtendiensten unterhält 



oder als Beamter ein Sicherheitsrisiko darstellt. 
Diese „Personenabklärung" reicht zuweilen in 
die intimsten Persönlichkeitsbereiche hinein 
und ermöglicht die Anfertigung exakter Per-
sönlichkeitsprofile. Dies ist eine zwangsläufige 
Folge des nachrichtendienstlichen Teilauf-
trags: zu verhindern, daß labile und anfällige 
Personen in sicherheitsempfindlichen Berei-
chen tätig sind. Zu den erfolgversprechenden 
Ansatzpunkten für die Gegenseite gehören 
nun einmal Faktoren wie Homosexualität, Al- 
koholismus, Glücksspiel, Drogen, Verschul-
dung u. ä. Im Bereich des Staatsschutzes er-
fordert die Beschaffung von Nachrichten 
meist ein sehr viel stärkeres Eindringen in 
die Persönlichkeitssphäre des Bürgers als in 
anderen behördlichen und polizeilichen Berei-
chen20 ). Für die Beurteilung der Frage, ob 
die Rechtssphäre der Zielpersonen nachrich-
tendienstlicher Aufklärung berührt ist, kommt 
es nicht so sehr darauf an, mit welchen Mit-
teln und Methoden Erkenntnisse über sie ge-
wonnen wurden. Entscheidend ist, ob es ein 
Bürgerrecht darauf gibt, nicht — oder nur un-
ter bestimmten Voraussetzungen — zum Ob-
jekt staatlicher Ausforschung gemacht zu 
werden.

20) Helmut Schmidt, Verfassungsschutz als gemein-
same Aufgabe des Bundes und der Länder, in: Ver-
fassungsschutz, 1966, S. 18.
21) Evers, Privatsphäre und Ämter für Verfassungs-
schutz, 1960 S. 40.
22) A. Arndt, NJW 1961, 900.
23) Evers, Die rechtlichen Grenzen der Nachrichten-
sammlung durch die ÄfV, in: Verfassungsschutz,

1966 S. 93, 98; Salzwedel, Möglichkeiten und Gren-
zen einer rechtsstaatlichen Kontrolle des Verfas-
sungsschutzes, in: Gedächtnisschrift für H. Peters, 
1967 S. 756, 779, 787.
24) Evers, Das allg. Persönlichkeitsrecht im öffent-
lichen Recht und die Aufnahme von Lichtbildern 
zur Überwachung von Versammlungen, in: Fest-
schrift für R. Reinhardt, 1972 S. 377, 382; H. Schäfer, 
Verfassungsschutz ohne Zwielicht, Vortrag vor der 
Deutschen Richterakademie am 2. 12. 1970, Presse-
dienst des BMI S. 12.
25) BVerfGE 34, 238, 245.
26) Bericht der Datenschutzkommission des Deut-
schen Juristentages, 1974 S. 15.

Aus der verfassungsrechtlichen Verbürgung 
der Würde des Menschen und der freien Ent-
faltung der Persönlichkeit (Art. II, 2 1GG) 
haben Rechtsprechung und Literatur hergelei-
tet, daß jedermann ein subjektives Recht auf 
Achtung seiner Persönlichkeit und seiner Pri-
vatsphäre hat. Zu diesem allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht ist auch das Recht des Bürgers 
zu zählen, den Umfang, in dem die Umwelt, 
insbesondere der Staat, von seinem Denken 
und Handeln Kenntnis nehmen soll, selbst zu 
bestimmen21 ). Jeder systematisch betriebene 
Versuch, dieses Selbstbestimmungsrecht zu 
unterlaufen und sich entsprechende Informa-
tionen zu verschaffen, ist als rechtserhebli-
cher Eingriff in das allgemeine Persönlich-
keitsrecht zu werten22 ). Das gilt für jegliches 
Beobachten, Fotografieren, Belauschen, Ob-
servieren, Befragen sowie das Zusammentra-
gen, Speichern, Abrufen und Weitergeben 
von Nachrichten23 ). Das allgemeine Persön-

lichkeitsrecht ist als sog. „unbenanntes 
Grundrecht" nur in den Schranken der verfas-
sungsmäßigen Ordnung (Art. 2 I GG) gewähr-
leistet. Eingriffe in dieses Recht können daher 
durch Gesetz zugelassen werden. Der Grund-
satz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung steht 
der Annahme entgegen, daß das Persönlich-
keitsrecht schon dann der Einwirkung durch 
die Nachrichtendienste offenstehe, wenn 
überwiegende Interessen der Allgemeinheit 
dies erfordern. Es bedarf vielmehr einer Ent-
scheidung des Gesetzgebers24 ). Der engste 
Bereich privater Lebensgestaltung ist der Ein-
wirkung der öffentlichen Gewalt gänzlich ent-
zogen. Vor diesem absolut geschützten Kern-
bereich muß selbst der Gesetzgeber Halt ma-
che 25n ).

Mit der Forderung, eine hinreichende gesetz-
liche Ermächtigung für das Sammeln und 
Verwerten individueller Daten nachzuweisen, 
werden die Nachrichtendienste nicht strenger 
behandelt als andere Behörden. Die Auswei-
tung der elektronischen Datenverarbeitung 
und das Erkennen ihrer Gefahren für die Frei-
heit des Einzelnen haben eine besondere Sen-
sibilität für jeglichen Umgang mit personen-
bezogenen Informationen bewirkt. Unter Be-
rufung auf die Verfassung ist gefordert wor-
den, sämtliche Phasen der Datenbeschaffung 
und -Verarbeitung zu verrechtlichen. Nach 
vorherrschender Meinung greift die Beschaf-
fung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten in die grundgesetzlich geschützten 
Freiheitsrechte ein, so daß hierfür jeweils 
eine gesetzliche Ermächtigung vonnöten 
ist26 ). Das neue Bundesdatenschutzgesetz 
trägt dieser Forderung Rechnung.

Systematische Personenabklärungen werden 
von allen deutschen Nachrichtendiensten vor-
genommen. Beim Verfassungsschutz und beim 
MAD machen sie einen erheblichen Anteil an 
der Gesamttätigkeit aus. Von den achfor- 
schungen des MAD werden nicht nur Solda-



ten und Zivilbedienstete der Bundeswehr be-
troffen, sondern auch Personen außerhalb die-
ses Bereichs, die im Verdacht stehen, Zerset-
zung, Sabotage oder Spionage gegen die Bun-
deswehr zu betreiben. Der BND ist als Aus-
landsnachrichtendienst von der Inlandsaufklä-
rung grundsätzlich ausgeschlossen- 7). In 
zwei Tätigkeitsfeldern reichen aber seine 
Aufgaben ins Inland hinein, nämlich bei der 
Aufklärung der gegnerischen Nachrichten-

27) S. § 1 der Dienstanweisung tür den BND v. 4. 12.
1968, abgedruckt im Bericht des Guillaume-Unter-
suchungsausschusses (BT-Drucks. 7/3246) S. 47.
28) Bericht des Guillaume-Untersudiungsausschus- 
ses (BT-Drucks. 7/3246) S. 48—50.
29) Walde, ND-Report, 1971, S. 85.
30) Zur Aufgabe und Organisation des MAD s. Koch 
in: Das Parlament v. 17. 1. 1976.
31) Verhandlungen des D. Bundestages vom 20. 6. 
1956 (150. Sitzung) S. 7981.

32) Antwort der PStS Frau Schlei auf eine Frage des 
Abg. Hansen (SPD); Verhandlungen des D. Bundes-
tages vom 5. 12. 1974 (134. Sitzung) S. 9088.
33) Bericht der Kommission „Vorbeugender Geheim-
schutz" über die Prüfung von Sicherheitsfragen im 
Zusammenhang mit dem Fall Guillaume v. 11. 11. 
1974 (BT-Drucks. 7/3083) S. 37; der Kommission ge-
hörten außerdem die Alt-Staatssekretäre Birckholtz, 
Maassen und Mercker an.
34) Bonner Kommentar zu Art. 73 Nr. 10 RN 69.
35) V. 27. 9. 1950 (BGBl. I 682); geändert durch 
VerfSchutzÄndG v. 7. 8. 1972 (BGBl. I 1382).
36) Salzwedel (s. FN 23) S. 787; Evers (s. FN 23)
S. 104.

dienste (Gegenspionage) und bei der Spiona-
geabwehr innerhalb des BND. Darüber hinaus 
wird der BND immer dann im Inland tätig, 
wenn Informationen, die seinen Auslandsauf-
trag betreffen, im Inland gewonnen werden 
können. Insoweit ist auch die Anwendung 
„operativer Maßnahmen" im Inland — wenn-
gleich z. T. im Einvernehmen mit dem BfV — 
nach den für ihn geltenden Dienstanweisun-
gen zu 28lässig ).

IV. Rechtsgrundlagen für das Handeln der Nachrichtendienste

BND und MAD sind nicht durch Gesetz er-
richtet worden. Auch ihr Auftrag und ihre Be-
fugnisse sind bis heute gesetzlich nicht um-
schrieben. Nur im Gesetz zu Art. 10 GG findet 
sich eine Bestimmung darüber, daß sie — 
ebenso wie die Ämter für Verfassungsschutz 
— Brief- und Fernmeldekontrollen beantragen 
können. Der BND wurde durch Kabinettsbe- 
Schluß vom 11. Juli 1955 als eine dem Bundes-
kanzleramt angegliederte Dienststelle gegrün-
det. Die ihm von der Bundesregierung zuge-
wiesenen Aufgaben und Befugnisse blieben 
überwiegend geheim. Dies führte zu kriti-
schen Spekulationen darüber, ob dem BND 
auch operative Funktionen wie Subversion, 
Diversion, Desinformation und Sabotage über-
tragen sind oder ob er sie wahrnimmt29). Der 
MAD ist auf der Grundlage der Organisati-
onsgewalt des Bundesministers der Verteidi-
gung entstanden und ist Teil der Bundes-
wehr30 ). über eine Rechtsgrundlage für Ein-
griffe in das Persönlichkeitsrecht verfügt er 
ebensowenig wie der BND. Wenngleich der 
Großteil der vom MAD vorzunehmenden per-
sonellen Sicherheitsüberprüfungen seine 
Rechtfertigung im Soldatenverhältnis finden 
dürfte, bleibt ein juristisch nicht abgedeckter 
Rest bestehen. Das Fehlen einer gesetzlichen 
Grundlage für den BND ist von der SPD-Frak-
tion des Deutschen Bundestages bereits im 
Jahre 1956 kritisiert worden31). Aber auch 
die von der SPD geführte Bundesregierung 

des Jahres 1974 verneinte die Frage, ob sie 
bereit sei, die Tätigkeit des BND „endlich auf 
eine gesetzliche Grundlage" zu stellen32 ). Sie 
kann sich dabei auf die Empfehlung der 
„Eschenbur 33g-Kommission" ) stützen, die 
„nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis 
gelangte, daß gewichtige Gründe entgegenste-
hen." Von Seiten der Rechtswissenschaft hat 
Evers eine gesetzliche Regelung für BND und 
MAD als „dringend erwünscht" bezeich-
net 34 ).

Die Existenz des nachrichtendienstlichen Ver-
fassungsschutzes ist durch die Verfassung 
selbst ausdrücklich sanktioniert (Art. 73 
Nr. 10, 87 I GG). Die Aufgaben der Ämter für 
Verfassungsschutz werden durch das Gesetz 
über die Zusammenarbeit des Bundes und der 
Länder in Angelegenheiten des Verfassungs-
schutzes (VerfSchG) 35 ) umschrieben. Diese 
Aufgabenzuweisung in § 3 des Gesetzes 
schließt nach herrschender Auffassung die Er-
mächtigung ein, „Nachrichten unter Verlet-
zung des Persönlichkeitsrechts der Bürger zu 
beschaffen" und sich dabei nachrichtendienst-
licher Mittel zu bedienen36 ). Die Ableitung 
der anzuwendenden Mittel und Methoden al-
lein aus dem übertragenen Aufgabengebiet 
ergibt im Hinblick auf das Rechtsstaatsprinzip 



eine fragwürdige Legitimation. Danach wäre 
auch eine Aufgabenerfüllung im Stile des 
KGB gerechtfertigt. Um dieses Ergebnis zu 
verhindern, müssen die Verfechter dieser An-
sicht eine Fülle allgemeiner Grundsätze her-
anziehen, um die Totalität der für die Aufga-
benwahrnehmung denkbaren Mittel nachträg-
lich wieder einzuschränken. Richtigerweise 
ist davon auszugehen, daß im Rechtsstaat die 
Zuweisung einer Aufgabe noch nichts über 
die Art und Weise ihrer Durchführung und 
die Zulässigkeit von Rechtsbeeinträchtigun-
gen besagt.

In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, 
daß der Verfassungsschutz ganz überwiegend 
als „Spezialpolizei" angesehen wird37 ). Dar-
aus wird hergeleitet, daß der Verfassungs-
schutz einerseits über die aus der polizeili-
chen Generalklausel fließenden Befugnisse — 
mit Ausnahme der ihm ausdrücklich entzoge-
nen — verfügt und andererseits den allgemei-
nen polizeilichen Grundsätzen (Verhältnismä-
ßigkeit, Erforderlichkeit, übermaßverbot) un-
terliegt. Im alten Polizeirecht ergab sich in 
der Tat die Eingriffsermächtigung aus der 
Aufgabenübertragung, wenngleich bereits 
§ 14 PVG die Unterscheidung zwischen bei-
den ansatzweise zum Ausdruck brachte38 ). 
Die neueren Polizeigesetze sind noch deutli-
cher gekennzeichnet durch ihre strikte Tren-
nung zwischen den Aufgaben und den Befug-
nissen der Polizei sowie durch die Einschrän-
kung der Generalklausel durch Spezialer-
mächtigungen für bestimmte typische Eingrif-
fe. Dieser vom Rechtsstaatsprinzip geforder-
ten Entwicklung trägt auch der Musterent-
wurf eines einheitlichen Polizeigesetzes Rech-
nung 39 ). Es kann daher heute nicht mehr da-
von ausgegangen werden, daß die gesetzliche 
Zuweisung einer polizeilichen Aufgabe ohne 
weiteres auch die zu ihrer Erfüllung erforder-
liche Eingriffsermächtigung enthält.

37) U. a. Sippel, Die Polizei, 1971, 169; H. Schäfer, 
Verfassungsschutz im demokratischen Rechtsstaat, 
in: Verfassungsschutz, 1966 S. 37 (46 f.); Salzwedel 
(s. FN 23) S. 772; Evers (s. FN 2) S. 284; a. A.: 
Schwagerl/Walther, Der Schutz der Verfassung, 
1968 S. 76; Schwagerl, Beobachter oder Uberwacher? 
in: Die Zeit v. 19. 1. 1973.
38) Drews-Wacke-Vogel-Martens, Gefahrenabwehr, 
8. Auflage Bd. I S. 174.
39) S. hierzu Krüger, Die Polizei, 1976, Heft 3 S. I.

40) BVerwG DVB1. 1974, 842.
41) Entwurf eines niedersächsischen VerfSchG, Nds. 
LTag Drucks. 8/922 S. 4.
42) Drews-Wacke-Vogel-Martens (s. FN 38) S. 154
43) In: Die Zeit v. 19. 1. 1973.
44) S. hierzu Rupprecht, Vertraulichkeit des Wortes 
und seine heimliche Aufnahme, DVB1. 1974, 579

Im übrigen ist es sehr zweifelhaft, ob der 
Verfassungsschutz polizeilichen Charakter 
trägt. Nach § 3 III VerfSchG stehen dem BfV 
keine „polizeilichen Befugnisse oder Kontroll-

befugnisse" zu, noch darf es einer polizeili-
chen Dienststelle angegliedert werden. Die 
für die Polizei typische Aufgabe der Gefah-
renabwehr wird nicht vom Verfassungsschutz 
wahrgenommen, sondern von den obersten 
Bundes- oder Landesbehörden, für die er sei-
ne Erkenntnisse sammelt und die er zu infor-
mieren hat. Auch die Voraussetzungen, an 
die polizeiliches Handeln geknüpft ist, passen 
nicht für den Verfassungsschutz: Eine polizei-
liche Gefahr setzt voraus, daß bei ungehin-
dertem Geschehensablauf mit Wahrscheinlich-
keit ein polizeilich geschütztes Rechtsgut ge-
schädigt würde 40 ).  Die Tätigkeit des Verfas-
sungsschutzes beginnt dagegen zu einem frü-
heren Zeitpunkt, so daß zu Recht gesagt wer-
den kann, den Verfassungsschutzbehörden 
seien Aufgaben „im Vorfeld der polizeilichen 
Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung" 41 ) 
übertragen. Schließlich kann auch keine Rede 
davon sein, daß die vom Verfassungsschutz zu 
überprüfenden Beamten oder die Mitglieder 
nicht-verbotener radikaler Organisationen 
„Störer" im polizeirechtlichen Sinne seien. Der 
Verfassungsschutz ist im Verhältnis zur Polizei 
eine völlig eigenständige Institution. Die oben 
erwähnten „polizeilichen Grundsätze" bleiben 
für den Verfassungsschutz dennnoch beacht-
lich, denn es handelt sich dabei in Wirklich-
keit um Grundsätze des Verfassungsrechts, die 
für alle Behörden gelten42 ). Die Zuerkennung 
der Polizeieigenschaft würde dem Verfas-
sungsschutz rechtlich auch keinen Nutzen brin-
gen. Er könnte sich nicht etwa darauf berufen, 
durch seine Tätigkeit „Störer" lediglich in die 
Schranken ihrer Grundrechte zu verweisen. 
Mit Maunz-Dürig-Herzog (Art. 2 RN 86) ist da-
von auszugehen, daß der spezifisch politische 
Verfassungsschutz keine bloße Geltendma-
chung immanenter Grundrechtsschranken ist 
und daher klarer ausdrücklicher Einschrän-
kungsvorbehalte beim jeweiligen Grundrecht 
be

43
darf. Als abwegig muß die Ansicht von 

Schwagerl ) qualifiziert werden, der Verfas-
sungsschutz klammere sich deshalb an die Po-
lizeieigenschaft, um in bestimmten Situationen 
u. a. Briefe öffnen, elektronische Abhörgeräte 
anbringen und Infrarotkameras einbauen zu 
dürfen. Diese Mittel anzuwenden, ist der Poli-
zei ve 44rwehrt ).J



Als Ermächtigung zum Eingriff in das Persön-
lichkeitsrecht ist für das Bundesamt die 1972 
in § 3 III VerfSchG geschaffene Befugnis anzu-
sehen, zur Wahrnehmung seiner Aufgaben 
nachrichtendienstliche Mittel anzuwenden. Die-
se Mittel — was auch immer im einzelnen 
darunter zu verstehen sein mag — schließen 
die Beeinträchtigung des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts ein. An einer Eingriffsermächti-
gung fehlt es in jenen Ländern, die entweder 
über kein eigenes Verfassungschutzgesetz ver-
fügen (z. B. NRW) oder keine Regelung über 
die anzuwendenden Mittel getroffen haben. Das 
VerfSchG des Bu

45
ndes gibt den Ländern keine 

Eingriffsbefugnis ). Eine Besonderheit gilt in 
Niedersachsen. Das dortige LfV ist bei der 
Anwendung nachrichtendienstlicher Mittel 
ausdrücklich „an die allgemeinen Rechtsvor-
schriften" gebunden45). Bei der Beschlußfas-
sung des Landtags wurde betont, dieser Zu-
satz solle klarstellen, daß das LfV trotz der 
Anwendbarkeit nachrichtendienstlicher Mittel 
keine Rechte habe, „die über die Rechte eines 
normalen Bürgers hinausgehen" (Abg. von 
Oertzen); diese Bindung bestehe eigentlich 
auch ohne Bezugnahme auf die allgemeinen 
Normen; der Verfassungsschutz dürfe daher 
z. B. keine Richtmikrophone oder „Wanzen" 
benutzen (Abg. Groß). Hierzu ist folgendes zu 
bemerken: Schon aus der Bindung der Behör-
den an Gesetz und Recht folgt, daß auch der 
Verfassungsschutz nichts tun darf, was die 
Rechtsordnung verbietet. Vielfach sind aber 
Verbote so angelegt, daß nur das „unbefugte" 
Tun untersagt ist, so daß das Verbot durch 
den Nachweis einer Befugnis ausgeräumt 
werden kann. Handelt es sich bei der Hand-
lung, die nur Unbefugten untersagt ist, um ein 
nachrichtendienstliches Mittel, so ist das BfV 
befugt, hiervon Gebrauch zu machen (z. B. bei 
§ 201 II, 203 I StGB) sofern sich nicht aus an-
deren Bestimmungen Abweichendes ergibt. 
Dies ist nach der niedersächsischen Regelung 
ausgeschlossen. Ganz anders als seine nieder-
sächsischen Kollegen versteht z. B. der SPD- 
Sprecher im rheinland-pfälzischen Landtag, 
Munzinger, die Befugnis zur Anwendung 
nachrichtendienstlicher Mittel47). Nach sei-
ner Ansicht wird es dem Verfassungsschutz da-

45) So auch die Innenminister Groß (Prot. der Sit-
zung des nds. LTags v. 3. 9. 1975, S. 2458) und 
Schwarz (Prot. der Sitzung des rhpf. LTags v. 7. 11. 
1974, S. 2760).
46) § 4 I NVerfSchG v. 12. 7. 1976, GVB1. S. 181 
(verabschiedet am 24. 6., Protokoll S. 4440).
47) 65. Sitzung des LTags v. 7. 11. 1974 (Prot.
S. 2764).

48) BVerfGE 8, 325; 9, 147; 17, 314.
49) Vgl. BGHSt. 18, 87 v. 19. 10. 1962. In dem Urteil 
wird festgestellt, daß die Ermordung zweier in der 
Bundesrepublik lebender ukrainischer Exilpolitiker 
„von sowjetischer höchster Stelle, zumindest auf 
Regierungsbasis unter Beteiligung Schelepins, des 
damaligen Vorsitzenden des Komitees für Staats-
sicherheit beim Ministerrat der UdSSR (KGB), dem 
Angeklagten befohlen worden" war.
50) LT-Drucks. 8/922.

mit ermöglicht, sich über gesetzliche Schran-
ken, die den Bürger in seinem Freiheitsbereich 
abschirmen, hinwegzusetzen. Beide Interpreta-
tionen sind bezeichnend für die Unklarheiten, 
die auf diesem Gebiet selbst im parlamentari-
schen Raum bestehen.

Gesetzliche Ermächtigungen zu Eingriffen in 
die Rechte des Bürgers genügen nur dann 
dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Ver-
waltung, wenn sie hinreichend bestimmt sind. 
Dieser Grundsatz fordert nicht irgendeine, 
sondern eine begrenzte und näher bestimmte 
Ermächtigung der Exekutive, so daß die Ein-
griffe meßbar und in gewissem Ausmaß für 
den Staatsbürger voraussehbar und berechen-
bar werden. Eine vage Generalklausel, die es 
dem Ermessen der Behörde überläßt, die 
Grenzen der Freiheit im einzelnen zu bestim-
men, ist mit dem Grundsatz der Gesetzmäßig-
keit der Verwaltung nicht vereinbar. Unter 
rechtsstaatlicher Betrachtungsweise kommt es 
darauf an, ob das, wozu die Verwaltung er-
mächtigt wird, h

48
inreichend klar umschrieben 

ist ).

Es ist offenkundig, daß die dem BfV erteilte 
Ermächtigung, seine Aufgaben mit nachrich-
tendienstlichen Mitteln wahrzunehmen und 
dabei in Persönlichkeitsrechte einzugreifen, 
dem Bestimmtheitserfordernis nicht gerecht 
wird. Einen schillernderen Begriff als „nach-
richtendienstliche Mittel” wird man in der 
Rechtsordnung lange suchen müssen. In man-
chen Ländern ist dabei jede Art von Verbre-
chen bis hin zum politischen Mord einge-
schlossen49 ). Eine amtliche Definition wi

50
rd 

in der Begründung zu § 4 NVerfSchG ) ver-
sucht: Danach handelt es sich um solche 
„Mittel und Methoden, die der geheimen, d. h. 
vom Betroffenen oder Außenstehenden nicht 
wahrnehmbaren Nachrichtenbeschaffung die-
nen." Mit dieser Definition wird die Heimlich-
keit des Vorgehens in den Vordergrund ge-
stellt, ohne daß über Inhalt und Schranken, 
des zu präzisierenden Begriffs Konkretes aus-
gesagt würde. Von einer Vorhersehbarkeit 
oder Berechenbarkeit durch den Bürger kann 
nicht die Rede sein. Der Normadressat wird 



im unklaren darüber gelassen, welche der 
zum Teil umstrittenen nachrichtendienstli-
chen Mittel unter Umständen gegen ihn ein-
gesetzt werden dürfen und welche nicht. Ge-
wiß sind einige gebräuchliche nachrichten-
dienstliche Mittel bekannt, z. B. die Observa-
tion, der Einsatz von V-Leuten und das gehei-
me Fotografieren. Ob aber die gesetzliche Er-
mächtigung auch verdeckte Tonaufnahmen 
zuläßt, ist schon streitig, wenngleich meist 
angenommen wird, daß sie in praxi vorkom-
men 51 ).

Zur Unbestimmtheit der Eingriffsermächti-
gung kommt noch hinzu, daß die Aufgaben 
des Verfassungsschutzes — und damit die 
Eingriffsvoraussetzungen — durch eine Fülle 
höchst unbestimmter Rechtsbegriffe (wie: 
„verfassungsfeindliche Bestrebungen", „Si-
cherheit des Bundes oder eines Landes", „Ge-
fährdung auswärtiger Belange") charakteri-
siert sind. Die Ungewißheit des Bürgers er-
streckt sich also sowohl auf die Tatbestands-
seite als auf die Rechtsfolgeseite der Norm. 
Der Vergleich mit der polizeilichen General-
klausel zieht nicht: Die polizeiliche General-
klausel ist deshalb für rechtsstaatlich vertret-
bar erachtet worden, weil sie in Jahrzehnten 

von Judikatur und Literatur ausgeformt wor-
den ist und dadurch die erforderliche Be-
stimmtheit gewonnen hat. Dies trifft auf die 
Generalklauseln und die unbestimmten 
Rechtsbegriffe des Verfassungsschutzgesetzes 
sicher nicht zu. Nach Salzweclel, der die Ver-
fassungsmäßigkeit der BfV-Eingriffsermäch- 
tigung nicht generell in Frage stellt, bedarf 
es jedenfalls für Eingriffe, die sich dem We-
sensgehalt des Persönlichkeitsrechts nähern 
— wie z. B. bestimmte heimliche Ton- und 
Bildaufnahmen — spezialgesetzlicher Ermäch-
tigungen52). Darüber hinaus werden gesetzli-
che Regelungen über die Speicherung, Lö-
schung und Weitergabe von Daten im Hin-
blick auf das nachrichtendienstliche Informa-
tionssystem (NADIS) gefordert 53 ).

51) Schwagerl/Walther (s. FN 37) S. 93; Walde 
(s. FN 29) S. 159 FN 98.

52) Salzwedel (s. FN 23) S. 771 f.; Rupprecht, DVB1. 
1974, 583.
53) 2. Bericht des hess. Datenschulzbeauftragten, 
LT-Drucks. 7/3137, S. 24.
54) (s. FN 29) S. 84 f.
55) LT-Sitzung vom 3. 9. 1975, Prot. S. 2461 f.

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten: Zur 
Arbeitsweise der Nachrichtendienste gehören 
Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeits-
recht. Hierzu bedarf es einer gesetzlichen Er-
mächtigung. Der BND, der MAD und einige 
Landesämter für Verfassungsschutz arbeiten 
ohne gesetzliche Grundlage. Die für das BfV 
geltende Eingriffsermächtigung entspricht 
nicht dem rechtsstaatlichen Gebot hinreichen-
der Bestimmtheit.

V. Zusammentreffen von unzureichender Gesetzgebung 
mit ineffizienter Kontrolle

Die wichtigsten Aufgaben des Parlaments lie-
gen in der Gesetzgebung und in der Kontrolle 
der Regierung. Beiden Funktionen wird der 
Bundestag im Hinblick auf die Nachrichten-
dienste nicht gerecht. Die parlamentarische 
Kontrolle ist — wie dargelegt — aus Geheim-
haltungsgründen schwächer als in allen ande-
ren Bereichen der Exekutive. Dieses Kontroll- 
defizit wird auch nicht etwa durch bis ins 
einzelne gehende gesetzliche Bestimmungen 
kompensiert; vielmehr macht erst die Lücken-
haftigkeit der Gesetzgebung die Lücken in 
der Überwachung unerträglich. Das Parla-
ment sagt weder, was die Nachrichtendienste 
tun dürfen, noch kontrolliert es, was sie ge-
tan haben. Diese institutioneile Schwäche er-
leichtert es den Kritikern und Gegnern der 
Nachrichtendienste, diese in das demokrati- 

sehe Abseits zu stellen. Für WaldeM) sind 
die „fehlende gesetzliche Grundlage und die 
fehlende rechtliche Kontrolle" (beim BND) 
„eigentlich kennzeichnend für die Situation 
Geheimer Nachrichtendienste in totalitären 
Staaten." Wenngleich von einem gänzlichen 
Fehlen der Kontrolle nicht gesprochen wer-
den kann, darf das Parlament die Nachrich-
tendienste solchen Vorwürfen nicht länger 
aussetzen. Daß die parlamentarische Kontrol-
le den zu stellenden Anforderungen nicht ge-
nügt, ist vielen Abgeordneten bewußt. Als ty-
pischer Ausdruck dieses Unbehagens darf das 
Bekenntnis des niedersächsischen Landtags-
abgeordneten Pennigsdorf 5) gelten, der sich 
namens der SPD-Fraktion für die Schaffung 



eines Verfassungsschutzausschusses einsetz-
te:

weil wir alle miteinander doch Outsider 
sind. Wir sind doch nicht eingeweiht. Wir 
wissen doch nicht die Details. Das ist wohl 
auch gut so . ..; aber weil wir nun nichts wis-
sen über das, was da vorgeht, wie ermittelt 
wird, wie recherchiert wird und wie archi-
viert wird, wie nachrichtendienstliche Metho-
den und Mittel eingesetzt werden, müssen wir 
uns, wenn wir unsere Verantwortung als Par-
lamentarier ernst nehmen, um eine Kontrolle 
bemühen, um Möglichkeiten bemühen, Ein-
blick zu bekommen, ohne daß . .. die Sicher-
heitsbedürfnisse beeinträchtigt werden."

Ähnlich urteilt der Fachmann der SPD-Frak-
tion im 7. Deutschen Bundestag, CI. 56Arndt ), 
der zu dem Ergebnis gelangt, daß die klassi-
schen Instrumente der parlamentarischen 
Kontrolle „in der Praxis weitgehend versa-

gen”, obwohl doch eine wirksame Überwa-
chung der geheim arbeitenden Dienste wichti-
ger sei als bei allen anderen Behörden. Zur 
Ahnungslosigkeit des Parlaments und zur 
Lückenhaftigkeit der gesetzlichen Bindung 
kommt hinzu, daß die Kontrolle durch Gerich-
te praktisch ausfällt. Schließlich ist die Tätig-
keit der Nachrichtendienste auch der Kontrol-
le durch die öffentlichen Medien weitgehend 
entzogen. Der Forderung nach verstärkter 
parlamentarischer Kontrolle kann daher nicht 
entgegengehalten werden, die Nachrichten-
dienste seien Behörden wie alle anderen, so 
daß Kontrollen, die für andere Behörden nicht 
bestünden, als Zeichen des Mißtrauens gegen-
über den Diensten oder als Beweis ihrer Ge-
fährlichkeit gewertet werden könnten57). Die 
Geheimdienste sind im Hinblick auf den bei 
ihnen bestehenden Mangel an Kontrolle, 
Transparenz und rechtlicher Bindung mit kei-
ner sonstigen Behörde zu vergleichen.

56) Das Parlament v. 17. 1. 1976, S. 12.
57) S. Zwischenbericht der Enquete-Kommission, 
Schriftenreihe des BT-Presse- und Informationszen-
trums „Zur Sache" 1/73 S. 43; ebenso Abg. Jahn 
und Abg. Groß in der Sitzung des nds. LTags vom 
24. 6. 1976, Prot. S. 4502 bzw. 4510.
58) Evers (FN 23) S. 112 und Bonner Kommentar 
Art. 73 Nr. 10 RN 70.
59) S. 237 (s. RN 17).

VI. Erforderlichkeit wirksamerer parlamentarischer Kontrolle

Eine effizientere parlamentarische Kontrolle 
könnte die Lückenhaftigkeit der Rechtsgrund-
lagen in einem milderen Licht erscheinen las-
sen. Die Feststellung, daß die Nachrichten-
dienste über keine hinlänglichen Eingriffser-
mächtigungen verfügen, war das Ergebnis ei-
ner Prüfung, bei der die allgemeinen rechts-
staatlichen Maßstäbe angelegt wurden und 
die Besonderheiten nachrichtendienstlicher 
Tätigkeit außer Betracht blieben. Solche es-
sentiellen Besonderheiten liegen bei den 
Diensten zweifellos vor. Im Grunde passen 
viele Normen und Gebote des Rechtsstaates 
nicht für geheimdienstliche Operationen, weil 
gerade die „klassischen" Methoden dem 
Rechtsstaat schon im Prinzip zuwider sein 
müssen58 ). Zum Instrumentarium aller Nach-
richtendienste in Ost und West gehört bei-
spielsweise der Einsatz geheimer Mitarbeiter 
(V-Leute, VM, CM). Sie arbeiten typischer-
weise mit den Mitteln der Täuschung, des 
Vertrauensbruchs und des Verrats. Rott-
mann 59 ) bezeichnet deshalb die ganze Insti-

tution und Methode als „anstößig" und „letzt-
lich eines Rechtsstaats unwürdig". Ähnliches 
ließe sich auch für andere nachrichtendienst-
liche Arbeitsweisen sagen. Wo das Prinzip 
des demokratischen Rechtsstaats Offenheit, 
Transparenz und rechtliches Gehör verlangt, 
erfordert das Seinsprinzip der Nachrichten-
dienste Heimlichkeit, Tarnung und Täu-
schung. Ein vollständig transparenter Ge-
heimdienst wäre ein Widerspruch in sich. Die 
daraus zu ziehende Folgerung kann bei Aner-
kennung der Existenzberechtigung der Dien-
ste nicht darin bestehen, daß an die Geheim-
dienste undifferenziert die gleichen — rechts-
staatlichen Normen entsprechenden — Anfor-
derungen gestellt werden wie an die übrigen 
Behörden. Vielmehr müssen die aus dem 
Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten allgemeinen 
Verhaltensmaßstäbe für die Nachrichtendien-
ste so modifiziert werden, daß geheimdienstli-
che Tätigkeit noch effektiv betrieben werden 
kann. Jedenfalls für den im Grundgesetz ver-
ankerten Verfassungsschutz muß gelten, daß 
es „nicht der Sinn der Verfassung sein kann, 
zwar den verfassungsmäßigen obersten Orga-
nen im Staat eine Aufgabe zu stellen und für 
diesen Zweck ein besonderes Amt vorzuse-
hen, aber den verfassungsmäßigen Organen 
und dem Amt die Mittel vorzuenthalten, die 
zur Erfüllung ihres Verfassungsauftrags nötig 



sind" 60). In der hier zitierten Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts wird der „Ef-
fektivität des Verfassungsschutzes" und einer 
„sinnvollen" bzw. „wirksamen" Arbeitsweise 
dieses Dienstes ein eigener Rechtswert beige-
messen. Dies bedeutet keine generelle Redu-
zierung der ansonsten geltenden Ausprägun-
gen des Rechtsstaats zugunsten nachrichten-
dienstlicher Effizienz. Selbst solche Abstriche 
vom Rechtsstaatsprinzip, die für die Tätigkeit 
der Dienste unerläßlich sind, können nur hin-
genommen werden, wenn sie durch entspre-
chende Verstärkungen in anderen Bereichen 
kompensiert werden. Wenn aus den Sach-
zwängen, denen die Dienste unterliegen, folgt, 
daß eine exakte Eingriffsermächtigung in ho-
hem Maße schädlich wäre, so müßte die man-
gelnde Bestimmtheit durch ein Mehr an par-
lamentarischer Kontrolle ausgeglichen werden. 
Dies gilt erst recht deshalb, weil die Kontrolle 
durch Gerichte und Öffentlichkeit weitgehend 
ausfällt.
Ein Beispiel für die Substituierbarkeit eines 
bestimmten rechtsstaatlichen Erfordernisses 
durch ein adäquates anderes Mittel bietet das 
Grundgesetz in Art. 10 II selbst — und zwar 
gerade für den nachrichtendienstlichen Be-
reich: Danach kann bei Post- und Telefonkon-
trollen an die Stelle des Rechtswegs eine 
Nachprüfung durch andere Organe treten. 
Dieses Beispiel macht zugleich deutlich, daß 
ein rechtsstaatliches Erfordernis aus zwingen-
den nachrichtendienstlichen Gründen durch 
ein vergleichbares anderes Mittel nicht nur 
ersetzt werden kann, sondern ersetzt werden 
muß. Dabei wird nicht verkannt, daß mit der 
These, die mangelhafte Normierung könne 
durch eine verbesserte Kontrolle geheilt wer-
den, zwei Verfassungsprinzipien in ein Wech-
selspiel zueinander gebracht werden, die 
scheinbar nichts miteinander zu tun haben. 
Zugleich stellt sich die Frage, anhand wel-
cher Maßstäbe eine effizientere Kontrolle 
ausgeübt werden soll, wenn der Gesetzgeber 
für die Dienste keine konkreten Verhaltens-
maßstäbe aufgestellt hat. Demgegenüber ist 
zunächst darauf hinzuweisen, daß es sich so-
wohl bei der Normsetzung wie bei der Kon-
trolle um Funktionen des Parlaments handelt. 
Beiden Funktionen ist gemeinsam, daß durch 
sie das Verhalten der Exekutive gesteuert 
oder wenigstens beeinflußt werden kann. Eine 
durch das Parlament ausgesprochene Mißbil-
ligung eines bestimmten Verhaltens der Re-
gierung bedeutet — jedenfalls in der Staats- *

60) BVerfGE 30, 1 (20).

praxis — eine indirekte Steuerung des zu-
künftigen Regierungsverhaltens. Bliebe die 
Kritik des Parlaments an einem nachrichten-
dienstlichen Vorgehen unbeachtet, müßte die 
Regierung befürchten, daß durch Erlaß eines 
entsprechenden Gesetzes oder durch Etatkür-
zungen der Wirkungskreis der Dienste be-
schnitten würde. Die Wirkung „schlichter" Par-
lamentsbekundungen auf das Verhalten der 
Exekutive ist derjenigen eines Gesetzes nicht 
ganz unähnlich. Als Prüfungsmaßstab kommt 
vor allem das Grundgesetz in Betracht, wobei 
das Kontrollorgan den daraus abzuleitenden 
Verhaltenskodex für die Nachrichtendienste 
nicht als feststehend vorfindet, sondern selbst 
entwickeln muß. Die beschränkten Möglichkei-
ten des Parlaments zur Normsetzung im Be-
reich der Geheimdienste lassen die Forderung 
einleuchtend und konsequent erscheinen, das 
Parlament hier wenigstens so weit wie mög-
lich Einfluß nehmen zu lassen. Wenn das Par-
lament seine staatsleitende Funktion nicht in 
vollem Umfang mit den Mitteln der Gesetz-
gebung verwirklichen kann, wird seine Präro-
gative am ehesten durch intensivierte Kon-
trolle gewahrt.

Inwieweit die Zurückhaltung des Parlaments 
bei der Gesetzgebung für die Nachrichten-
dienste auf anerkennenswerten Sachzwängen 
beruht, ist für Außenstehende schwer zu be-
urteilen. Sicherlich wäre es für den nachrich-
tendienstlichen Gegner von Vorteil, wenn er 
die Möglichkeiten und Grenzen unserer Ge-
heimdienste bereits aus dem Gesetzblatt erse-
hen und sich entsprechend einrichten könnte. 
Nachrichtendienstliche Effektivität steht 
meist in umgekehrtem Verhältnis zu jeglicher 
Publizität. Eine detaillierte Aufzählung der 
nachrichtendienstlichen Mittel und Befugnis-
se verbietet sich auch deshalb, weil gerade 
auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik in 
schneller Folge neue Geräte und Methoden 
entwickelt werden, so daß das Gesetz nie auf 
der Höhe der Zeit wäre. Auch würde die An-
passung der Arbeitsweise der Nachrichten-
dienste an die technische Entwicklung und an 
neue gegnerische Methoden erschwert. Es 
spricht daher vieles dafür, daß die Unbe-
stimmtheit der Verfassungsschutzermächti-
gung bei einer Verbesserung der parlamenta-
rischen Kontrolle hingenommen werden kann. 
Ob eine solche Kontrolle auch das völlige 
Fehlen von Rechtsgrundlagen bei BND und 
MAD zu heilen vermöchte, muß allerdings be-
zweifelt werden, denn die Verfassungsschutz-
gesetze beweisen, daß gesetzliche Regelungen 
mit den Erfordernissen der Nachrichtendien-



ste nicht generell unvereinbar sind. Nicht zu-
letzt dürften hier politische Gründe einer Ko-
difizierung im Wege stehen: Gesetzentwürfe 
über Nachrichtendienste eignen sich geradezu 
ideal für Agitation, Polemik und Stimmungs-
mache. Wer an die vielfach irrationalen Re-
aktionen auf den kürzlichen Erlaß des nieder-
sächsischen Verfassungsschutzgesetzes denkt 
— bei dem es wohlgemerkt um erstmalige ge-
setzliche Festlegungen und Grenzziehungen für 
diese Behörde, nicht etwa um erweiterte Be-
fugnisse ging — muß für den Fall eines etwai-
gen Bundesgesetzes über BND und MAD mit 
Kampagnen vom Ausmaß jener gegen die Not-
standsgesetze rechnen. Solche Befürchtungen 
sind zwar verfassungsrechtlich ohne Gewicht, 
erklären aber zum Teil die Unlust, auf die-
sem Gebiet initiativ zu werden. Immerhin 
würde auch schon mit einer Verbesserung der 
Kontrolle über BND und MAD ein wichtiger 
Schritt in die grundgesetzlich gebotene Rich-
tung getan.

Eine intensivere parlamentarische Kontrolle 
wäre nicht nur geeignet, Bedenken hinsicht-
lich der Rechtsgrundlagen der Dienste auszu-
räumen oder abzuschwächen. Auch in die 
rechtsstaatlichen und demokratischen Vor-
stellungen zuwiderlaufende Heimlichkeit 
nachrichtendienstlicher Arbeit würde eine 
Bresche geschlagen, ohne daß die Wirksam-
keit der Nachrichtendienste oder der Geheim-
schutz ernsthaft beeinträchtigt würde. Wenn 
man akzeptiert, daß die Idee des demokrati-
schen Rechtsstaats auf weitestgehende Öf-
fentlichkeit der Betätigung staatlicher Gewalt 
drängt61 ), andererseits die Geheimdienste 
der Verborgenheit wesensnotwendig bedür-
fen, bietet es sich an, diesen Zielkonflikt 
durch eine kraft Verfassung berufene kleine 
Gruppe von Volksvertretern als „Offentlich- 
keitssurrogat" zu lösen.

61) Benvenuti, VerwArch 58, 8; Ule, DVB1. 1959, 
543.

62) Vgl. auch Der Spiegel v. 19. 7. 1976, Eine Art 
Überbehörde in unserem Lande, S. 30 ff.
63) BT-Drucks. V/4208 S. 8.

In einem nachrichtendienstlichen Teilbereich 
ist die Forderung nach einer speziellen Kon-
trolle bereits verwirklicht. Nach dem Gesetz 
zu Art. 10 GG entscheidet über die Rechtmä-
ßigkeit von Post- und Telefonkontrollen eine 
mit richterlicher Unabhängigkeit ausgestatte-
te Dreierkommission, die von einem aus fünf 
Abgeordneten bestehenden Gremium bestellt 
wird. Die Beschränkung dieser Kontrolle auf 
den Bereich des Art. 10 GG ist sachlich kaum zu 
rechtfertigen. Gewiß sind Post- und Telefon-
kontrollen besonders schwerwiegende Ein-

griffe; das gilt aber z. B. für das heimliche Be-
lauschen und Registrieren von drahtlos ge-
führten Gesprächen nicht minder. Die Ver-
wendung von „Wanzen" und „Richtmikropho-
nen" — unterstellt, sie sei zulässig — ist viel-
leicht sogar noch gravierender als die Tele-
fonüberwachung, da die Betroffenen mit die-
ser eher rechnen als mit jener. Es ist theore-
tisch nicht auszuschließen, daß ein Dienst, 
dessen Antrag auf Telefonüberwachung ver-
worfen worden ist, die ihn interessierenden 
Gespräche mit anderen technischen Mitteln 
als denen der Telefonüberwachung mit-
hört 62 ). Für die Schaffung der besonderen 
Kontrollinstanzen im Bereich des Art. 10 war 
vor allem der formale Aspekt maßgeblich, daß 
das Post- und Fernmeldegeheimnis im Grund-
gesetz ausdrücklich gewährleistet wird. Aus 
der Zusammenschau aller nachrichtendienstli-
chen Mittel und Methoden ergibt sich, daß 
eine Sonderregelung nur für den Bereich 
des Art. 10 nicht sachgerecht ist. Dies gilt auch 
deshalb, weil die Voraussetzungen für eine 
Post- und Telefonüberwachung im Gesetz auf 
das genaueste aufgeführt sind, so daß eine 
spezielle Kontrollinstanz eigentlich weniger 
dringlich gewesen wäre als in den übrigen 
Bereichen, die nicht oder nur unzulänglich 
normiert sind.
Die Erkenntnis, daß die Kontrolle der Nach-
richtendienste dringend einer Verbesserung 
bedarf, ist sowohl im parlamentarischen wie 
im rechtswissenschaftlichen und publizisti-
schen Bereich weit verbreitet. Der bedeutsam-
ste Versuch, aus dieser Einsicht gesetzgeberi-
sche Konsequenzen zu ziehen, wurde in der 5. 
Wahlperiode unternommen. Der 2. Untersu-
chungsausschuß, der aus fünf prominenten 
Abgeordneten bestand (3 Fraktionsvorsitzen-
de und 2 Stellvertreter), die alle zugleich 
Mitglieder des Vertrauensmännergremiums 
waren, war nach gründlichen Beratungen 
über die aus verschiedenen nachrichten-
dienstlichen Pannen zu ziehenden Schlußfol-
gerungen u. a. zu dem Ergebnis gelangt, daß 
das parlamentarische Vertrauensmännergre-
mium durch* einen Ausschuß des Deutschen 
Bundestages für Angelegenheiten der Nach-
richtendienste ersetzt werden 63sollte ). Der 
von dem Untersuchungsausschuß unterbreite-
te Formulierungsvorschlag für ein Gesetz zur 
Änderung des Grundgesetzes wurde als inter-
fraktioneller Antrag beim Bundestag einge-



bracht64). Art. 45 a GG sollte hiernach fol-
gende Fassung erhalten:

64) BT-Drucks. V/4445.
65)  S. Protokoll der LT-Sitzung vom 27. 3. 1973, 

S. 2014 ff.
66) S. Protokoll der LT-Sitzung vom 24. 6. 1976, 
S. 4439 ff.

67) Prof, der 383. Sitzung des Bundesrates vom 7. 7. 
1972, S. 602.
68) U. a. Salzwedel (s. FN 23) S. 794 f.; Rottmann 
(s. FN 17) S. 243.
69) Bonner Kommentar Art. 73 Nr. 10 RN 70.
70) U. a. in: FAZ vom 19. 12. 1974.

„(1) Der Bundestag bestellt einen Ausschuß 
für auswärtige Angelegenheiten, einen Aus-
schuß für Verteidigung und einen aus fünf 
Abgeordneten bestehenden Ausschuß für An-
gelegenheiten der Nachrichtendienste. Diese 
Ausschüsse werden auch zwischen zwei 
Wahlperioden tätig.

(2) ...

(3) Der Ausschuß für Angelegenheiten der 
Nachrichtendienste übt die parlamentarische 
Kontrolle über die Nachrichtendienste aus 
und nimmt auf diesem Gebiet die Rechte ei-
nes Untersuchungsausschusses ausschließlich 
wahr. Auf Antrag von zweien seiner Mitglie-
der oder eines Viertels der Mitglieder des 
Bundestages hat er eine Angelegenheit zum 
Gegenstand seiner-Untersuchung zu machen."

Bei der 2. und 3. Beratung im Deutschen Bun-
destag am 2. Juli 1969 versagte die CDU/CSU- 
Fraktion dem Gesetzentwurf überraschend 
ihre Zustimmung, wobei sie durch ihren Spre-
cher darauf hinweisen ließ, daß diese Ableh-
nung nicht als negatives Votum in der Sache 
bewertet werden dürfe. Ausschlaggebend für 
die Entscheidung der CDU/CSU war vermut-
lich die Befürchtung, der NPD könne die 
Überwindung der 5 °/o-Klausel gelingen, so 
daß sie u. U. Anspruch auf Beteiligung an 
dem Ausschuß für die Nachrichtendienste er-
heben würde. Im Jahre 1973 unternahm die 
SPD-Fraktion des schleswig-holsteinischen 
Landtages einen ähnlichen Vorstoß und bean-
tragte die verfassungsrechtliche Verankerung 
eines Landtagsausschusses für den Verfas-
sungsschutz, der mit den Rechten eines Un-
tersuchungsausschusses ausgestattet werden 
sollte65 ). Der Antrag wurde mit den Stimmen 
der CDU abgelehnt; ebenso erging es im Jah-
re 1976 einem gleichartigen Antrag der SPD- 
Fraktion im niedersächsischen Landtag66 ), 
dem sich auch die FDP widersetzte. In beiden 
Ländern entschied sich die Mehrheit für die 
Einsetzung eines Vertrauensmännergremiums 
nach dem Beispiel des Bundes. Die Neigung 
innerhalb der SPD zur Institutionalisierung 
einer speziellen parlamentarischen Kontrolle 
über die Nachrichtendienste ist allgemein 

größer als bei den „bürgerlichen" Parteien, 
aber auch wiederum nicht so groß, daß sie 
sich in den von ihr geführten Ländern zu ei-
ner Verwirklichung dieses Gedankens ent-
schließen könnte. Bei den diesbezüglichen Be-
ratungen der Enquete-Kommission für Fragen 
der Verfassungsreform setzten sich vor allem 
die SPD-Abgeordneten Arndt und Geßner, 
aber auch der der CSU angehörende Vizeprä-
sident Jaeger nachdrücklich für eine Erset-
zung des Vertrauensmännergremiums durch 
einen Parlamentsausschuß ein. Im Bundesrat 
sprach sich der frühere hessische Minister-
präsident Osswald mit Entschiedenheit für 
eine Verstärkung der parlamentarischen Kon-
trolle über die Die 67nste aus ).  Er befürworte-
te die Anregung, eine ständige parlamentari-
sche Kontrollkommission für Angelegenhei-
ten der Nachrichtendienste einzusetzen und 
im Grundgesetz abzusichern. Diese Kommis-
sion solle „die verschiedenen — aber nicht 
sehr wirksamen — Überwachungseinrichtun-
gen zu einer dauernden zentralen Geheim-
dienstkontrolle zusammenfassen und mit aus-
reichenden Befugnissen, auch für eine vor-
beugende Kontrolle, betraut werden".

Die Staatsrechtswissenschaft hat sich bisher 
nur spärlich mit Fragen der Nachrichtendien-
ste befaßt. Soweit ersichtlich, kommen alle 
eingehenderen Untersuchungen zu der Er-
kenntnis, daß spezielle Kontrollgremien von-
nöten seien68 ), über die Ausgestaltung die-
ser Kontrolle im einzelnen gehen die Ansich-
ten allerdings weit auseinander. Der gründ-
lichste Kenner dieser Materie, der zur Zeit in 
Salzburg lehrende Professor Evers, bezeichnet 
die vorhandenen Kontrollen als „sehr unvoll-
kommen" und fordert die Schaffung „adäqua-
ter Kontrollsyste 69me" ). Im Bereich der Pu-
blizistik ist der Geschäftsführer des SPIEGEL- 
Verlags, H. D. Becker, mehrfach als vehemen-
ter Anhänger der Idee, das Vertrauensmän-
nergremium durch einen fünfköpfigen Parla-
mentsausschuß zu ersetzen, hervorgetre-
ten 70 ).

Die Enquete-Kommission für Fragen der Ver-
fassungsreform hat sich mehrheitlich gegen 
eine grundgesetzliche Verankerung eines be-
sonderen Parlamentsausschusses für Angele-
genheiten der Nachrichtendienste entschie-



den 71). Mit ihrer Entscheidung für das in 
verfassungsrechtlicher Hinsicht belanglose 
Vertrauensmännergremium hat die Enquete- 
Kommission zum Ausdruck gebracht, daß sie 
eine förmliche parlamentarische Kontrolle der 
Nachrichtendienste für entbehrlich hält. Eini-
ge der gegen den Vorschlag „Parlamentsaus-
schuß" vorgebrachten Gründe ließen sich 
ebensogut gegen das PVMG ins Feld führen, 
jedoch wird diese Antinomie von der En-
quete-Kommission dadurch ausgeräumt, daß 
sie beim PVMG a priori die vertrauenswürdi-
geren und kompetenteren Politiker vermutet: 
Da die Regierung in das PVMG mehr Ver-
trauen habe, werde sie es vollständiger unter-
richten als einen Parlamentsausschuß. Der 
Geheimnisschutz sei bei dem „überschauba-
ren" PVMG besser gewährleistet als bei ei-
nem Ausschuß, bei dem außerdem zu befürch-
ten sei, daß er aus seiner Kontrolltätigkeit 
politisches Kapital schlage. Im übrigen fehle 
es den Ausschußmitgliedern an der nötigen 
Rückbindung an das Parlament, da sie ihre 
Fraktion nur teilweise über die geheimen In-
formationen unterrichten dürften. Der nieder-
sächsische Landtagsabgeordnete und SPD- 
Vorsitzende v. Oertzen hat diese Argumenta-
tion als „absurd" und „innerlich widersprüch-
lich" 72bezeichnet ). Wenn schon mit der per-
sonellen Zusammensetzung solcher Kontroll-
gremien argumentiert wird, so stellt sich die 
Frage: Wer hindert die Fraktionen daran, den 
Ausschuß mit denselben Abgeordneten zu be-
schicken, die bisher im PVMG vertreten wa-
ren? Wieso stellt ein aus 5 Abgeordneten (so 
der interfraktionelle Antrag der 5. Wahlperio-
de) zusammengesetzter Ausschuß ein größe-
res Sicherheitsrisiko dar als die Gruppe aus 9 
Abgeordneten, die sich Vertrauensmännergre-
mium nennt? Auch der Hinweis auf das zu-
sätzlich zu schaffende Ausschußsekretariat 
greift nicht durch, da auch das PVMG über 
eine beamtete Geschäftsführung verfügt. Ern-
ster zu nehmen ist dagegen die von dem 
Kommissionsvorsitzenden Schäfer aufgezeigte 
Gefahr, daß ein solcher Ausschuß die Nei-
gung entwickeln könne, in Permanenz nach 
Mißständen auf diesem Gebiet zu suchen73). 
Zusammengefaßt läßt sich sagen, daß das Vo-

71) Zwischenbericht (s. FN 56) S. 35 ff.; Schlußbe-
richt (BT-Drucks. 7/5924) S. 60 ff.
72) Prot. der 47. Sitzung des Nds. LTags v. 24. 6. 
1976, S. 4507.
73) Prot. der 7. Sitzung der Unterkommission II 
v. 9. 6. 1972, S. 9.

74) Demgegenüber wurde von hohen Regierungs-
vertretern in der Enquete-Kommission die Ansicht 
vertreten, bei mandien geheimdienstlichen Opera-
tionen könne kein ND dem Informationsverlangen 
des Parlaments nachkommen; gegenüber einem 
Ausschuß könne die „Bereitwilligkeit" der Dienste 
zur Auskunftserteilung beeinträchtigt werden (Prot. 
Nr. 6 der Unterkommission II).
75) In BVerfGE 30, 1 (28) wird die von einem Abge-
ordnetengremium gewählte G-10-Kommission (be-
nannt nach Art. 10 GG) als eine „unabhängige In-
stitution im Felde der Exekutive" bezeichnet.

tum der Enquete-Kommission zu viele Wider-
sprüche und gedankliche Sprünge aufweist, 
als daß es als das letzte Wort in dieser Ange-
legenheit anerkannt werden könnte.

Es liegt nicht in der mit diesem Beitrag ver-
folgten Absicht, unter den verschiedenen Al-
ternativen zur Verbesserung der parlamenta-
rischen Kontrolle über die Nachrichtendien-
ste das geeignetste Modell herauszuarbeiten. 
Gewissermaßen als Prototypen bieten sich 
der Vorschlag des 2. Untersuchungsausschus-
ses der 5. Wahlperiode sowie die zweistufige 
Regelung im Art. 10-Bereich an. Dazwischen 
sind mehrere Abstufungen und Varianten 
denkbar. Unabdingbar erscheint jedoch eine 
Absicherung dieser Kontrollinstanz in der 
Verfassung, da nur auf dieser Ebene der Kon-
flikt zwischen den Erfordernissen des Rechts-
staates und denen nachrichtendienstlicher Ar-
beit gelöst werden kann. Entscheidend ist fer-
ner, daß die zu schaffende Kontrolleinrich-
tung keine bloße Alibifunktion übernimmt, 
sondern so ausgestaltet wird, daß sie ihre 
Aufgabe effektiv wahrnehmen kann. Dazu ge-
hört u. a. das Recht, von der Regierung unbe-
schränkt Auskunft über nachrichtendienstli-
che Angelegenheiten verlangen zu kön-
nen 74 ).
Zurückhaltung erscheint angebracht gegen-
über jeder Form präventiver Kontrolle. Hier 
besteht die Gefahr einer Vermengung der 
Verantwortlichkeiten. Es ist nicht die Sache 
des Parlaments oder seiner Organe, an Ver-
waltungsentscheidungen mitzuwirken, son-
dern getroffene Entscheidungen auf ihre 
Recht- und Zweckmäßigkeit zu überprüfen. 
Wenn es für erforderlich gehalten würde, be-
stimmte nachrichtendienstliche Operationen 
an die vorherige Zustimmung des Kontrollor-
gans zu binden, spräche dies eher für eine 
Kontrollregelung nach dem „G-10-Modell", 
dessen parlamentarischer Charakter schwä-
cher ausgeprägt ist75 ).



Jede Idee läßt sich durch Übertreibungen ad 
absurdum führen. Das gilt auch für den Vor-
schlag, die parlamentarische Kontrolle über 
die Nachrichtendienste zu intensivieren. Nach-
richtendienste sind zerbrechliche Instrumente; 
wird die Kontrolle überzogen, besteht Läh-
mungsgefahr. Handlungsunfähige Nachrichten-
dienste sind nicht nur das Geld nicht wert, das 
der Steuerzahler für sie aufbringt: Ihr Ausfall 
würde vor altem die Sicherheit des Staates 
und seiner Bürger schwer beeinträchtigen. Von 
daher sind ernste Vorbehalte anzumelden ge-
genüber dem von der SPD- und FDP-Fraktion 
der Hamburgischen Bürgerschaft unternomme-
nen Versuch, den von ihnen vorgesehenen 
Kontrollausschuß wie einen permanenten Un-

tersuchungsausschuß auszugestalten. Auch die 
in § 6 des Hamburgischen Gesetzentwurfs vor-
gesehene Pflicht, den Ausschuß über bestimm-
te Informationsübermittungen des Verfas-
sungsschutzamtes unverzüglich und lückenlos 
zu unterrichten, überschreitet das vernünftige 
Maß 76).  Hier wird parlamentarische Kontrolle 
ausschließlich zum Ausdruck des Mißtrauens 
gegenüber den Diensten. Ohne eine gewisse 
Vertrauensbasis und ohne ein Minimum an 
Bewegungsspielraum werden Nachrichten-
dienste funktionsuntüchtig.

76) Entwurf eines Gesetzes über den Verfassungs-
schutz in der Freien und Hansestadt Hamburg 
(Drucks. 8/1909) v. 6. 10. 1976.



Rolf Tophoven

Der internationale Terrorismus —
Herausforderung und Abwehr

I. Die Revolutionierung des Kriegsbildes durch Guerillas und Terroristen

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich die 
Form kriegerischer Auseinandersetzung nicht 
nur im Bereich konventioneller Kriegführung, 
sondern vor allem auf der unteren Ebene — 
der des Klein- oder Guerillakrieges — in ent-
scheidendem Maße verändert. Wenn man sich 
heute fast weltweit darüber Gedanken macht, 
Strategien gegen den Terror zu entwickeln, 
so spiegelt das wider, welche Dimensionen 
die subversive Kriegführung auch für jene 
Staaten angenommen hat, die bis vor einigen 
Jahren sich lediglich mit der Aufdeckung rein 
krimineller Akte durch ihre Sicherheitsappa-
rate zu beschäftigen hatten.

Die Verknüpfung der Begriffe „subversive 
Kriegführung" (Guerilla) und Terrorismus 
scheint gerechtfertigt, wenn davon ausgegan-
gen wird — im Gegensatz zu manchen Beob-
achtern des Phän 1omens ) — daß beide Berei-
che unter operativen Aspekten zahlreiche Be-
rührungspunkte aufweisen, ja häufig sogar 
deckungsgleich sind. Denn der Terror gehört 
zur Guerilla zumindest solange, wie diese Art 
der Kriegführung sich noch nicht ausreichend 
stabilisiert hat, um dem Gegner militärisch 
mit „offenem Visier" begegnen zu können. 
Daher kommt terroristischen Aktionen gerade 
im Anfangsstadium einer Guerilla, in der Pha-
se der sogenannten Konspiration, ein gewisser 
Stellenwert zu. Wie sonst wären das Aufbäu-
men einer zur „Revolution“ entschlossenen 
Gruppe gegen einen überlegenen Machtappa-
rat der Gegenseite sowie das „Aufschrecken" 
der Volksmassen überhaupt möglich? Doch 
stbald „die Gueril

2

labewegung an Umfang und 
Stärke zunimmt, wird die Rolle des Terrors 
immer unwesentlicher" ). Daraus ergibt sich 
die Schlußfolgerung: „Guerillabewegungen 
und Terror sind in der Praxis nicht voneinan-
der zu 3trennen." )

1) Vgl. hierzu D. Fromkin, Die Strategie des Terro- 
rismus, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 13/76. 

2) Ch. W. Thayer, Guerillas und Partisanen. Wesen 
und Methoden der irregulären Kriegführung, Mün-
chen 1964, S. 161.

Trotz dieser häufig fließenden Übergänge 
zwischen den Aktionsformen einer Guerilla 
und jenen des Terrorismus läßt sich eine Un-
terscheidung zwischen ihnen dennoch vorneh-
men. Bei den Guerillakriegen der Neuzeit ha-
ben sich vor allem drei Arten der militärischen 
Auseinandersetzung herausgebildet: a) Eine 
Guerilla kann sich gegen eine ausländische 
Besatzungsmacht im Rahmen eines regulären 
Krieges richten; b) gegen eine Besatzungs-
macht nach der Niederlage einer regulären 
Armee in einem konventionellen Krieg; c) 
gegen koloniale Fremdherrschaft. Auch Min-
derheiten und Separatistengruppen wenden 
die Taktik von Guerillas gegen ihre Zentral-
regierungen an. Lateinamerikanische Guerille- 
ros z. B. zielen mit ihren Aktionen bevorzugt 
auf den Regierungs- und Machtapparat ihrer 
Länder. Stets sind bei einer unter dem Signum 
des Guerillakrieges ausgetragenen Konfronta-
tion politische Ambitionen im Spiel. Beispiel-
haft für solche Entwicklungen sind die jüng-
sten Ereignisse im ehemaligen Portugiesisch- 
Afrika sowie die sich zuspitzende Lage in 
Rhodesien und in der Südafrikanischen Union. 
Besonders der Unabhängigkeitskampf der vor-
mals portugiesischen Besitzungen in Afrika 
wurde zu einem erheblichen Teil durch die 
Aktionen von Guerillabewegungen beschleu-
nigt.

Im grundlegenden Unterschied zum Terroris-
mus ist der Guerillakrieg primär charakteri-
siert durch eine besondere Form der militä-
rischen Taktik, durch einen spezifischen Ein-
satz der Truppen sowie durch Mobilität und 
Kommandooperationen. Guerilla-Taktik ist 
also eine Strategie auf „kleiner Ebene", die 
sehr oft ihre Aktionen verzögert, um politisch 
und militärisch die Gunst der Stunde abzu-
warten. Der Terrorismus dagegen ist gekenn-

3) W. Hahlweg, Theoretische Grundlagen der mo-
dernen Guerilla und des Terrorismus, in: R. Top-
hoven (Hrsg.), Politik durch Gewalt. Guerilla und 
Terrorismus heute, Bonn 1976, S. 17.



zeichnet durch Aktionen kleinerer und stets 
aus dem Verborgenen heraus operierender 
Gruppen. Typisches Merkmal terroristischer 
Unternehmen sind Schläge gegen Unschuldige 
zur Verbreitung von Furcht und Unsicherheit. 
Terror begegnet uns — auch dies ein Unter-
schied zum Guerillakrieg — niemals „offen", 
sondern agiert aus einem anonymen, geheim-
nisumwitterten und Schrecken einflössenden 

(Umfeld heraus. So gesehen ist Terrorismus 
kein Krieg. Er führt vielmehr ein Eigendasein; 
er verselbständigt sich, wobei die „Spiel-
regeln" der irregulären Kriegführung verlas-
sen werden. Stimulierend wirken auf die An-
hänger gewalttätiger Aktionen stets ein ge-
wisser Romantizismus, Propaganda und Auto-
suggestion. Dieses Bild der Terror- und Anar- 

> choszene verschiebt sich allerdings in dem 
Augenblick, wo Terroristen sich mit ihren Me-
thoden zum Verfechter von politischen Zielen, 
Interessen und Ansprüchen bestimmter Bevöl- 

1 kerungsgruppen aufschwingen — ungeachtet 
der Tatsache, ob die von ihnen „vertretene" 
Gruppe diese Aktionsformen billigt.

Diese Interpretation läßt es nicht zu, den Ter-
rorismus isoliert zu deuten, ihn in die Ecke 
des ausschließlich kriminellen Handelns zu 
rücken — so verständlich dies auch unter 
moralisch/ethischen Kriterien sein mag. Ent-
scheidend ist das Selbstverständnis des Terro-
risten — jene Deutung, die er seinem Tun 
und Handeln selbst verleiht und deren Fehl-
einschätzung es ja gerade den Abwehrorga-
nen häufig so sehr erschwert, ihn „auszurech-
nen" und ihrerseits entsprechend zu agieren 
und zu reagieren.

An diesem Punkt müssen die Überlegungen 
der Anti-Terror-Strategie primär ansetzen. 
Dabei sind neben der Kenntnis der Antriebs-
kräfte der Terroristen ihr gesellschaftspoliti-
scher Hintergrund sowie ihre Vorbilder ein 
wesentliches Moment. Die Szene des interna-
tionalen Terrorismus in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts hängt ursächlich u. a. 
mit den Erfolgen jener als Volksbefreiungs-
kriege geführten Erhebungen zusammen, wie 
sie seit 1945 in verschiedenen Teilen der 
Welt ausgetragen wurden. Erfolgreich verlau-
fene Guerillakriege haben häufig erst poten-
tiellen Aufrührern den auslösenden Impuls zu 
eigenen Aktionen verliehen.

Allerdings zeigt sich bei der Adaption der 
Theorien der klassischen Lehrmeister des 
kleinen Krieges vielfach eine Fehlkalkulation, 
die eine erste — jedoch gravierende Lücke — 
in der Strategie der Terroristen erkennen 

läßt. Obwohl bei den Erfolgen von Guerilla-
bewegungen der Nachkriegszeit jeweils po-
litische und militärische Prozesse unter-
schiedlicher und kaum vergleichbarer Art in 
Gang gesetzt wurden, wurde das von den Epi-
gonen oft übersehen, wodurch es zu einer 
eindeutigen Überschätzung dieses Kriegstyps 
kam. Außerdem ist bei der Suche nach Fehl-
einschätzungen der Terroristen im Vorfeld ih-
rer bewaffneten Aktion die Tatsache zu be-
rücksichtigen, daß die Sicherheitsapparate zur 
Bekämpfung von Terroristen und Guerilla-
gruppen in vielen Ländern der Erde in den 
letzten Jahren eine bemerkenswerte Weiter-
entwicklung durchgemacht haben.

Diese Entwicklung führte schließlich in den 
subversiven Zirkeln zu der Erkenntnis, daß 
die Gewalt aus dem Untergrund den jeweili-
gen Verhältnissen anzupassen und neue For-
men für sie zu finden seien. Daß die Zeit 
„klassisch" geführter Guerillakriege im Stile 
einer Landguerilla der Vergangenheit anzuge-
hören scheint, leitete bei den revolutionär 
aus dem Untergrund arbeitenden Gruppen ei-
nen Umdenkungsprozeß ein, an dessen Ende 
die Abkehr vom Phänotyp der Landguerilla 
und eine Hinwendung zum Konzept der Stadt- 
und Kaderguerilla stehen4). Zu dieser verän-
derten Strategie schreibt Walter Laqueur zu 
Recht- „Die Flucht in die Stadtguerilla ist 
nicht ein neuer Anfang, sondern im Gegenteil 
das Ende einer Ära" 5).

4) Vgl. hierzu ausführlich H.-J. Müller-Borchert, 
Guerilla im Industriestaat — Ziele, Ansatzpunkte 
und Erfolgsaussichten, Hamburg 1973.
5) W. Laqueur, Guerrilla. A historical and critieal 
study, Boston/Toronto 1976, S. 409.
6) Vgl. hierzu B. M. Jenkins, High Technology Ter- 
rorism and Surrogate War: The Irhpact of Surro-
gate War on Low-Level Violence, Santa Monica 
1975; vgl. ebenso M. Willrich and Tb. B. Taylor, 
Nuclear Theft: Risks and Safeguards, Cambridge, 
Mass., 1974.

Diese Verlagerung auf die Ebene einer „Ter- 
ror-Guerilla" nimmt immer bedrohlichere 
Ausmaße an. Der Katalog von künftig an-
wendbaren Mitteln durch Terroristen über-
steigt bereits heute die Vorstellungskraft: Es 
gehört nicht mehr ins Reich der Utopie, wenn 
in Planspielen der Sicherheitsdienste die Vor-
stellung durchgespielt wird, Terroristen könn-
ten eines Tages bakteriologische und atomare 
Waffen zu politischer Erpressung einsetzen, 
und Kernkraftwerke seien langfristig die be-
vorzugte Zielscheibe terroristischer Aktivitä-
ten6). Solche Möglichkeiten bind zumal für 
die Herrschaftssysteme einer freien Welt mit 



ihren pluralistischen und somit offenen Ge-
sellschaftsstrukturen eine ungeheuere Her-
ausforderung. Ihre Abwehr zwingt zur Ent-
wicklung fein abgestufter Sicherheitsmecha-

nismen, um der Realisierung dieser Bedro-
hung vorzubeugen und dem Phänomen eines 
grenzenlosen Terrors den Boden zu entzie-
hen.

II. Der „Modellfall" Nahost: Israels Kampf gegen die Fedayin 
— Erkenntnisse und Lehren

Wenn wir von Abwehrmechanismen zur Be-
kämpfung des Terrorismus sprechen, so geben 
uns die Vorgänge im Nahen Osten — die 
Kriegführung zwischen Israelis und palästi-
nensischen Kommandos in Vergangenheit und 
Gegenwart — wertvolle Hinweise auf Gren-
zen und Möglichkeiten terroristischer Gewalt. 
Zum besseren Verständnis des Hintergrundes 
ein kurzer Blick auf die nahöstliche Szenerie:

Der palästinensische Widerstand, wie er sich 
seit 1967 gegen den jüdischen Staat darstellt, 
hat im Laufe der Jahre unter dem Aspekt 
des Guerilla- und Terrorkrieges zwei unter-
schiedliche „Gesichter" offenbart. Er begann 
ursprünglich im Sinne eines „klassisch" 
geführten Guerillakrieges gegen eine Besat-
zungsmacht. Das Ziel der Fedayin war die Be-
kämpfung des „Aggressors" und die Vertrei-
bung der Israelis aus den besetzten Gebieten, 
wobei die Palästinenser in ihren theoreti-
schen Schriften die Vernichtung des gesam-
ten zionistischen Staates fordern 7).

7) In diesem Zusammenhang sei auf die entspre-
chenden Paragraphen im „Palästinensischen Mani-
fest", dem Grundsatzprogramm der palästinensi-
schen Kommando-Organisationen, verwiesen.

8) Die Vorgänge bei der Entführung von Peter Lo-
renz und die anschließende Reiseroute der frei-
gelassenen Terroristen ließen die Spuren des welt-
weit verzweigten Terrornetzes sichtbar werden. 
Audi die Internationalität des Entführer-Komman-
dos in Entebbe unterstreicht diese These. Vgl. zum 
Problem der Internationalität des Terrorismus 
K. M. Kreis, Der internationale Terrorismus. Ein 
unbewältigtes Problem der Staatengemeinschaft, in: 
Europa-Archiv, F. 11/1976, S. 367 ff.

Das Konzept dieser Konfrontation um Palästi-
na entsprach durchaus dem eines Guerilla-
krieges. Aber bereits in einem frühen Sta-
dium der Auseinandersetzung wurden wegen 
der Abwehrerfolge der Israelis die gezielten 
militärischen Aktionen mehr und mehr von 
terroristischen Unternehmungen abgelöst.

Der Einsatz terroristischer Mittel erhielt nach 
dem militärischen Zusammenbruch der Fe-
dayin eine neue Dimension, als nämlich die 
Kommandos auf der Suche nach einer Fortset-
zung ihres Kampfes auf die Ebene des expor-
tierten Terrors übergingen und weltweit ihre 
Gewaltaktionen durchführten.

Eine typologische Einordnung des palästinen-
sischen Widerstandes in die Reihe bisheriger 
Guerillabewegungen hat diese Mischform ih-

rer Aktionen zu berücksichtigen; man muß 
ihn also als „Terror-Guerilla" katalogisieren. 
Dabei hat die von den Fedayin praktizierte 
Internationalität des Terrors auf die Anar-
choszene in der ganzen Welt in prägnanter 
Weise „vorbildhaft" und nachahmenswert ge-
wirkt. Dieser Aspekt wurde dann für andere 
Länder der auslösende Faktor, sich auf dem 
Gebiet der inneren Sicherheit verstärkt mit 
der Abwehr des Terrorismus zu befassen.

Der Guerilla- und Terrorkrieg der Fedayin ge-
gen Israel hat den gesamten Erdball zum (po-
tentiellen) Kriegsschauplatz gemacht. Durch 
die weltweite Dimensionierung ihres Kampfes 
mit Israel zeigten sie prototypisch, wie nach 
dem Scheitern einer Guerilla in ihrem eigent-
lichen Operationsfeld durch die „Ausfuhr“ 
der Gewaltanwendung ein lokaler Konflikt 
über die engeren Grenzen des Krisengebietes 
hinausgetragen und in neutralen Ländern mit 
spektakulären Einzelaktionen fortgesetzt wer-
den kann.

Diese Strategie der Fedayin kann, das sei mit 
aller Vorsicht gesagt, auch für gewisse inzwi-
schen sichtbar gewordene Verhaltensweisen 
deutscher Terroristen Gültigkeit haben 8).

Aus alledem ergibt sich der Schluß: Der inter-
nationale Terrorismus, bisher am deutlichsten 
personifiziert und in seiner Wirkung auf Drit-
te am erfolgreichsten praktiziert durch die 
Palästinenser, ist eine neue Art der Kriegfüh-
rung. Er ist eine Kriegführung ohne Territo-
rium, ausgetragen ohne Armeen, wie wir sie 
kennen. Es ist eine territorial nicht begrenzte 
Kriegführung; sporadische „Gefechte" können 
weltweit stattfinden. In diesem Krieg gibt es 



keine Neutralen mehr und
9

 kaum unschuldige 
Zivilisten als Zuschauer ).

Die Gefahr liegt für alle Staaten darin, daß 
solche Bewegungen anerkannt und gestützt 
werden. Denn je mehr die Hofierung terrori-
stischer Organisationen und die stillschwei-
gende Duldung brutaler Gewaltakte durch 
völkerrechtlich etablierte Staaten denkbar er-
scheint, um so eher wird sich der Terrorist er-
mutigt fühlen, mit den Mitteln der Gewalt 
und Erpressung den Staatsapparat zu unter-
laufen und die Ohnmacht der Regierungen zu 
demonstrieren, um seine politischen Forde-
rungen durchzusetzen.

Der „Modellfall“ Nahost, insonderheit das 
Vorgehen Israels gegen die palästinensische 
Terrorszene, hat nachdrücklich die folgenden 
Erfahrungswerte bestätigt:

— Stets sind für Erfolg oder Scheitern einer 
Guerilla die spezifischen politischen, militä-
rischen, wirtschaftlichen und administrativen 
Bedingungen im Kriegs- oder Krisengebiet zu 
berücksichtigen.

— Erfolg oder Scheitern eines Aufstandes 
hängen maßgeblich von den jeweiligen An-
satzpunkten, den Zielen und der Berechtigung 
der Ansprüche der Guerillas oder Terroristen 
ab.

— Es gibt Modelle einer vielversprechenden 
Guerilla- und Terrorismusbekämpfung — und 
Israel hat wohl ein solches Modell sui generis 
entwickelt und bisher in der Welt am effek-
tivsten praktiziert.

Wenn wir nun einigen strategisch-taktischen 
Grundzügen der israelischen Konterguerilla 
folgen, so soll dieser Exkurs zwei Zielen die-
nen: 1. soll demonstriert werden, wie einer 
Bedrohung „aus dem Dunkel" in einem spe-
ziellen Fall zu begegnen ist und 2. soll nach- 
gewiesen werden, an welchen Stellen die is-
raelische „counterinsurgency" gleichsam pa-
radigmatischen Charakter für die Abwehrsy-
steme anderer Länder haben kann. Aus nahe-
liegenden Gründen sei der Blick hier beson-
ders auf die Szenerie in der Bundesrepublik 
Deutschland gerichtet.

III. Israels Anti-Terror-Konzept und die Möglichkeiten

Spektakuläre Terrorüberfälle auf dem Boden 
der Bundesrepublik Deutschland in den letz-
ten Jahren — und hier wäre in erster Linie an 
das Attentat von München zu denken — 
konnten immer wieder den Überraschungsef-
fekt, den der Anschlag für die Sicherheitsbe-
hörden hatte, für sich nutzen. Ein schnelles 
Handeln wurde z. B. häufig schon durch ein 
zähflüssiges Agieren der Krisenstäbe beein-
trächtigt. Hier stoßen wir im Sinne erfolgrei-
cher Terrorbekämpfung auf ein Hindernis, 
welches als Barriere im Vorfeld möglicher 
Anti-Terror-Konzeptionen bezeichnet werden 
kann. Gegenwärtig ist allerdings die Situation 
der Sicherheitsorgane, bedingt durch das 
„Schlüsselerlebnis" München10), erheblich 
verbessert worden11 ). Die Entscheidung, wie 

9) Vgl. B. Jenkins, International Terrorism: A 
Balance Sheet, in: Survival, Vol. XVII, No. 4, July/ 
August 1975, S. 160.
10) Am 5. September 1972 überfielen palästinen-
sische Terroristen vom „Schwarzen September" die 
Unterkunft der israelischen Olympia-Mannschaft. 
Bei dem Anschlag und der sich daran anschließen-
den Befreiungsaktion kamen elf Israelis, ein deut-
scher Polizeibeamter sowie fünf Terroristen ums 
Leben.
11) Die Koordinierung der drei wichtigsten Abwehr-
dienste in der Bundesrepublik (Verfassungsschutz,

BND, MAD), der ständige Erfahrungsaustausch 
zwischen ihnen und die gegenseitige Hilfe zählt in 
der westlichen Welt sicherlich mit zu den effektiv-
sten Aufklärungsapparaten. Bei der Bekämpfung 
des Terrorismus in der Bundesrepublik ist das 
Bundeskriminalamt (BKA), insonderheit die diesem 
unterstellte Abteilung T (= Terrorismus), maßgeb-
lich.
12) In diesem Zusammenhang sei auf die Arbeit 
der Anti-Terror-Spezialisten des Bundes, der Grenz-
schutzgruppe 9 (GSG 9), nachdrücklich hingewiesen.

den jeweiligen Aktionen von Terroristen zu 
begegnen ist, muß in diesem Vorfeld fallen. 
Das heißt, es sollte ein klares politisches 
Konzept bestehen, wie terroristischen Angrif-
fen zu begegnen ist. Hierfür bieten sich die 
folgenden Kriterien an: Die Reaktionszeit der 
betroffenen nach einem Attentat müßte noch 
stärker verkürzt werden; d. h., es müssen 
Fallstudien entwickelt und durchgespielt wer-
den12 ), die ein möglichst breites Spektrum 
„potentieller Terrorfälle" umgreifen und ent-
sprechende Lösungsvorschläge anbieten. Je 
unverzüglicher sich der Terrorist mit der 
Ordnungsmacht konfrontiert sieht, um so grö-
ßer dürfte auch bei ihm die Überraschung 
sein; denn einen entscheidenden Vorteil hat 
jede Terroraktion — den des „ersten Schus-



ses". Darauf in kürzester Zeit reagieren zu 
können, muß wesentliches Ziel jeder Anti- 
Terror-Strategie sein.

Der Staat Israel hat — gemäß seiner politi-
schen und geostrategischen Lage — die Her-
ausforderung der palästinensischen Guerilla 
mit ihrem Terror angenommen und dabei in 
langfristig wohl richtiger Einschätzung der 
arabischen Ziele den Terror der Fedayin als 
Kriegshandlung interpretiert und dementspre-
chend mit der vollen Schlagkraft seiner Ar-
mee und der anderen Sicherheitsdienste ge-
antwortet. Diese harte, konzessionslose Poli-
tik fordert ihre Opfer — auch unter den Bür-
gern Israels. Doch hat der militärische Erfolg 
der israelischen Anti-Terror-Stxategie ihren 
Verfechtern bisher Recht gegeben. Dabei 
spielt es im Kontext der Abwehrmaßnahmen 
nur eine sekundäre Rolle, daß seit dem Yom- 
Kippur-Krieg die besetzten Gebiete am Jor-
dan von einer wachsenden Welle des palästi-
nensischen Nationalismus erfaßt sind. Das 
Aufbrechen einer nationalen Dynamik und 
die Freisetzung bestimmter, im gesamten Pa-
lästinakomplex steckender Antriebskräfte 
hängt nur mittelbar mit der harten Reaktion 
Israels auf den palästinensischen Terror zu-
sammen. Welt- und regionalpolitische Grün-
de, die veränderte Situation seit dem vierten 
Nahostkrieg im Oktober 1973 sind wohl die 
primären Ursachen für die veränderte Szene-
rie in den besetzten Gebieten. Denn selbst die 
erbittertsten Nationalisten in Israel müßten 
bei einer nüchternen Einschätzung der Lage 
zu der Erkenntnis kommen, daß auf die Dauer 
die Palästinafrage aus dem Bündel nahöstli-
cher Probleme nicht auszuklammern ist. 
Wenn seit dem 4. Nahostkrieg die Unruhe im 
Westjordanland sich immer stärker artiku-
liert, so ist dieses Phänomen sicherlich nicht, 
wie manche Experten meinen, ein Ausdruck 
der gescheiterten Anti-Terror-Konzeption Is-
raels, denn der Sicherheitsapparat des jüdi-
schen Staates ist ja nicht angetreten, die Dis-
kussion des Palästinaproblems zu bekämpfen, 
sondern sein Zielobjekt war und ist die Aus-
schaltung des damit verbundenen Terrors.

Die Effektivität der israelischen Sicherheits-
kräfte gegen den palästinensischen Terror ist 
letztlich darin verankert, daß die Anschläge 
der Fedayin mit existenziellen Fragen des 
Staates Israel verknüpft sind. Das permanen-
te, nun schon fast 30 Jahre andauernde Ge-
fühl, bedroht zu sein, ließ in Israel jene Kräf-
te frei werden, die es diesem Volk erlaubten, 
in regulären wie irregulär geführten Ausein-
andersetzungen zu bestehen. Die Bekämpfung 

palästinensischer Kommandos und ihrer inter-
nationalen „Hilfstruppen" ist Teil einer mili-
tärischen Gesamtstrategie, und eben dies er-
klärt die Erfolge der israelischen Abwehr-
maßnahmen.
Im Gegensatz zu Israel konnte sich die Bun-
desrepublik Deutschland in ihrem bisherigen 
Konzept der inneren Sicherheit eine flexiblere 
Haltung gegenüber dem Terrorismus und sei-
nen Praktiken erlauben. Allerdings dürfte 
auch bei uns künftig der Spielraum für mögli-
che politisch/diplomatische Verhaltensweisen 
enger werden. Denn wie die Operation eines 
„transnational" besetzten Terroristenkomman-
dos bei der Flugzeugentführung nach Entebbe 
belegt, scheint sich die Involvierung Dritter 
in das Szenario einer Terroraktion immer 
mehr zu verstärken, was die Gegenwehr kom-
plizierter und die Basis für eigenständige na-
tionale Aktionen schmaler macht. Die jüngste 
UNO-Initiative des deutschen Außenministers 
Hans-Dietrich Genscher im Hinblick auf eine 
weltweite einheitliche Behandlung im Falle 
einer Geiselnahme kann als erstes Anzeichen 
dafür gewertet werden, wie „global" auch die 
Bundesregierung — wie Israel es stets getan 
hat — heute den Kampf gegen den Terroris-
mus interpreti 13ert ). Dennoch kann die Hal-
tung der Bundesregierung auch künftig ge-
genüber terroristischen Gewaltaktionen diffe-
renzierter sein als jene Israels, denn das Phä-
nomen „Terror" begegnete uns hier nur spo-
radisch, und die Regierung war jeweils in der 
Lage, ihr taktisch-operatives Vorgehen von 
Fall zu Fall zu überprüfen. Als Beispiele seien 
in diesem Zusammenhang die Lorenz- 
Entführung und der Anschlag auf die deut-
sche Botschaft in Stockholm genannt. Die Re-
aktion des Staates auf diese beiden terroristi-
schen Aktionen läßt die Extrempunkte jeder 
Terrorbekämpfung erkennen: einmal ein 
Nachgeben, auf der anderen Seite äußerste 
Härte.
Die nachgiebige Haltung der Bundesregierung 
im Falle Lorenz hing außer mit spezifisch po-
litischen Gründen vor allem mit der Unsicht-
barkeit der Täter zusammen. Im Unterschied 
zur Stockholmer Aktion kam in Berlin noch 
hinzu, daß die Terroristen das Ausmaß ihrer 
Forderungen, relativ gesehen, in Grenzen 
hielten. Dann jedoch, durch den Erfolg ihrer 
Operation ermuntert, begingen sie den Fehler 
— nach der geglückten „Generalprobe" von

13) Vgl. die Rede Außenministers H.-D. Genscher 
vor der 31. UN-Generalversammlung in New York 
am 28. September 1976; Text der Rede in: Vereinte 
Nationen, 5/76, 24. Jg., S. 129 ff.



Berlin —, bei der Stockholmer „Premiere" 
den Rahmen ihrer Bedingungen zu sprengen 
und die Bundesregierung an die Grenze staat-
licher Konzessionsbereitschaft und Belastbar-
keit zu bringen, wodurch ein erneutes Nach-
geben zu Lasten der inneren Ordnung nicht 
mehr vertretbar war. Die Frage muß hypothe-
tisch bleiben, ob nicht auch in Schweden der 
Terrorismus einen erneuten Triumph über die 
staatliche Autorität gefeiert hätte, wären die 
Forderungen des Kommandos „Holger Meins" 
nicht überdimensioniert gewesen.

Es wurde von einer Entscheidung im Vorfeld 
und von einer Verkürzung der Reaktionszeit 
der Sicherheitsorgane gesprochen.

Versuchen wir auch hier wieder, das Anti- 
Terror-Modell Israels in unsere Überlegungen 
einzubeziehen. Jeder Soldat, Polizist und Si-
cherheitsbeamte in Israel weiß bei einem An-
schlag sofort, daß hart und unnachgiebig rea-
giert werden muß. Die einzige Frage dabei ist 
nur, wie das jeweilige taktisch/operative 
Konzept angelegt ist. Die israelischen Reaktio-
nen auf Überfälle palästinensischer Komman-
dos haben in den meisten Fällen einen ge-
meinsamen Grundzug der Konteroperation: 
schnelles und überfallartiges Handeln der Be-
hörden. Den Terroristen soll keine Zeit gege-
ben werden, zu verhandeln, weil nach den 
Vorstellungen und dem Auftrag der angrei-
fenden Fedayin Verhandlungen mit den Israe-
lis nicht Taktik, sondern schon ein Ziel ihrer 
Aktion sind. Gewiß, das Vorgehen der Israe-
lis ist durch die besondere politische Situa-
tion, in der sie sich befinden, bestimmt. Daher 
muß auch der Versuch, aus ihrer Anti-Terror- 
Strategie bestimmte Lehren für die Bundesre-
publik Deutschland zu ziehen, zunächst fol-
gende Tatbestände berücksichtigen:

1) den Kriegszustand, der ja für die meisten 
Staaten, die Israels Modell übernehmen oder 
kopieren wollen, nicht besteht;

2) die im Vergleich zu Israel unterschiedli-
chen taktisch-operativen Bedingungen in un-
serem Land. In Israel kämpft die Armee mit 
ihrem gesamten Potential gegen subversive 
Elemente, unterstützt von Polizeikräften und 
Sicherheitsdiensten; in der Bundesrepublik 
Deutschland obliegt die Terrorabwehr aus-
schließlich zivilen Fahndungsstellen und der 
Polizei, die bei der Begegnung mit militanten 
Terrorgruppen auch teilweise erheblichen 
psychologischen Hemmnissen aufgrund der 
nicht alltäglichen Situation unterliegen;

3) erwächst aus diesen zuletzt genannten Be-
dingungen eine nicht zu leugnende unter-

schiedliche Motivation der „Terroristen-
jäger ";

4) die im Vergleich mit der Bundesrepublik 
beträchtlich größere Häufigkeit der Anschlä-
ge in Israel. Die Sicherheitskräfte in der Bun-
desrepublik Deutschland müssen im Falle ter-
roristischer Aktionen stets von neuem „um-
denken", sich auf den jeweiligen Typ des An-
schlags einstellen, was bei uns u. a. auch 
durch die — verglichen mit Israel — größere 
geographische Ausdehnung des Landes er-
schwert wird.

Der letzte Punkt scheint im Rahmen eines 
Vergleichsschemas der entscheidende zu sein. 
Wir leben nicht im Kriegszustand, sind daher 
auf Anschläge — erst recht nach längeren 
Phasen relativer Ruhe innerhalb der Anar-
choszene — psychologisch nicht hinreichend 
auf die jeweilige Situation vorbereitet, um 
den gegebenen Fall in den Griff zu bekom-
men. Die Notwendigkeit einer Verkürzung 
der Reaktionszeit bei den Abwehrstellen wur-
de bereits erwähnt. Dies ist sicherlich eine 
Lehre aus Israels Gegen-Strategie, die bei al-
ler Unterschiedlichkeit der politischen Lage 
übertragbar erscheint. Um diese Schwelle des 
Reagierens so niedrig wie möglich anzuset-
zen, ist neben dem Faktor Schnelligkeit vor 
allem auch die Umsetzung psychologischer 
Erkenntnisse in politische Entscheidungen ge-
boten. Daher ist der psychologischen Vorbe-
reitung der Abwehrorgane ein ausreichender 
Raum zuzugestehen. Gewiß sollte die Anti- 
Terror-Psychologie, wie das in letzter Zeit 
häufig zu beobachten ist, nicht überbewertet 
und als ein Allheilmittel verstanden werden14 ), 
doch nimmt ihre Bedeutung zu, und sie ist in 
Verbindung mit anderen Abwehrkomponen-
ten ohne Zweifel ein wertvoller „Bundesge-
nosse" bei der Entwicklung von Anti-Terror- 
Strategien.

14) Vgl. zum Thema der Psyche des Terroristen und 
der Bekämpfung des Terrorismus mit psychologi-
schen Mitteln, F. Hacker, Terror, Mythos-Realität- 
Analyse, Wien/München/Zürich 1973.

Neben der Einbeziehung psychologischer Er-
kenntnisse muß als ein noch bedeutenderes 
Kriterium für eine Abwehr-Strategie die in-
tensive Auseinandersetzung mit den ideologi-
schen Zielen, den Kampfmitteln und der je-
weiligen Taktik der Terroristen angesehen 
werden. Dabei spielen Kenntnisse über das 
Selbstverständnis der Terroristen, wie schon 
angedeutet, eine besondere Rolle. Eine theo-
retische Beschäftigung mit den Zielen und 
Ansatzpunkten des Terrorismus kann durch-



aus dazu führen, schon im Vorfeld der eigent-
lichen Konfrontation die Weichen zu stellen 
für einen späteren Erfolg der Abwehrkräfte. 
Dies wäre eine weitere Forderung an die 
Adresse der Verantwortlichen, die mit der 
schwierigen Aufgabe betraut sind, Konzeptio-
nen gegen den Terrorismus zu entwerfen. 
Denn zu den gröbsten Fehlern, die einem Si-
cherheitsdienst unterlaufen können, zählt die 
Unterschätzung des Gegners, mögen seine 
Pläne und Vorstellungen auch noch so unrea-
listisch anmuten. Wie ernst gerade Israel die-
ses Problem nimmt, mag eine Äußerung Mo-
she Dayans verdeutlichen, der bereits im Ok-
tober 1967, wenige Monate nach dem Sechs- 
Tage-Krieg, in einem Zeitungsinterview er-
klärte, die taktischen Möglichkeiten der Fe- 
dayin sollten nicht unterschätzt werden, 
wenn auch anderseits ihre Reden von ein r 
Guerillakriegführung — ähnlich der in Viet-
nam — nicht ernst 15zu nehmen seien ).

Die Verantwortlichen in Israel haben also, 
bei aller sichtbaren Schwäche der Fedayin, 
von ihrem ersten Auftauchen an das Problem 
niemals auf die leichte Schulter genommen.

Wenn Israel die Palästina-Kommandos verbal 
mit dem Wort „Terroristen" belegt, so ist dies 
u. a. ein propagandistischer Schachzug. In den 
Überlegungen der Abwehrorgane wurden sie 

stets als Guerilleros eingestuft — mit allen 
möglichen Konsequenzen, die ein unter die-
sen Vorzeichen gestartetes Unternehmen auf-
weist. Dazu zählen intensive Studien über den 
Gegner und eine subtile Analyse seines Ver-
haltens. Die Kleinkriegführung auf der Seite 
der Antiguerilla erfordert ferner grundsätz-
lich eine psychische und physische Umorien-
tierung für die Soldaten regulärer Truppen-
kontingente ebenso wie für die Einheiten der 
Polizei und des zivilen Fahndungsapparates. 
Will eine konventionell ausgerichtete Armee 
bzw. Polizeiorganisation der Herausforderung 
einer Terrorgruppe erfolgreich begegnen, 
müssen die Grenzen der traditionellen Ab-
wehr überwunden werden. Dieses Postulat 
gilt um so mehr, als Guerillakrieg und Terro-
rismus „psychologische Einflüsse, politische 
Zielsetzungen und militärische Absichten" 16 ) 
untrennbar miteinander verknüpfen. Israel ist 
solchen Forderungen im Zusammenhang mit 
seiner Konterguerilla-Taktik nachgekommen. 
Von der Ebene des Generalstabs bis hinunter 
zur untersten Ebene hat es stets ausführliche 
Auseinandersetzungen mit dem palästinensi-
schen Terror gegeben, so daß kein Soldat die-
sem in Theorie und vor allem in 
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unvorbereitet gegenübersteht ). Der gewag-
te Handstreich israelischer Einsatzkomman-
dos in Entebbe ist hierfür ein treffendes Bei-
spiel.

Exkurs: Das Lehrstück von Entebbe in seiner Bedeutung 
für die Bekämpfung des internationalen Terrorismus

Die Befreiung von 103 jüdischen Geiseln aus 
der Hand eines internationalen Terroristen-
kommandös durch israelische Militäreinhei-
ten auf dem ugandischen Flughafen Entebbe 
in der Nacht zum 4. Juli 1976 war der wirk-
samste Schlag gegen den Terrorismus inner-
halb der letzten Jahre. Wohl selten hat in der 
Geschichte moderner Kriegsoperationen eine 
Aktion ein derart nachhaltiges publizistisches 
Echo gefunden. Abgesehen von der Perfek-
tion, mit der das Unternehmen von den 
israelischen Militärs geplant und durchge-
führt wurde, liegt die Bedeutung und der 
Wert dieses Kommandoschlages vor allem in 
der Tatsache, daß der Staat Israel erneut de-
monstrierte, wie ernst er es mit der Aufgabe 
nimmt, der Herausforderung durch die inter-
nationale Anarchoszene mit allen Risiken und

15) Vgl. Ha'aretz, vom 2. Oktober 1967.

Konsequenzen zu begegnen. So erteilte die is-
raelische Armee in Entebbe nicht nur dem 
Gegner eine militärische Lektion, sondern 
ließ durch ihren Flandstreich auch erkennen, 
„daß Terrorismus eben doch kein unabwend-
bares Schicksal ist" 18 ). Wie zurückhaltend 
dagegen manche andere Staaten — trotz an-
derslautender verbaler Beteuerungen — ge-
genüber dem Terror immer noch sind, läßt 
sich u. a. auch am „Fall Entebbe" skizzieren. 
Durch das „Jetnapping" einer Air-France-Ma-
schine war auch Frankreich in die Aktion 
verwickelt. Doch nach der Freilassung der

16) C. Falk, Psychologie der Guerillas, in: Allge-
meine Schweizerische Militärzeitschrift, Nr. 7/1970, 
S. 510.
17) Die Angaben beruhen auf Gesprächen des Ver-
fassers mit Offizieren der israelischen Armee.
18) P. Hornung, Israel gab der Welt ein Beispiel, 
in: Weltbild, vom 19. 7. 1976.



französischen Geiseln unternahm die Regie-
rung in Paris nichts mehr, da ihr offenbar das 
Gespür dafür fehlte, „daß mit Zögern und Ab-
warten das Krebsgeschwür des T
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nicht beseitigt werden kann" ).  Dabei wä-
ren die taktischen Bedingungen für die Fran-
zosen ungleich günstiger gewesen, als sie es 
für Israel waren: Frankreichs Militärstütz-
punkt in Dschibouti liegt nur eineinhalb Flug-
stunden von Entebbe entfernt, und die dort 
stationierten Einheiten des 2. Fallschirmjäger- 
Regiments der Fremdenlegion wären sicher-
lich in der Lage gewesen, als Kommandotrup-
pe eine ähnlich spektakuläre Operation wie 
jene der Israelis durchzuführen. Daß dies 
nicht geschah, unterstreicht erneut, wie hoch 
die Barriere im politischen Bereich vieler 
Staaten immer noch ist, wenn es gilt, mutige 
Entscheidungen für die Bekämpfung des in-
zwischen weltweit verflochtenen Terrorismus 
zu treffen. Welche Prioritäten gerade Frank-
reich auf diesem Sektor setzt, wurde erst 
kürzlich wieder im Falle des im Januar 1977 
in Paris verhafteten Palästinenserführers Abu 
Daud deutlich. Die nach der Intervention der 
arabischen Staaten blitzartig vorgenommene 
Freilassung des mutmaßlichen Drahtziehers 
des Münchner Olympia-Massakers enthüllte 
die Brüchigkeit, der von den EG-Staaten ge-
troffenen Abkommen zur gemeinsamen Be-
kämpfung des Terrorismus. Opportunistische 
Interessen der französischen Wirtschaft, inson-
derheit der Rüstungsindustrie, bestimmten im 
Falle Abu Dauds die Handlungsweise der fran-
zösischen Regierung. Die Front gegen den Ter-
rorismus hat leider in Paris eine erneute Nie-
derlage einstecken müssen. Zugleich offen-
barte der internationale Terrorismus hier, wel- 

. ehe Möglichkeiten in ihm stecken, wenn er die 
Nervenstränge der Industrienationen in sein 
Kalkül einbezieht.

Aus der Befreiungsaktion der Israelis in Ent-
ebbe lassen sich wichtige Erkenntnisse ge-
winnen, die auch für andere Länder bei der 
nötigen Bereitschaft, sie auszuwerten und ge-
gebenenfalls in die Praxis umzusetzen, rele-
vant erscheinen. Zwar war das Kommando- 
Unternehmen der Truppen des Generals 
Schomron kein Modell, das sich in dieser 
Form möglicherweise wiederholen läßt. Ande-
rerseits machte die Aktion grundsätzlich klar, 
daß der Terror, insonderheit der Luftterror, er-
folgreich zu bekämpfen ist, sofern geschulte 
Gegenkräfte bereitstehen, die in der Lage

19) Vgl. ebenda.

sind — vor dem Hintergrund einer klaren po-
litischen Entscheidung ihrer Regierung —, im 
entscheidenden Augenblick taktisches Ge-
schick zu entwickeln, sich präzise an die je-
weilige Lage anzupassen sowie Menschen 
und Material gezielt und flexibel einzusetzen. 
Allerdings muß angesichts dr vehement aus-
gebrochenen Begeisterung ob des kühnen 
Handstreichs vor einer gefährlichen Mythen- 
und Legendenbildung gewarnt werden, durch 
die den Israelis selbst am wenigsten gedient 
wäre. Israels Armee besteht nicht aus „super- 
men" oder Figuren aus „science-fiction"-Hef- 
ten. Wie verhängnisvoll eine solche Stilisie-
rung durch die Medien in der ganzen Welt in 
den Jahren seit dem Blitzsieg im Juni 1967 
für Zahal (die israelische Armee) fast gewor-
den wäre, zeigten die Anfangserfolge der ara-
bischen Streitkräfte im Yom-Kippur-Krieg. So 
hatte die Operation in Unganda für die isra-
elische Armee unter anderem auch die Funk-
tion einer Selbstbestätigung ihres Leistungs- 
•vermögens-’0). Entebbe ließ klar erkennen, 
wie gründlich Israel seine Lehren aus dem 
letzten Nahostkrieg gezogen hat.

Für den internationalen Terrorismus sind die 
Folgen der israelischen Operation schwerwie-
gend. Der psychologische Schock auf die Ter-
roristen in Ungada war genau einkalkuliert. 
Durch ihre Blitzaktion kehrten die Israelis 
den bisher fast stets von den Kidnappern be-
anspruchten Überraschungseffekt um und lie-
ßen ihn zu einem tödlichen Bumerang für die 
Entführer selbst werden. Die frühere enge 
Verbindung Israels zu Uganda versetzte die 
Abwehrorgane in die Lage, genaue Kenntnis-
se von den örtlichen Gegebenheiten zu ge-
winnen. In dieser engen Verzahnung der Ge-
heimdienste mit den Exekutivorganen der Ar-
mee liegt ein wesentlicher Moment israeli-
scher Guerilla- und Terrorbekämpfung. Gera-
de der psychologische und nachrichtendienst-
liche Aspekt der Entebbe-Aktion zeichnet 
auch für andere Länder bestimmte Leitlinien 
und legt ihnen nahe, diese Komponente in ihr 
Abwehrsystem verstärkt einzubauen.

Noch einen weiteren Negativposten brach-
te der israelische Schlag in Entebbe für die 
Terroristenszene: Uganda, dessen Staatspräsi-
dent Idi Amin sich durch wohlwollende Be-
handlung der Geiselnehmer zu einem Protek-
tor des Kampfes gegen Israel profilieren woll-
te, fällt wohl für künftige Aktionen als An-
laufstation von Guerillas und Luftpiraten aus. 
Zu tief muß der Schock sitzen, den die israeli-
schen Lehrmeister ihrem einstigen Schüler 
beibrachten. Die „Internationale” politisch 



motivierter Gewalttäter und einer ihrer Prota-
gonisten, Libyens Staatschef Gaddafi, sind um 
einen „Freiraum“ ärmer geworden. Darüber 
hinaus hat Israels Coup in Afrika Terroristen 
in der ganzen Welt nachdrücklich vor Augen 
gehalten, daß sie nirgendwo mehr relativ si-
cher ihr Ziel erreichen können. Die psycholo-

gische Tiefenwirkung dieses Tatbestandes 
sollte nicht zu gering eingeschätzt werden. 
Die Aktion israelischer Einheiten war Mah-
nung und Warnung zugleich — daher könnte 
der nächtliche Einsatz in Entebbe, langfristig 
gesehen, durchaus eine gewisse terrorverhin-
dernde Wi 21rkung haben ).

IV. Die Wurzeln des Terrorismus und mögliche Abwehrstrategien

Die Auswertung der spezifischen psychischen 
Verfassung von Terroristen zählt zu den 
schwierigsten, weil am stärksten mit nicht 
kalkulierbaren Risiken behafteten Aufgaben 
der Abwehr. Was sich für die einen als blan-
ker Terror darstellt, ist für die Terroristen 
selbst und ihre Sympathisantenszene ein Akt 
der Befreiung zur Durchsetzung politischer 
Ziele. Die den Terrorismus einordnenden Ka-
tegorien pendeln zwischen den Begriffen 
„Freiheitskämpfer" (Guerilla) und „Terro-
rist" 22 ). Abwehrkonzeptionen, wollen sie er-
folgreich sein, müssen — bei aller morali-
schen Abscheu vor den praktizierten krimi-
nellen Aktionen des Terrors — vom Selbst-
verständnis des Terroristen ausgehen und 
dieser Einschätzung mit dem gleichen Ernst 
begegnen, den der Täter bei der Planung und 
Ausführung seiner Operation an den Tag legt. 
Es wäre gefährlich oberflächlich, Terroristen 
lediglich als Wahnwitzige, Kranke, Psycho-
pathen und Verbrecher abzustempeln23). 
Eine derartige Interpretation der Anarchosze-
ne beraubt sich wichtiger Möglichkeiten, eine 
wirksame Anti-Strategie aufzubauen.

20) Vgl. R. Tophoven, Zahal in Entebbe. Anmer-
kungen zur Psyche einer Armee, in: Wehrwissen-
schaftliche Rundschau, 1/77.
21) Vgl. H. Zador, Die Entebbe-Aktion und ihre 
Lehren aus israelischer Sicht, in: Europäische Wehr-
kunde Nr. 9/76, S. 456.
22) Vgl. hierzu D. Fromkin, a. a. O.; ebenso A. J. 
Pierre, Coping with International Terrorism, in: 
Survival, Vol. XVIII, Nr. 2, 1976, S. 61.
23) Zur Ideologie des bewaffneten Kampfes bei 
anarchistischen Studenten vgl. R. Grossarth-Mati- 
cek, Anfänge anarchistischer Gewaltbereitschaft in 
der Bundesrepublik Deutschland, Bonn-Bad Godes-
berg 1975; ebenso ders., Revolution der Gestörten?, 
Heidelberg 1975.
24) Vgl. u. a. A. J. Pierre, a. a. O., S. 61.

25) Im Januar 1975 benutzten arabische Terroristen
Bazookas, um eine Maschine der EL Al kurz vor
dem Start in Paris-Orly zu zerstören. Unter den 
Waffen, die in einem Versteck von Mitgliedern
des „Schwarzen September" im Sommer 1973 in 
Rom entdeckt wurden, waren auch in der Sowjet-
union gefertigte SAM-7-Raketen.

Trotz der Komplexität der Motivationen las-
sen sich die Antriebskräfte für terroristisches 
Agieren in folgenden Punkten zusammenfas-
sen 24 ):

— Terroristen wollen durch ihr Vorgehen die 
politische Aufmerksamkeit eines Landes oder 

der Weltöffentlichkeit auf ihren speziellen 
Fall lenken. Zusätzliche „Öffentlichkeitsar-
beit" wird häufig dadurch erreicht, daß eine 
harte Reaktion der Staatsorgane provoziert 
wird und sich infolgedessen stillschweigende 
Sympathie mit den Terroristen in der Bevöl-
kerung ausbreiten soll.

— Ein nicht zu unterschätzendes Motiv terro-
ristischer Aktionen ist der finanzielle Hinter-
grund. Selten ist es früher politischen Gewalt-
tätern verhältnismäßig so leicht gefallen, 
sich durch Erpressung und Geiselnahme die 
finanzielle Basis für die Fortsetzung des Un-
tergrundkampfes zu verschaffen, wie in unse-
rer Zeit.
— Die zunehmende Verwundbarkeit moder-
ner Gesellschaften stimuliert den Terroris-
mus, diese Anfälligkeit in sein Kalkül mit 
einzubeziehen.
— Die fortschreitende Entwicklung-der Tech-
nologie schafft effektive Werkzeuge, die den 
Terroristen verfügbar sind oder es in Teilbe-
reichen künftig noch werden können. Die 
„Rakete aus dem Koffer" könnte schon mor-
gen ihre furchtbare Wirkung bei einem Ter-
rorüberfall demonstrieren25 ). Auch der Ge-
danke, daß entwendetes nukleares Material in 
die Hände von Terroristen fällt und zum Ein-
satz kommt, sollte außerordentlich ernst ge-
nommen werden. Denn je mehr sich das na-
tionale und internationale Netz der Abwehr-
dienste über dem Terrorismus und seiner Sze-
ne zusammenzieht, um so verzweifelter und 
brutaler wird der Untergrund reagieren, um 
so größer ist die Gefahr, daß sich das Gefühl, 
vor dem „letzten Gefecht" zu stehen, in einem 
spektakulären „Ausfall" — in einem An-
schlag unvorstellbaren Ausmaßes — entlädt.



-—- Die Möglichkeit, Presse, Funk und Fernse-
hen als dramaturgische Hilfsmittel im terro-
ristischen „Spiel" einzusetzen und so — wie 
in der Vergangenheit oft geschehen — die 
Massenkommunikationsmittel im Sinne von 
kostenlosen, weltweiten, jedoch unfreiwilligen 
Werbeträgern des Terrorismus umzufunktio-
nieren26 ). Auch diese Chance des internatio-
nalen Terrors darf bei der Frage nach den Sti- 
mulantien und Motivationen politischer Ge-
walttäter nicht unbeachtet bleiben.

26) Vgl. B. M. Jenkins, Eine Welt voll Terroristen?, 
in: Die Zeit vom 12. Dezember 1975.
27) Vgl. W. Hahlweg, a. a. O., S. 28.

Abwehrsysteme, wollen sie erfolgreich sein, 
müssen diesen vielschichtigen Hintergrund 
der Terrorszene kennen. Nur wenn ein Ge-
genrezept hier ansetzt, kann mit einiger Aus-
sicht auf Erfolg die Kluft zwischen dem 
Selbstverständnis des Täters und der eigenen 
richtigen Reaktion der Staatsschutzorgane 
verringert, können effektive Bekämpfungsme-
chanismen entworfen werden. Die eigentliche 
Gegenoperation ist dann „nur" noch „hand-
werkliche Arbeit" qualifizierter Spezialisten. 
Eine Antwort auf den internationalen Terror 
ist heute zu einer weltweiten Aufgabe gewor-
den. Da der Terrorismus die Form politisch 
motivierter Gewalt angenommen hat, erfor-
dert er letztlich auch politische Lösungen. Da-
her muß eine wirksame Antwort auf den in-
ternationalen Terror von dieser Basis aus 
konsequent die Komponenten „Abschrek- 
kung" und „Vorbeugung" zusammenfügen 
und praktizieren. Vorbeugende Maßnahmen, 
um dem Terrorismus den Nährboden zu ent-
ziehen, müßten einmal im sozialwissenschaft-
lichen Bereich getroffen werden. Die Gesell-
schaft ist aufgerufen, ökonomische, soziale 
und politische Mißstände zu erkennen und zu 
beseitigen, die den Herd für gewaltsame Ak-
tionen bilden können27 ). Je eher beispiels-
weise die Elendsquartiere in unserer Welt 
verschwinden, je karger wird jenes Terrain 
sein, auf dem die „Saat der Gewalt" auf-
geht.

Politische Mitbestimmung, Pluralität der Ge-
sellschaft und das Gefühl des Individuums, 
seinen ihm vom Staat garantierten Freiraum 
verantwortlich ausgestalten zu dürfen, kön-
nen wesentliche Ansatzpunkte liefern, die ro-
mantische Verklärung des Terrors und die 
Attraktivität, die er auf manche Menschen 
ausübt, zu verhindern bzw. auf ein Mindest-
maß herabzusetzen. Dabei steht es außer Fra-
ge, daß ein solcher friedlicher Prozeß der Um-

oder Neugestaltung, der Ausformung oder 
ständigen Verbesserung gesellschaftlicher Zu-
stände in einer offenen Gesellschaft wie der 
unsrigen entschieden größere Erfolgschancen 
hat als in geschlossenen Gesellschaftssyste-
men, wie z. B. in jenen des Ostblocks 28).

Es ist in diesem Zusammenhang auch ein of-
fenes Geheimnis, daß wir bei der Bekämpfung 
des internationalen Terrorismus heute immer 
massiver mit dem Problem konfrontiert wer-
den, wie Staaten mit einem gestörten Rechts-
verhältnis, die den Terrorismus verdeckt oder 
öffentlich fördern, zu begegnen ist. Solange 
sich Terroristen noch irgendwo ein sicheres 
Refugium nach einem Attentat bietet, müssen 
multinationale Abkommen gegen die Heraus-
forderung des Terrorismus weitgehend Stück-
werk bleiben. Dennoch läßt sich ein Katalog 
von Gegenmaßnahmen aufstellen, der folgende 
zehn Punkte umfassen könnte:

1. Terroranschläge, wie Geiselnahmen, Flug-
zeugentführungen, Bombenterror, Angriffe auf 
unschuldige Menschen sowie gegen Einrich-
tungen diplomatischer Vertretungen dürfen 
im Falle der Festnahme der Täter nicht unbe-
straft bleiben. Die in der Vergangenheit oft 
allzu bedingungslos vorgenommene Auslö-
sung politischer Gewalttäter durch erpresseri-
sche Operationen ihrer Gesinnungsgenossen 
hat in hohem Maße dazu geführt, die Terrori-
sten zu weiteren Schreckenstaten zu ermun-
tern. Es ist exakt belegbar, daß die starre 
Haltung Israels gegenüber Erpressungsversu-
chen aller Art ein wesentliches Moment sei-
nes bisherigen Erfolges im Kampf gegen den 
palästinensischen Terror ausmacht. Je pro-
blemloser der Terrorist sein Ziel erreicht, um 
so eher ist er versucht, an der Schraube der 
Eskalation zu drehen. Trifft er jedoch auf Wi-
derstand der Gegenseite, weiß er, daß sein 
Tun nicht unbedingt ein Freiflugticket in ein 
Land seiner Wahl impliziert, baut sich in sei-
nem Unterbewußtsein manche Barriere auf, 
die ihn möglicherweise vor der Ausführung 
eines Gewaltaktes zurückschrecken läßt. Bei-
spiel: Die Flugzeugentführungen der Palästi-
nenser sind vor allem aufgrund der Tatsache 
zurückgegangen, daß zur Sicherung der Ma-
schinen und Passagiere erhebliche Verbesse-
rungen auf internationaler Ebene zu verzeich-
nen sind.

2. Bei aller Problematik, die mit Sanktionen 
gegen ein den Terror förderndes Land ver-
bunden sind, könnte ein Boykott des Luftver-

28) Vgl. W. Laqueur, a. a. O., S. 380.



kehrs in dieses Land oder das Landeverbot 
von Zivilmaschinen aus diesem Land in ande-
ren Staaten 29wirksame Folgen haben ).
3. Ebenso wäre die Weigerung einer Regie-
rung, der erpresserischen Forderung nach Be-
reitstellung einer Fluchtmaschine für Terrori-
sten nachzukommen, langfristig ein sicherlich 
wirksames Rezept. Dabei müssen sich die ver-
antwortlichen Politiker allerdings darüber im 
klaren sein, daß eine harte Position Opfer ko-
sten kann.
4. Die internationale Verflechtung der Anar-
choszene sollte zu einer Zusammenarbeit der 
Abwehrdienste der verschiedenen Länder füh-
ren. Das gilt besonders für jene Dienste, de-
ren Länder bevorzugt von terroristischen Ak-
tionen betroffen sind. Der noch zu verstärken-
de Austausch von Informationen über die 
Querverbindungen terroristischer Zirkel und 
Vereinigungen, ihre Mitglieder und Führer, 
ihre organisatorischen Strukturen u. a. sowie 
die gegenseitige technologische Hilfe sind 
dringende Gebote.
5. Auch die Massenmedien müssen in die 
Globalstrategie der Terrorbekämpfung einbe-
zogen werden. Bei aller Pflicht zur Berichter-
stattung über Aktionen des Terrorismus soll-
ten es die Verantwortlichen in den Sendean-
stalten und in den Chefetagen der Zeitungen 
vermeiden, von Terroristen zu deren eigenem 
Vorteil manipuliert und mißbraucht zu wer-
den. Wer die zum Teil hochstilisierten Repor-
tagen und Berichte über den angeblichen Ter-
roristen Nr. 1 „Carlos" gelesen hat, kennt die 
Gefahr der sicherlich unbeabsichtigten Ver-
herrlichung terroristischer Gewalttäter, die in 
solchen Berichten steckt.
6. Abwehrorgane und Fahndungsapparate 
müssen sich in ihrem Vorgehen stets die ent-
scheidende Schwäche des Terrorismus verge-
genwärtigen: seine Abhängigkeit von der Re-
aktion des Gegners. Ein freiheitlicher Rechts-
staat darf dabei nicht in die Falle hineintap-
pen, die ihm von Terroristen aufgebaut wird: 
Er darf nicht den Fehler begehen, sich in sei-
ner Antwort auf den Terror das Gesetz des 
Handelns von den Tätern vorschreiben zu las-
sen 30 ).

7. Wichtig ist die Schaffung eines morali-
schen, entschlossenen Bewußtseins in der Be-
völkerung. Nur wenn der Gesamtbevölkerung 
Ziele und Methoden der Terroristen aufgrund 
seriöser Information bekannt sind, kann sich 
jene Anti-Haltung artikulieren, die sich in der 
Bereitschaft zur Unterstützung der Sicher-
heitsdienste niederschlägt.

8. Profunde Kenntnisse über die Theorien des 
Terrorismus sind ebenso wichtig wie jene 
über seine Praxis. Auf wissenschaftlichem 
Gebiet kann die Komplexität des Phänomens 
nur durch eine interdisziplinäre Zusammenar-
beit der entsprechenden Fächer erfaßt wer-
den. Durch eine gegenseitige Information und 
H
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ilfe kann die Lücke zwischen Theorie und 
wirksamen Lösungsvorschlägen wesentlich 
verringert werden ).

9. Anti-Terror-Strategien müssen in Kenntnis 
der Tatsache entworfen werden, daß Guerilla-
bewegungen und Terrorismus überall dort 
zum Scheitern verurteilt sind, wo ihre Ziel-
vorstellungen und Aktionen nicht die Interes-
sen der Bevölkerung berühren. Daher ist ein 
Hauptschwerpunkt jeder Gegenstrategie die 
Isolierung der Guerilla- und Anarchoszene 
von den Massen der Bevölkerung und von po-
tentiellen Sympathiesantengruppen.

10. Die Taktik ist eng mit einem zweiten 
Kriterium der Konterguerilla und Anti-Terror- 
Konzeption verknüpft: Die schwierigste Phase 
einer Aufstandsbewegung ist stets jene der 
Konspiration. Gelingt es den Abwehrkräften, 
die Anfangs- und Gründungsphase der Gueril-
las oder Terroristen im Keim zu ersticken, ist 
eine organisierte Fortpflanzung der Unter-
grundtätigkeit kaum mehr zu erwarten. Diese 
These wird ebenso durch das Schicksal der 
palästinensischen Kommandos in ihrem 
Kampf gegen Israel wie durch die im ganzen 
effektiven Schläge gegen die deutsche Ter-
rorszene durch die Sicherheitsdienste der 
Bundesrepublik belegt. Die Zuflucht der Ter-
roristen in unserem Land zur Aktionsform der 
„Kaderguerilla", die Müller-Borchert nachge-
wiesen hat ), unterstreicht, wie empfindlich 
der Fahndungsapparat der Bundesrepublik 
den terroristischen Untergrund getroffen hat. 
Andererseits kann diese Entwicklung zur Fol-
ge haben, daß die Anarchoszene nach immer 
neueren Methoden der Gewaltanwendung su-
chen wird.
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29) Auch das zwischen Kuba und den USA ausge-
handelte, allerdings vor einigen Monaten aufge-
kündigte Abkommen über die gegenseitige Be-
handlung von Luftpiraten bietet ein Modell an, das 
auf der Basis bilateraler Abmachungen durchaus 
auch für andere Staaten attraktiv sein könnte. Vgl. 
hierzu ausführlich R. C. Clutterbuck, Terrorismus 
ohne Chance. Analyse und Bekämpfung eines in-
ternationalen Phänomens, Stuttgart 1975, S. 130.
30) Vgl. D. Fromkin, a. a. O., S. 29 f.

31) W. Hahlberg, a. a. O., S. 27 f.
32) Vgl. hierzu ausführlich H.-J. Müller-Borchert, 
Guerilla in der Bundesrepublik? in: R. Tophoven 
(Hrsg.), Politik durch Gewalt, a. a. O., S. 127—142.



Martin Greiffenhagen: Reform im .Zeitalter der Revolutionen'
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 6/77, S. 4—7

Im kritischen Rückgriff auf von Krockows Buch „Reform als politisches Prinzip“ zeigt der 
Verfasser, daß die seit anderthalb Jahrhunderten in Deutschland behauptete Alternative: 
„Radikalismus oder Reform?" überholt ist und demjenigen, der sie wie Krockow heute 
noch als Orientierungsschema verwendet, den Blick auf den dynamischen Charakter der 
modernen Industriegesellschaft verstellt. Krockow will „das Bestehende verändern, um 
es zu erhalten". Kriterium dieses konservativen Reformprinzips ist die sogenannte ,Be- 
weislastverteilungsregeF, für deren Beachtung sich heute besonders Hermann Lübbe 
einsetzt: Die Beweislast seiner Vernünftigkeit und Praktikabilität hat stets das Neue und 
der Neuerer, nicht das Alte und der Bewahrer. Diese Beweislastverteilungsregel galt und 
gilt mit gutem Sinn in statischen Gesellschaften, deren Stabilität durch die Kontinuität 
der bestehenden Ordnung garantiert war: Herkunft lieferte die Maßstäbe für Zukunft. 
Moderne Gesellschaften hingegen sind in ihrer Existenz nicht abzutrennen von dem 
Bewußtsein ihrer raschen Veränderung, ihrer historischen Genese und ihrer sozio-ökono-
mischen Bedingungen: Wir wissen, daß unsere Gesellschaft keine naturhafte, sondern 
eine vom Menschen gemachte und veränderte ist, d. h. wir fordern dem System den 
Beweis seiner Vernünftigkeit ab.
Bei seiner Berufung auf Tradition und Kontinuität vergißt oder unterschlägt der konser-
vative Reformer überdies den Umstand, daß es sich stets um ausgewählte Kontinuitäten 
und bevorzugte Traditionen handelt. Dies gelingt ihm im Unterschied zu der Situation 
in Frankreich oder England bei uns besonders leicht, weil die überwiegende Mehrheit 
der Menschen in der Bundesrepublik nicht weiß, daß es auch emanzipative Traditionen 
gibt.
Der Irrtum des konservativen Reformverständnisses liegt somit in der Diagnose; er will 
nicht wahrhaben, daß wir in einem .Zeitalter der Revolutionen’ (Tocqueville) leben, in 
dem Rückgriffe auf das Alte, Wahre immer schwieriger werden. Krockows Irrtum liegt 
darin, zu meinen, ein Reformer könne sich die theoretische Arbeit an einer prinzipiellen 
Perspektive für die Entwicklung der Gesellschaft sparen. Jede politische Position und 
Richtung ist heute auf prinzipielle und also theoretische Konzepte verwiesen. Solche 
.radikalen’ Konzepte, Entwürfe, Modelle und .Utopien’ aber sind längst nicht mehr 
identisch mit Strategien zur Revolution im Sinne einer gewaltsamen Totalumwälzung. 
Diese Identifikation sollte endlich aufgegeben werden.
Jede Reformkonzeption des zukünftigen Weges der Gesellschaft muß den gegenwärtigen 
Entwicklungsstand berücksichtigen, gleichzeitig aber die Möglichkeit der Distanz zu den 
Institutionen gewinnen. Diese .Doppelstrategie’ wird bei uns als Illoyalität und gesell-
schaftliche Unzuverlässigkeit geschmäht. Der schwer zu ertragende, aber notwendige 
Widerspruch loyaler Bindung in Institutionen bei gleichzeitig kritischer Distanz zu ihnen 
läßt sich nur auflösen, wenn ein anderer Widerspruch verschwindet: der Widerspruch 
zwischen denen,-die naiv auf der Geltung von Institutionen bestehen — weil sie über 
den dynamischen Charakter unserer Gesellschaft im unklaren (gelassen) sind —, und 
denen, welche die zeitliche und strukturelle Bedingtheit von Institutionen kennen und 
planerisch einsetzen. Die Gruppe dieser .Aufgeklärten’ gliedert sich politisch wiederum 
in zwei Gruppen: die Konservativen, die ihr Wissen für sich behalten und eine Ideologie 
des Status quo verbreiten, und die Progressiven, die ihre unbequemen und ängstigenden 
Einsichten mitteilen und dafür bei den Massen Mißtrauen und bei den Konservativen 
den Vorwurf doppelstrategischer Illoyalität ernten. Ein demokratischer Reformbegriff 
kann auf beides nicht verzichten: auf ein Gesamtkonzept der wünschbaren Entwicklung, 
dazu einen Bewußtseinsstand in der Öffentlichkeit, der es möglich macht, einzelne poli-
tische Schritte ihr als diesem Konzept verpflichtet zu erklären und zu empfehlen.

Rudolf von Thadden: Reform im Zeitalter der Restauration
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 6/77, S. 8—11

Der Artikel versucht eine Antwort auf die Frage zu geben, in welcher Perspektive Refor-
men heute denkbar und sinnvoll sind. Im Unterschied zu M. Greiffenhagen vertritt der 
Verfasser die These, daß ein allzu stark zielfunktionales, auf ein theoretisches Gesamtkon-
zept abhebendes Reformverständnis in doppelter Weise problematisch ist: Zum einen 
läuft es Gefahr, das Eigengewicht einer Reformen fordernden Situation zu schmälern; zum 
anderen weckt es unnötige Ängste, die im Blick auf mögliche Weiterungen entstehen. 
Wenn eine Reformmaßnahme immer nur als Teil eines gesellschaftlichen Gesamtkonzepts 
geplant ist, kann leicht der Verdacht aufkommen, daß sie fremden Zwecken dient und vor 
allem als Mittel zur Bewegung anderer Kräfte gereichen soll. Ein solcher reformpolitischer 
Ansatz führt notwendigerweise in das Dilemma der sogenannten Doppelstrategie, das 
jedes Vertrauen untergräbt. Dies aber trägt dazu bei, daß die Reformen das Gegenteil 
von dem bewirken, was sie anstreben: Sie führen nicht aus den Sackgassen der Restau-
ration heraus, sondern neu in sie hinein. Scheinrevolutionär drapiert, rufen sie reaktio-
näre Gegenkräfte auf den Plan, die aus der wachsenden Skepsis gegenüber einer als dop-
pelbödig empfundenen Reformpolitik gegen die Reformen als solche argumentieren.



Hermann Borgs-Maciejewski: Parlament und Nachrichtendienste. Die unzuläng-
liche Kontrolle der geheimen Nachrichtendienste

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 6/77, S. 12—27

Die vollziehende Gewalt untersteht in ihrer Gesamtheit der Kontrolle des Parlaments. 
Dies gilt im Prinzip auch für die Nachrichtendienste, jedoch ist deren Kontrolle in der 
Praxis aus Geheimhaltungsgründen stark eingeschränkt. Auch der Rechtsweg stellt eine 
überwiegend theoretische Schranke gegen Machtmißbrauch der Nachrichtendienste dar, 
da die Betroffenen in der Regel die gegen sie gerichteten nachrichtendienstlichen Maß-
nahmen nicht bemerken und daher keine Veranlassung sehen, gegen sie gerichtlich 
vorzugehen. Die unterentwickelte Kontrolle über die Nachrichtendienste geht Hand in 
Hand mit einer ungenügenden Gesetzgebung. Zur Arbeitsweise der Nachrichtendienste 
gehören Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Hierzu bedarf es einer gesetz-
lichen Ermächtigung. Der Bundesnachrichtendienst, der MAD und einige Landesämter 
für Verfassungsschutz arbeiten ohne gesetzliche Grundlage. Die für das Bundesamt für 
Verfassungsschutz geltende Eingriffsermächtigung entspricht nicht dem rechtsstaatlichen 
Gebot hinreichender Bestimmtheit. Das Parlament sagf weder, was die Nachrichtendienste 
tun dürfen, noch kontrolliert es, was sie getan haben. Andererseits würde eine bis ins 
einzelne gehende gesetzliche Regelung der nachrichtendienstlichen Aufgaben und Befug-
nisse die Effizienz der Dienste u. U. schwer beeinträchtigen. Eine rechtsstaatliche Lösung 
kann nur in einer verbesserten parlamentarischen Kontrolle gefunden werden. Dabei ist 
daran zu denken, das zwar politisch, aber nicht rechtlich relevante Vertrauensmänner-
gremium durch einen in der Verfassung verankerten 5-köpfigen Parlamentsausschuß zu 
ersetzen.

Rolf Tophoven: Der internationale Terrorismus — Herausforderung und Abwehr

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 6/77, S. 28—38

Verbindliche Konzeptionen gegen den Terrorismus sind aufgrund der Komplexität dieses 
Phänomens nur sehr schwer zu entwickeln. Zu schillernd können jeweils die Handlun-
gen, Reaktionen und Motive von Terroristen sein. Erschwerend kommen für die Abwehr-
dienste die weltweiten Verbindungen der Gewalttäter hinzu. Diese Globalstrategie des 
Untergrundes erfordert es, effektive Anti-Strategien zu entwerfen. Daraus erwachsen 
jedoch gewisse Schwierigkeiten, da der demokratische Rechtsstaat sich stets bewußt sein 
muß, wie schmal der Grat zwischen legitimer Anwendung seiner Gegenmittel und dem 
Abgleiten in totalitäre Methoden ist. Dennoch gibt es für alle Staaten, die die Heraus-
forderung durch den Terrorismus annehmen wollen, bestimmte gemeinsame Verhaltens-
regeln, die — wenn man nur will — realisiert werden können: Neben einer ständigen 
Verbesserung der strafrechtlichen, organisatorischen und polizeilichen Fahndungs- und 
Schutzmaßnahmen ist eine angemessene politische Aktions- und Reaktionsweise der 
Exekutive wie der Bevölkerung oberstes Gebot. Darüber hinaus sind profunde Kenntnisse 
über Theorie und Praxis des Terrorismus und des Guerillakriegs erforderlich.
Trotz vielfältiger Unterschiede hat der Kampf Israels gegen den palästinensischen Terror 
bestimmte politische und taktische Grundzüge offengelegt, die auch für andere Staaten, 
entsprechend modifiziert, relevant sein können oder zumindest einer Überlegung hinsicht-
lich ihrer Übertragbarkeit wert sein sollten — zumal sich aus der bisherigen Effektivität 
der israelischen Abwehrkonzeption schließlich jene „conditio sine qua non" herauskristal-
lisiert hat: Nur ein im Grundsätzlichen unnachgiebiger und konsequenter Standpunkt 
scheint letztlich Gewähr dafür zu bieten, den Terrorismus langfristig erfolgreich abweh-
ren zu können.
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